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Denkschrift.

I

I.

Am 12. 2. 1942, also drei Jahre nach Errich=

tung des Protektorates, hat der kommissarische

Leiter des Bodenamtes in Prag die Zwangsverwaltung

über das Grundvermögen folgender böhmisch-mährischer

adeliger Großgrundbesitzer verhängt:

Graf Franz Kinsky / Adlerkosteletz /

Graf Kolowrat / Reichenau a/Knezna /

Leopold Graf Sternberg / Tschastalowitz und

Zasmuk /

First Karl Schwarzenberg /Orlik /

Baron Karl Parish / Senftenberg /

Fürst Johannes Lobkovicz / Drahenitz /

dessen mdj. Sohn Prinz Ottokar Lobkowicz

4 Horschin- einik /

Graf Rudolf Czernin /Dymokur /

Graf Beleredi / Lösch 7

Graf Hugo Strachwitz /Zdounek /

Graf Pranz Heinrich Dobrzensky / Pettenstein /

Verlassenschaft Leopold Sternberg/ Pohorelitz /.

Über weitere Adlige war die Zwangsverwaltung

bereits einige Zeit früher verhängt worden, und zwar

über:

Graf Zdenko Radoslav Kinsky / Chlumetz a.d. Cid. /

und die den drei Brüdern

Colloredo Mannsfeld gehörigen Besitzungen

Opotschno, Sbirow und Dobschisch. Das Vermögen
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aller Mitglieder der Familien Colloredo-llannsfeld

wurde später staatspolizeilich eingezogen, deshalb

wird dieser Fall gesondert behandelt.

Es handelt sich bei den von den Maßnahmen

des 12. II. 1942 Betroffenen durchwege um Personen, die

sich am 17. 9. 1938 entweder selbst an der sogenannten

Benes-Deklaration des böhmisch-mährischen Adels betei=

ligt haben, oder deren Rechtsvorgänger bezw. gesetzl.

Vertreter an dieeer Kundgebung teilnahmen, oder bei

denen das Bodenamt doch eine solche Beteiligung annahm.

Dobrzensky infolge Ramensgleichheit, ebenso Verlassen=

schaft Leopold Sternberg, Pohorelitz, mit dem noch

lebenden Leopold Sternberg, Zasmuk und Tschastalewitz.

Von vornherein wird hervorgehoben, daß

die Ausdrücke "Deklaration und "Deklaranten" den Chara=

ter der Kundgebung in keiner Weise gerecht werden, da

diese keinen wie immer gearteten staatsrechtlichen

Charakter trug.

Näheres darüber unter III.

Andererseits beschränken sich die Maßnahmen

vom Feber 1942 nur auf die an der "Deklaration Beteilig=

ten.

Von den Maßnahmen des Bodenamtes sind, wenn man

den Besitz der Familie Colloredo-Mannafeld mit einrech=

net, etwa 70 000.- ha land- und forstwirtschaftlichen

Bodens und bei Berücksichtigung der Fraxis auch eine

große Anzahl wertvoller Industrie-Objekte betroffen.

Die Verhängung der Zwangsverwaltung erfolgte ohne

vorhergehendes Verfahrèn, ohne vorherige behördliche

Feststellung des Zustandes der B sitzungen und ohne vor=

heiige Anhörung des Eigentümer, sowie ohne jede Begrün=

dung nach Maßgabe der Reg. Vdg. v. 31. 3. 39 / Nr.

87, Slg. d. Ges. u. Vdg./ v. 3l. 3. 1939,
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S. 33l /. Danach kann für eine landwirtschaftliche

Unternehmung ein Zwangsverwalter bestellt werden,

wenn es das öffentliche Interesse erfordert und wenn

es sich um eine vom Gesichtspunkt des öffentlichen

Interesses besonders wichtige Unternehming handelt.

Sämtliche Betroffenen haben gegen die

Verhängung der Zwangsverwaltung eingehend begründete

Vorstellungen erhoben. Sie haben darauf hingewiesen,

daß weder wirtschaftliche noch politische Momente

die Verhängung der Zwangsverwaltung zu rechtfertigen

vermögen. Sie haben weiter vorsorglich eine Beschwer=

de an das Oberste Verwaltungsgericht eingebracht, in

der sie darauf hinweisen, daß überhaupt kein ord=

nungsgemäßes Verfahren durchgeführt wurde, wie dies

das im Protektorat geltende Verwaltungerecht vorschreilt

und daß daher überhaupt nicht überprüft werden kann,

ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zwangs=

verwaltung gegeben sind. Zu einer Entscheidung über

die Beschwerde wird es voraussichtlich nicht kommen,

da nach der vorliegenden Weisung die Entscheidungen

eines vom Reich eingesetzten kommissarischen Leiters

einer Behörde des Protektorates nicht als Entscheidung

dieser Behörde selbst anzusehen und daher der Zustän=

digkeit des Verwaltungsgerichts praktisch insoweit ent=

zogen sind, als derartige Beschwerden zu mindesten

zurzeit nicht behandelt werden.

A

II.

Da sich die Maßnahmen vom 12. II. 42 lediglich

gegen die Dèklaranten richten, muß angenommen werden,

daß durch die Tatsache der Teilnahme an der sogenann=

ten Benes-Deklaration der Tatbestand des § 1, Abs. 1.

der Vdg. vom 2l. III. 39 als erfüllt angesehen wird,

daß also politische und nicht wirtschaftliche
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Erwägungen ausschlaggebend waren.

Bereits seit vielen Monaten war von Peraonen,

die den Kreisen des Bodenamtes nahestehen, andeutungs=

weise zu hören, man werde gegen den böhmisch-mährischer

Adel, der sich an der Benes-Adresse beteiligt habe,

scharfe Maßnahmen ergreifen.

Die zu Grunde gelegte Verordnung bietet keine

rechtliche Grundlage für die getroffenen Maßnahmen.

a/

Ganz offensichtlich waren zu mindestene in

erster Reihe wirtschaftliche Erwägungen für den

Erlaß der Verordnung maßgeblich.

Soweit der Versuch gemacht werden sollte, die

Verhingung der Zwangsverwaltung mit rein wirtschaftli=

chen Momenten zu begründen, so wirde dies im Wider=

spruch mit den Tatsachen stehen. Die meisten der unter

Zwangsverwaltung stehender Betriebe sind wirtschaft=

lich vollkommen in Ordnung und einwandfrei geleitet.

Wenn jetzt nachträglich seitens der Organe des Boden=

amtes Mängel der Wirtschafteführung behauptet werden

sollten, so können dies höchstens Mängel sein, die so

gut wie in jedem landwirtschaftlichen und forstwiet=

schaftlichem Betriebe gefunden werden können, die aber

solcher Art sind, daß keine Ursache für ein behördli=

ches Eingreifen gegeben ist, umsoveniger für eine so

einschneidende Maßnahme wie die Zwangeverwaltung-/

Siehe die Ausführungen unter Punkt IV./ Es kannsich

nur um noch nicht gänzlich beseitigte Auswirkungen der

Krisenjahre und der Bodenreform handeln.

Abgesehen davon ist aber zu bezweifeln, daß

ein Zwangsverwalter, der eine große Anzahl von Betrie=

ben zu betreuen hat, imstande ist, sich um den einzel=

nen Betrieb so intensiv zu kümmern, wie dies der

Eigentümer und Betriebsführer schon im eigenen Inte=

resse tut und es ist daher kaum anzunehmen, daß es
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der Zwangeverwaltung gelingen wird, etwa vorhandene

Mingel schneller abzustellen, als dies der Eigen=

tümer notfalls nach Aufforderung seitens der Behörde

und im Zusammenwirken mit dieser tun würde. So soll

ein Zwangsverwalter gegen l0o Betriebe zu betreuen

haben. Bei aller fachlichen Tüchtigkeit, größtem

Fleiß und Gewissenhaftigkeit ist es ein Ding der

Unmöglichkeit, die Sorgfalt des einzelnen Besitzers

zu ersetzen. Der Sinn der Verordnung würde in sein

Gegenteil verkehrt werden.

Sollte es zu einer Überprüfung der vom

Bodenamt verfügten Maßnahmen von wirtschaftlichem

Standpunkt aus kommen, so wird mit dieeer Überprüfung

zweckmäßigerwe se ein unvoreingenommener Sachverstän=

diger, der nicht zu den Organen des Bodenamtes gehört,

zu betrauen sein. Im übrigen dürfte Staatskommissar

Dr. Gross, der bis Oktober l94l in Prag als Leiter

der Gruppe Ernährung und Landwirtschaft tätig war, über

den Zustand der betroffenen Besitzungen wenigstens in

großen Zügen unterrichtet sein.

/a

Sollte die Maßnahme des Bodenamtes, wie

vermutet wird, auf politischen Erwägungen beruhen,

so ist dazu folgendes zu sagen:

Aus dem von den Betroffenen mit ihren

erwähnten Eingaben eingereichten Lebenslauf ergeben

sich bereits ihre persönlichen Verhäiltnisse und ihre

politische Einstellung wnd Betätigung. Mehrere der

betroffenen Großgründbeeitzer sind vielfach ausge=

zeichnete ehemalige Österreichische Frontoffiziere

des Veltkrieges, ein Beteiligter, Graf Leopold Stern=

berg, Zasmuk und Tschastalowitz, ist im Weltkrieg zum

Krüppel geschossen worden. Die meisten Güter sind

r  d ra
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In der vorwiegend rein tscheehischen Gegend seit

Generationen verwurzelt, fühlen sich die betreffenden

Geschlechter als Kinder des Landes und Angehörige der

tschechischen Nation; dies trifft nicht nur heute zu,

sondern war schon zu Zeiten des alten Üsterreich so

gewesen. Trotzdem sind und waren ihre Beziehungen zum

Deutschtum, zum deutschen Kultur- und Geistesleben

die regsten, Die Angehörigen d eser Geschlechter haben

meist eine teils tschechische teils deutsche Bildung

und Erziehung genossen und beherrschen die deutsche

Sprache gleich gut wie ihre tschechische Muttersprache,

zu der sie sich aus Tradition, Pietät und Überzeugung

seit alersher bekennen. Auch wegen der verzweigten

verwandtschaftlichen Beziehungen zum deutschen Adel

- mehrere der Betroffenen haben deutsche Frauen - war

der böhmisch-mährische Adel - auch soweit er sich zur

tschechischen Nationalität bekannt hat- stets deutsch=

freundlich eingestellt.

So wurde der Adel zum Mittler zwischen den

beiden Nationen, die den böhmisch-mährischen Raum

bewohnen.

Dem Benes-Regime mußte der Adel zwangsläufig

ablehnend gegenüber stehen, wegen der zahlreichen

Maßnahmen, welches dieses Regime gegen den Adel und

die Großgrundbesitzer ergriffen hat. / Siehe ost. Ent=

adlungsgesetz aus dem Jahre l9l8, die Bodenreformge=

setze, durch welche der Großgrundbesitz vielfach

rund 50% der Fläche'zu Preisen abtreten mußte, die

etwa 1/6 bis 1/10 des wahren Wertes entsprachen, wobei

die Belaatung, fnsbesondere auch die öffentlich-recht=

liche durch Patronate unverändert blieb. /

Die Benes-Kundgebung nun, die die Grundlage

der behördlichen Maßnahmen offensichtlich darstellt,

ist nicht unterschrieben, sondern in Gegenwart der

Beteiligten vorgetragen worden und hatte
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folgenden Wortlaut:

"Herr Präsident, in diesen Tagen geben

alle Stände und Klassen unserer Nation einträch=

tig ihren Willen kund, die Verletzung der alten

Grenzen unserers Staates hintanzuhalten. Debbälb

hat auch eine Reihe von Angehörigen von alten

Adelsgeschlechtern unseres Vaterlandes uns damit

betraut, uns bei Ihnen, Herr Prisident, mit

einer diesbezüglichen Erklärung einzufinden.

Die Treue zum böhmischen Staat, den unsere

Vorfahren schaffen und tausend Jahre hindurch

erhalten halfen, ist für uns eine so selbstver=

atändliche Pflicht, daß wir erwogen haben, ob

wir diese ausdrücklich betonen sollen.

Wir sehen es als unsere Pflicht an, das

Erbe unserer Väter zu erhalten. Die Länder

der Böhmischen Krone gehörten durch soviel Jahr=

hunderte zusammen und haben soviel Stürme gemein=

sam überstanden, daß sie - so hoffen wir - auch

diese Zeiten der Unruhe und Gewalt überdauern

werden. Unter Wunsch, daß die alten Grenzen der

Böhmischen Krone unverletzt bleiben, erfließt si=

cherlich auch aus der Sorge, für die Zukunft un=

serer Nachkommen und aus dem Gefühl der Verantwort=

lichkeit für die Freiheit und das Wohl der böhmi=

schen Deutechen. Unsere Vorfahren bemühten sich

immer um ein freundschaftliches Verhältnis der

beiden im Lande angesiedelten Nationen und so

sehnen auch wir uns danch, daß auch unsere Lands=

leute deutscher Zunge mit uns die Liebe zur unteil=

baren Heimat teilen können. Wir haben den festen

Glauben, daß dies der Fall sein kann. Namentlich

aber hoffen wir, daß die christlichen Grundsätze

in diesen Lande Ordnung und Kultur aufrecht erhal=

ten werden.

In den Glauben an eine bessere Zukunft geben

wir die Versicherung, daß wir uns unserer ersten

Pflichten zum Vaterlande und zum Staate bewußt

sind, der die Heimstätte unserer Vorfahren war

und dessen alte Rechte wir immer verteidigen

wollten und auch heute verteidigen werden."

III.

Zur tatsächliehen und rechtlichen Würdigung

dieser Kundgebuhg ist Nachstehendes zu sagen:
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V r allem muß hervorgehoben werden,

daß die böhmischen Adeligen, die sich an der

Kundgebung beteiligt haben, damals tschechoslowaki=

sche Staatsbürger gewesen sind und wie jeder Staats=

bürger zur Tschechoslowakischen Republik in einem

Treueverhiltnis standen. Zum Reich wurde ein solches

erst durch die Errichtung des Protektorats am

16. 1III. 1939 begründet.

Grund zu irgendeinem Binschreiten könnte daher

nur eine Handlungsweise abgeben, die dem l5. März

1939 nachfolgt.

Vergleichsweise sei darauf hingeweisen, daß

durch den Erlaß des Führers und Reichskanzlers über

die Gewährung von Straffreiheit vom 7. Juni 39,

RGBl. I S. lo23, für alle Straftaten, die vor dem

16. III. 1939 im Protektorate begangen worden sind,

Straffreiheit gewährt wurde, also insbesondere für

alle Straftaten aus politischen Beweggründen ohne

Rücks cht auf die Art und Höhe der verwirkten Strafe.

Um wievid mehr muß der dieser Amnestieverordnung zu=

grunde liegende Gedanke der Straffreiheit auf Hand=

lungen angewendet werden, die an sich gar nicht

strafbar gewesen sind, aber Rechtsfolgen nach sich

ziehen, die typischen Strafcharakter haben, wie im

vorliegenden Fall.

Aber auch vom formaljuristischen Standpunkt

abgesehen, kann in der sogenannten Benes-Adresse

keine reichsfeindliche Handlungsweise erblickt werden,

zumal vom Blickfeld;der damaligen Verhältnisse aks

betrachtet.

richtig zu würdigen, ist es notwendig, festzuhalten,

daß die betreffende Kundgebung am 16. September 1938

abgegeben wurde, somit nach der Rede
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des Führers auf dem Nürnberger Parteitag vom

12. September 1938 und vor eeiner Rede im Sport=

palst vom 26. September 1938. Die Nürnberger Rede

dee Führers gipfelte darin, dem tachechischen

Volke und dessen Präsidenten die Verhiltnisse in

der damaligen Techechoslowskei klar und ungeschminät

vor Augen zu führen und im Interesse der Erhaltung des

Priedens zu warnen; weitere Unterdrückungen der Sude=

tendeutschen würden schwere Folgen nach sich ziehen,

anstelle der Unterdrüekungen müsse das freie Selbst=

bestimmungsrecht treten. Die tschechoslowakische

Regierung wurde aufgefordert, sich unverzüglich mit

den berufenen Vertretern der Sudentendeutschen ins

Einvernehmen zu setzen und ihren berechtigten Forde=

rungen zu entspreehen.

Die Forderungen der Sudetendeutschen waren

damals in den acht karlsbader Punkten festgelegt, de=

ren Annahme bis dahin von der tschechoslowakischen

Regierung entschieden abgelehnt worden war. Es mußte

also mit der unmittelbaren Möglichkeit eines Krieges

zwisehen der Tschechoslowakei und Deutschland gerech=

net werden.

Die verheerenden Folgen eines Krieges gegen

Deutschland waren den Großgrundbesitzerkreisen ohne

weiteres klar; die Verwülstung, die ein solcher

zwangsläufig mit sich gebracht hätte, wäre von den

Großgrundbesitzern, die Jahrhunderte auf der Scholle

lebend, mit dem Heimatboden aufs innigste verbunden

sind, besonders schwer empfunden worden.

Die Benes-Adresse verfolgte vor allem den

Zweck, Benes in letzter Stunden zur Einsicht und

zu einem Ausgleich mit den Deutschen zu bewegen
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und so den sonst unvermeidlich scheinenden Krieg

von der Heimat abzuwenden. Ein Eingehen auf die

deutechen Forderungen, die in den bekannten acht

Karlsbader Punkten vor allem auch die Freiheit

des Bekenntnisses zur deutschen nationaleozialisti=

schen Weltanschauung verlangten, hätten zwangsläufig

eine vollkommene Anderung nicht nur der Innenpolitik

sondern auch der Außenpolitik der Tschechoslowakei

nach sich ziehen müssen. Deren engster Anschluß an

das Deutsche Reich und die Achse wäre die Folge ge=

wesen. Dieser Folgerung waren sich die an der Kund=

gebung Beteiligten bei Abfassung derselben bewußt

und sie hätten sich durch die Aufforderung zum Aus=

gleich mit den Deutschen, der - wie klar war - nur

auf Grundlage des Kerlsbader Programms erfolgen konnte

gebilligt und gewollt. Eine solche Lösung der tschecho:

slowakischen Frage kann gewiéss, zumal vom Blickfeld

der damaligen Zeit betrachtet, nicht als reichefeind=

lich betrachtet werden, im Gegenteil, Bestrebungen

mit dieser Zielsetzung müssen als ausgesprochen

deutschfreundlich und dabei politisch klug angespro=

chen werden.

Die Ausführungen über das Verhältnis zu den

Deutschen nehmen in der Ekklärung einen weiten Raum

ein und bilden den einzigen positiven Inhalt der

ganzen Adresse.

Selbstverständlich mußte Ton und Inhalt der

Kundgebung der Tatseche Rechnung tragen, daß Benes

nun eben damals Staatspräsident war; sie enthält aber

nicht ein Wort der Holdigung für die Pereon des Benes

als solche, mit dem der Adel bekanntlich weder poli=

tisch noch persönlich harmonierte. Die Adresse

spricht auch nie:tg der
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Person des Präsidenten, mit dessen Regime und Po=

litik der Adel keineswegs einveretanden war - das

tschechoslowakiache Adelsaufhebungsgesetz iet für

das Verhältnis zwischen Benes und dem Adel sympto=

mati ch - sondern stete nur von den Interessen des

Staates und namentlich der historischen Länder der

Böhmischen Krone.

Die an der Benes-Adreese Beteiligten haben

allerdings die feierliche Zusicherung gegeben, für

die unversehrte Erhaltung der historischen Grenzen

der Länder der Böhmischen Krone einzutreten, die

nicht nur eine natürliche geographische Einheit bil=

den, sondern auch durch tausend Jahre eine histori=

sche und wirtschaftliche Einheit gebildet haben, aus

deren Zerreißung die größten Erschütterungen, ins=

besonderer wirtschaftlicher Art drohten.

Die Entwicklung zur Zeit der zweiten Republik

hat der Auffassung der an der Kundgebung beteiligten

Personen in dieser Beziehung weitgehend Recht gege=

ben. Die zweite Republik erwiea sich als selbständi=

ges politiaches und wirtschaftliches Gebilde lebens=

unfähig, es war notwendig, sie durch das Protektorat

zu ersetzen, daß nunmehr wirtschaftlich und staats=

rechtlich einen Bestandteil des Großdeutschen Rei=

ches bildet.

Zum richtigen Verständnis der Adresse muß noch

folgendes hervorgehoben werden:

Im Augenblicke der Mobilisierung und der

Kriegsgefahr war die Stimmung der Bevölkerung infolge

ständiger Agitationen zur grßßten Erregung aufge=

peitscht. Es zeigten sich in einzelnen Gegenden bereits

Ansätze zu kommunistischen Unruhen, die vóa der

Regierung geduldet wurden.
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Dies war für die Großgrundbeaitzerkreise Grund zur

ernsten Besorgnis. Dem Adel war in der vergange=

nen Zeit systematisch Deutschfreundlichkeit vorge=

worfen worden. Die alten verwandschaftlichen und

kulturellen Beziehungen zu deutschen Familien

und zum Deutschtun bildeten einen Vorwand der ver=

schiedensten gegen die wirtschaftliche Grundlage

des Adels abzielenden Maßnahmen, insbesondere der

Bodenreform, die zu einer weitgehenden wirtschaft=

lichen Schwächung führte. Auch der Umstand, daß

der Adel vielfach an leitenden Stellen deutsche

Beamten beschäftigte, war den damals herrschenden

Kreisen ein Dorn im Auge.

Unter diesen Verhältnissen mußte der

grundbesitzende Adel fürchten, daß im Palle des

Kriegsausbruches mit den schärfsten Maßnahmen gegen

den Großgrundbesitz eingeschritten würde.

Um diese Gefahr zu bannen, hielt er es bei der

damaligen Situation, wo der Ausbruch des Krieges

in bedrohlicher Nähe stand, für notwendig, einer=

seite zu betonen, daß sich der Adel wohl nach besten

Kräften für die Unversehrtheit der Grenzen des

Staates einsetzen wolle, andererseits aber größtes

Gewicht darauf lege, mit den Deutschen, die, wie die

Erkl rung betont, in den böhmischen Ländern gleich=

falls ansässig und beheimatet sind, zu einen Aus=

gleich zu gelangen, um die Kriegsgefahr noch in

letzter Stunde abzuwenden.

An die Möglichkeit einer Angliederung der Sude=

tengebiete ohne Krieg dachte zur Zeit der Erklärung

kaum jemand; wurde doch die tschechieche Üffentlich=

keit bewußt,in dem Glauben erhalten, ein jeder auf

Angliederung dqs Sudetengebietes abzielender

Versuch des Reickes, werde
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unweigerlich Frankreich und demzufolge auch England

und Rußland zur Wahrung der Grennen der Tschecho=

slowakei auf den Kamef latz rufen. Erst nach dem

19. September tauchten dt in der Presse vage An=

deutungen auf, daß die Westmächte gewisse territo=

riale Konzessionen empfehlen.

Somit kann in der in den kritischen

Tage Mitte September erfolgten Kundgebung nichts

anderes erblickt werden, als der in letzter Stunde

unternommene Versuch, die drohende Kriegsgefahr

abzuwenden und so die auf allen lastende Spannung

zu beseitigen.

Ein schlagartiges Licht auf Situation und

Umstände, unter denen die Benes-Adresse abgegeben

wurde, wirft die Tatsache, daß zur gleichen Zeit

auch die Rektoren der beiden Prager deutschen Hoch=

schulen sowie die Professoren derselben eine ähnli=

che Loyalitätserklärung abgaben, da sonst ihre Stel=

lung und vielleicht auch ihre persönliche Sicherheit

gefährdet und bedroht gewesen wäre. Trotz dieser

gleichfalls aus der beiliegenden Zietungenotiz er=

sichtlichen Treueerklärung hat sich rimals eine

Reichsbehörde veranlaßt gesehen, gegen die an dieser

Kundgebung Beteiligten irgendwelche Folgerungen ab=

zuleiten.

Zum Sehluß sei nochmals darauf verwiesen,

dal es in Sinne der hiesigen Terminologie unrichtig

ist, von einer "Deklaration" und von "Deklaranten"

zu sprechen. Unter Deklaration versteht man im

böhmisch-mihrischen Raume eine staaterechtlich be=

deutsame Erklärung. Staatsrechtlicher Charakter

fehlte aber der gegenständlichen Kundgebung

vollends.
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Aus all dem ergibt sich, daß zumelg

vom Blickfeld der Verhältniese von Mitte September

1938 die Teilnahme an der sogenannten Benes-Adresse

des Adels nicht ale reichsfeindlich angesehen werden

kann.

Daß die betroffenen Mitglieder des böhmisch-

mihrischen.Adels durch die Benes-Deklaration keines=

wegs die Politik des Benes-Regime billigen wollten,

ergibt sich auch daraus, daß nach Wahl des

Staatepräsidenten Dr. Hacha dessen deutschfreundli=

che Politik von vornherein außer Zweifel stand,

der böhmisch-mäihrische Adel auch diesem gegenüber

eine Treueerklärung zum Staate abgegeben hat, die

sich aber von der gegeniber Benes abgegebenen Er=

klärung dadurch unterscheidet, daß die litglieder

der Delegation dem Präisidenten Dr. Hacha auch

persönlich des Vertrauene in dessen Staatsführung

versicherten und sich zur aktiven Mitarbeit der

adligen Geschlechter angeboten haben. Die Belegation

beetand aus den gleichen Personen, die such bei

Benes vorgesprochen hatten; gewisse kleine Änderungen

in der Zusammensetzung der Delegation waren rein

techniech durch Verhinderungen bedingt.

Die Kundgebung bei Präsidenten Dr. Hacha

hatte, in deutscher Übereetzung, folgenden Wort=

laut:

"Gerade vor vier Monaten haben wir als

Mitglieder der alten böhmischen Geschlechter

dem dsmaligen Staatepräsidenten gegenüber

klar kundgegeben, daß wir alle unsere Kräfte

in die Dienste dea Vaterlandes stellen.

Venn wir daher heute neuerdings in die

alte Burg der böhmiechen Könige gekommen sind,

um wiederus unseren Willen znr Erfüllung
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aller unserer Pflichten auszusprechen, so tun

wir dies auch persönlich Ihnen gegenüber.

Wir wissen gut, unter welchen Umständen Sie

sich bereit erklärt haben, die Führung unseres

Staates zu übernehmen und wir fühlen, daß -

wenn Sie bei dieser Arbeit etwas stärken kann

dies außer dem Glauben an die göttliche Vor=

sehung das Vertrauen der ganzen Nation ist.

Wir haben es daher für unerläßlich gehalten,

Sie heute aufzusuchen und folgender Tatsachen

zu versichern:

Wir haben Vertrauen zu Ihnen.

Wir hoffen, daß Ihnen die Einheit der Nation

in allen ihren Bestandteilen ohne Unterschied

und ohne Zwist ermöglicht, den Staat gut und

gerecht zu leiten, soweit dies heute nach

menschlichen Kräften überhaupt möglich iet.

Wir sind bereit, dem Staate nech Kräften und

Fühigkeiten zu dienen, wann auch immer sich

das als notwendig erweisen sollte. Diese

Prlicht wird uns schon durch den Anteil unse=

rer Ahnen an den tausendjährigen Geschicken

dieses Staates auferlegt.

Wir hoffen feet dar uf, daß unserem Vater=

lande bessere Tage beatimmt sind, aber was

auch immer geschehen möge, wir werden die

Treue halten, zu welcher wir dem Vaterlande

unserer Ahnen verbunden sind.

Während der Eapfang bei Dr. Benes kurz und

formell war, gestaltete sich die Unterredung mit

Dr. Hacha übsraus herglich und währte längere

Zeit. Die Mitglieder der Deputation wurden auch

mit dem Staatspräsidenten Dr. Hacha photographiert.

Nach der Errichtung des Protektorates traten

die nunmehr von der Zwangeverwaltung betroffenen

Mitglieder dea Adels aimtlich der vom Präsidenten

Hacha im Einvernehmen mit dem Pührer gegründeten

Nationalen Vereinigung/ Národni sourucanstvi / bei;

mehrere Mitglieder des Adels wurden sogar in den

Ausschuß berufen'oder arbeiteten in
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der Vereinigung zwecks Zusammenarbeit der Tschechen

mit den Deutechen an führenden Stellen mit.

Die Mitglieder der nunmehr betroffenen

Geschlechter machten nach Ernennung des Reichs=

protektors diesem offizielle Besuche und wurden

von diesem auch eingeladen.

All dies zeigt, daß sich der böhmisch-

mährische Adel willig auf den Boden der Eingliede=

rung des Protektorates an das Großdeutsche Reich

gestellt hat.

Es erscheint daher unbillig und unbegründet,

jene Mitglieder desselben, die mit der Benes-Dekla=

ration von September l938 im Zusammenhang stehen,

durch die Verhlingung der Zwangsverwaltung über den

angestammten Besitz nicht nur persönlich zu

diskriminieren, sondern auch wirtschaftlich bis

ins Mark zu treffen.

AT

Um die Bedeutung und Tragweite der Verhän=

gung der Zwangsverwaltung riehtig wirdigen und

beurteilen zu können, muß auch auf die Auslegung

hingewiesen werden, welche der kommissarische

Leiter des Bodenantes der Reg.Vdg. 87/l939 über

die Vervaltung von wirtschaftlichen Unternehmungen

und Betrieben in Ansehnung des Umfanges der Berech=

tigung der Zwangsvervaltung beimißt. Diese Auslegung

kann alerüings nicht unwidersprochen hingenommen

werden, doch kann bei den Behörden des Protektorates

seitens der Partei diesbezüglich eine Abhilfe nicht

erzielt werden.

a/ Das Bodenamt steht auf dem Standpunkt, daß

der Zwangeverwalter mit Zustimmung des Boden=

?
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antes berechtigt ist, den gesanten unter Zwange=

vervaltung stehenden Betrieb zu veräußern, unter

Umständen auch an das Bodenant selbst, wobei der

Zwangsverwalter auch den Preis bestimmt.

Wenn auch nach § 3, Abs. 4. der Reg. Vdg.

vom 21. 3. 1939, Zl. 87, Slg. d. Ges. u. Vdg. über

die Verwaltung von wirtschaftlichen Unternehmungen

und Betrieben und über die Aufsicht über dieselben

eine Veräuäerung in gleicher Weise wie die Pachtung

oder Verpachtung, die Aufnahme von Anleihen und

die bücherliehe Belastung mit Zustimmung der Auf=

sichtsbehörde zuläesig ist, so umfaßt diese Ver=

lußerungsbefugnis keineewege das Recht, das ganze

Unternehmen als solches zu veräußern. Denn die

Veräußerungsbefugnis iat selbstveretändlich im Rahmen

der dem Zwangsverwalter obliegenden Aufgabe auszulegen,

nach welcher dieser berechtigt und verpflichtet iet,

alle Verfügungen zu treffen, die zum ordentlichen

Betriebe der unternehmung notwendig sind. / § 3, Abs.1

Die Veräußerung des Unternehmens als solches

dient aber nicht dem ordentlichen Betriebe der Unter=

nehmung, mecnt vielmehr den Betrieb derselben durch

den Zwangsverwalter unmöglich.

Tateächlich hat der Zwangeverwalter der

Czernin'schen Lerrschaft Dymokur diese bereits mit

Kaufvertrag vom 4. April 1942 an das Protektorat

Böhmen und Mähren, vertreten durch den kommissari=

schen Leiter des Bodenamtes, verkauft und das

Eigentumsreoht wurde auch bereits in der Landtafel

mit. Beschluß des Zivilkreisgerichtes Prag vom

23. IV. 1942, Zd. 2034, eingetragen. Bei diesem Kauf=
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vertrag füllt besondere auf, daß der Kaufpreis

nicht bestimmt ist; er steht nimlich noch gar

nicht fest, soll vielmehr erst nachträglich durch

die vom Reichsprotektor bestellte amtliche Tax-

Kommission nach den ihr gegebenen Richtlinien be=

stimmt werden. Der Kaufpreis soll auch gar nicht

ausbezahlt, sondern dem Verkäufer bei der Ent=

schädigungebank gutgeschrieben werden - ein Vor=

gang, der ia vorliegenden Falle gar nicht zulässig

ist, da ihn das Gesetz nur für Entschädigungen und

Enteignungen im Zuge der Bodenreform vorsieht.

Auf dem vorbezeichneten Grundbesitz ist aber die

Bodenreform längst durchgeführt und der verblei=

bende Besitz freigegeben.

Die Gültigkeit des Kaufvertrages wird

mit den, nach dem Rechte des Protektorates zulässi=

gen Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen bekämpft werden;

ea iet aber höchet fraglich, ob diese von Erfolg

begleitet sein werden, da sich die Gerichte des

Frotektorates erfahrungsgemäß den Weisungen der

deutschen Behörden im Protektorat zu unterwerfen

pflegen. Sonst hätte der Grundbuchrichter die

Eintragung des Eigentums auf Grund des Kaufvertra=

ges gar nicht bewilligen dürfen, da sie nach dem

Grundbuchstand unzulüssig ist. Als Eigentümer

war bis dahin Graf Rudolf Czernin eingetragen, der

Zwangevervalter ist zur Veräußerung des ganzen

Grundbesitzes auf Grund der gesetzlichen Bestimmung

offensichtlich nicht legitimiert. Daß es sich aber

um den ganzen Besitz handelt, geht aus dem Kauf=

vertrag einwendfrei hervor.

Im FalleCèlloredo-Mannsfeld hat man
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versucht, den sehr wertvollen Besitz in der Wei.se

ind das Staatseigentum zu überführen, dass man das

Vermögen der betreffenden Familienmitglieder wegen

reichsfeindlicher Bestrebungen eingezogen hat. Es

handelt sich um die drei Brüder Colloredo-Mannsfeld,

deren Vater und den Onkel, den Fürsten Colloredo-

Mannsfeld, der seine drei Herrschaften im 'shre

193o an seine drei Neffen abgetreten hat; jeder

der drei jungen Grafen ist Alleineigentümer einer

Herrschaft. Die Grafen Colloredo, die sich teiner

reichsfeindlichen Handlung bewusst sind - übrigens

hat sich lediglich einer der Grafen an der sog.

Deklaration ohne Wissen seines Vaters beteiligt,

der Vater selbst und die beiden Brüderg deren Vermö-

gen gleichfalls ala reichsfeindlich eingezogen wurde

waen an der Beneß-Erklärung vollkommen unbeteiligt -

haben beim Herrn Peichsminister des Innern um

Überprüfung angesucht. Wie festgestellt wurde,

hatte weder der Herr Reichsminister des Innern noeh

der Herr Staatssekretär von der Angelegenheit Kennt-

nis, obwohl dessen Zustimmung zur Einziehung reichs-

feindlicher Vermögen notwendig ist. Im Pelle Czernin

musste man einen anderen Ausweg wählen, bei dsm die

Genehmigung höherer Amtsstellen des Reiches nicht

erforderlich ist.

Einige Zwangsverwalter verlangen von den

Betroffenen die Vorlage eines vollständigen

Vermögensverzeichnisses, in dem nicht nur da. dem

land-und forstwirtschaftlichen Betriebe gewl-wete

Vermögen, sondern auch das Sehloss samt veirunge-

einrichtungerlankguthaben, Aktien, Stedthänser wnd
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sogar das gesamte persönliche Vermögen wie Schmuck,

Bücher etc. anzuführen ist. Der Pragebogen ent-

hält die gleichen Fragen bezüglich des Vernögens

der Frau.

Was letzteres anbelangt, so kann dieses

von der Zwangsverwaltung in keiner Weise betrof-

fen oder zu derselben heran ezogen werden, sofern

nicht die Ehefrau etws Miteigentümerin des betref-

fenden land-und forst irtschaftlichen Betriebes ist,

da im Protektorat das Allgemeine Bürgerliche

Gesetzbuch gilt, nach dem das System der vollstän-

digen Gütertrennung ohne jedwedes Nutzungsrecht

des Ehegatten am Frauenvereögen besteht.

Aber auch vom eigenen Vermögen desvon

der Zwangeverwaltung Betroffenen können nur jene

Vermögensbestandteile der Zwangsverwaltung unter-

worfen werden, die zua land-und forstwirtschaft-

lichen Betriebe gehören, also z.B. Bankkonten, die

der Betriebsführung dienen, keineswegs aber Privat-

konten des Eigentümers, Vohngebäude nur soweit, als

sie zum ordentlichen Betriebe der Land-und Forstwirt-

schaft erforderlich sind, ebenso die hierf r er-

forderlichen Wohnungseinrichtungen, keineswegs

aber z.B. wertvolle Bilder, Kunstgegenstände, Tep-

piche usw. Wertpapiere können regelmässig nicht

als den land-und forstwirtschaftlichen Betriebe

dienend angesehen werden, Stadthäuser, insbesondere

Miethäuser in einer Stadt, niemals, Es ist daher

auch zwecklos, den Zwangeverwalter ein Verzeichnis

jenes Vermögens vorzulegen, auf das sich die

Zwangsverwaltung nicht bezieht.

c/ Vielfach sind aber die Zwangsverwalter

der Auffassung, dass sich ihre Verfgungsbefugnis
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auch auf Vermögenswerte erstreckt, die mit dem

Land-und Forstwirtschaftlichen Betriebe nicht

a

So wurden in allen Fällen selbstständige

Industrieobjekte, wie Zuckerlabriken, Brauereien,

Ziegeleien, etc. in das Bereich der Zwangever-

waltung einbezögen und zwar sogar dann, wenn søe

unter einer eigenen, handelsgerichtlich eingetra-

genen Pirma betrieben wárden, obwohl für die An-

ordnang von Zwangsverwaltangen über gawertliche

Betriebe nicht das Landwirtschaftsministerium,

bezw. das Bodenamt, sondern das Wirtschaftsmini-

sterium zuständig ist.

In einem Falle - der keinen Deklaranten

betrifft - hält sich der Zwangsverwalter sogar für

berecbtigt, ein dem Eigentümer gehörigen Miethaus

städtisches

zu verkaufen.

Auch im Falle Czernin Dymokur wurde laut

Kaufvertrag die Zuckerfabrik und die Bierbrauerei

mit veräussert, obwohl beide selbständige handels-

gerichtlich eingetragene Firmen sind. Auch die

Nolkerei, Mühle und Ziegelei in Dymokur sind mit-

verkauft. Sie stellen gleichfalls selbständige

Induetrieobjekte dar, ohne in eigenen Firmen zusam-

mengefasst zu sein. Zum Verkauf dieser Industrie-

Objekte ist der Zwangsverwalter echon aus dem Grunde

nicht legitimiert, da er vom Bodenamt eingesetzt

ist und die Zwangeverwaltung über die gewerblichen

Unternehmungen in die Zuständigkeit des Wirtschafts-

Ministeriums fealt.

Bie Ausdehnung der Zwangsverwaltung auf

die den land-und forstwirtschaftlichen Betriebe
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nicht disnenden Vernögenestücke lässt sich auch

dadurch nicht rechtfertigen, dass der Eigentümer

gemüe § 3, Abs. 6. der V.0. vom 21.3.1939 ver-

pflichtet iet, das zum Betriebe der Unternehmung note

wendige Bargeld zu erlegen und dessen Ausfall

unter Exekutionsfolgen zu ersetzen. Auf Grund

dieser Bestiumung kann der Eigentimer lediglich

gehaiten werien, falls die landwirtschafteliche

Unternehmung nicht über genügend Betriebskapitsl

verfügt, angemessene Betriebavorschüsse zu leisten.

Falls diese nicht geleistet werden und ein Ausfall

entstelt, kana der Zwangeverwalter vom Eigentümer

Ersatz fordern und zwar allenfalls im Exekutions-

wege, keineswegs aind aber die Zwangsverwalter

berechtigt, nicht den landwirtscheftlichen und

forstwirtschaftlichen Betrieb gewidmeten Vereögenswer

te von vornherein in die Zwengsversaitung mit

einsubeziehen, die Verfügungsfreiheit des Eigen-

tümers üb r solche Vermögenastücke einzuschr nken ed

oder gar Über dieselben selbet zu verfügen.

d/ Die Eigentümer vieler land-und forst-

wirtechaftlicher Betriebe heben die Ver flichtung,

anderen Femilieumitgliedern Renten, Apansgen, usw.

zu bezahlen. Diege V rpflichtung haben sie als

Eigentüner des land-und forstwirtschaftlichen Be-

triebee meist auf Grund letztwilliger Verfügung

oder suf Grund eines Erbvergleiches im Einblick

dareuf zu erfüllen, dase ihr Betrieb eben entspre-

chende Erträgnisse abwirft. Vielfach sind derar-

tige Verpflichtungen auch im Grundbuch eingetragen.

Die Zwengsverwalter lehnen es nun viel-

-

fach ab.derartigen Verpflichtungen nachzukommen,
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zu denen die Eigentümer mit Rücksicht auf den

ihnen gehörigen land-und foratwirtschaftliehen

Eetrieb privatrechtlich verpflichtet sind. Hier-

durch kommen oftnals auch gänzlich mittellose Fitgli

der der Pamilie in Notlage, die auf die Apanagen an-

Egewiesen sind und denen sie der Eigentümer mangels

anderweitiger finanzieller Eittel meist gar nicht

bezahlen kann, abgesehen devon dase die Fa-tzahlung

für ihn unzumutbar ist.

e/ Ea müsste auch als gelbetveretändlich

angesehen werden, dass der Eigentümer und Jersen

Familie, für den Ha der land-und foretwirt chaft-

liche Betrieb oft die einige Einkommensguelle

bildet, aus den Erträgnissen der Zwangsverwaltarg

einen für den Lebensunterhalt des Eigentümers

und seiner Faeilienangehörigen angemessenen Unter-

haltabeitrag erhalt. Die Zwangsverwalter sind viel-

fach auch diesbezüglich anderer Ansicht.

f/ Ebenso selbstverständlich ist es,

dase den Eigentümer belassen werden muss, in

Schlosse, bezw, Herrenhause weiter zu wohnen. Nur

dann wäre eine Ausnahme gerechtgfertigt, wenn nicht

genügend entepre hende Wohnräume für den Zwengsver-

waiter und sein Personal verhanden wären und für

den Eigentümer und seine Familie eine andere Woh-

nungeeöglichkeit besteht. Die Herrenhäinser sind

aber neiet so weiträumig, dass sich kaun jemals

die Notwendigkeit ergeben wird, den Besitzer end

seine Familie vom eigenen Haus und Hof zu ent-

fernen.-

Auch anderen Fersonen, denen etwe iar

Eigenttmer ein Wohnungsrecht eingeräuat hat, ist

dieses zu bélaesen, sofern die betreffenden Räum-
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lichkeiten nicht für Zwecke der Zwangsverjaltung

in Anspruch genommen werden. Unzulässig ist es,

derartige Vohnuigsrechte aufzuheben und diese Räume

nicht für die Zwecke der Zwangsverwaltung, sondern

für andere zu verwenden, wie dies vielfach geschieht

oder beabsichtigt ist.

g/ Yas euf den in Zwangsverwaltung genom-

menen Gute vorhanden iat, soll grundsätzlick auch

auf diesen Gute verbeleiben. Das Gesetz bietet

keine Möglichkeit dafiir, Sachen von einem zwangsver-

walteten Besitz avf einen anderen zwangsverwal-

teten Besitz zu iberführen, der einem anderen Ei ent

tümer gehört, mag auch von gesamtwirtschaftlichen

Stani unkt eine derartige Massnshme mitunter ge-

rechtfertigt erscheinen.

V.

Die vorstehenden Auaführangen zeigen zur

Genüge, welch weitgenence wnd harte wirtschaft -

liche Hassaahme in der Verhäingung der Zwangever -

waltung liegt, deren Bereehtigung nicht anerkannt

werden kenn. Nicht unbeachtet kann bleiben, dass

diese Masenshme eret im Jahre l942 ergriffen wurde.

Die Tatseche der Beneß-Dåklaration war im Zeit -

punkte der Errichtung des Protektorates allgemein

bekannt. Venn uan alsc darin eine reichs-und

volkefeindliche Handlung erblicken will, so musste

und konnte man dies gleich nach Errichtung des

Protektorates tun und entsprechend handeln. Warum

dies nicht geschehen ist, iet ünbekannt, könnte

auch nur verputet werden. Im Jahre 42 muss die

Massnshme alo vSllig unbegründet erscheinen.
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VI.

Der Fell Colloredo Mannsfeid .

Die drei sehr wertvollen im Protektorat gelegenen

Besitzungen Öpotschno,Sbirow und Doberschisch gehörten

ursprünglich den Prinzen und nachmaligen Fürsten Joset

Colloredo Mannefeld. Da dessen beide Ehen kinderlos blie-

ben, adoptierte er die drei ältesten Söhne aeinee Bruders

Hiercnyrus Graf Colloredo Mannafeld und übertrug sei-

ne gecanten Bes tzungen in Jahre l93o an seine* N-ffen

und Adoptivethne und zwar die Domäne Opotschno an aen

Ersfen Dr.dosef Colloredo Mannsfeld, die Domäne Sbirow

an Bieronymus Colloredo Mannafeld junior und die Doaine

Doberschiesch an Veikard Grafen Colloredo Hannfald.

Diese Transskticn wer in Jahre l932 bezw. Anfang des

Jahres l933 bereits auch grindbücherlich vollkomen

durchgeführt, doch hatte sich ursprünglich Püret Josef

Colloredo Mannsfeld ein Nutzunießungsrecht vorbehalten,

welches bezüglich der Herrschaft Opotschno grundbilcherlich

bis in die letste Zeit bestanden hat.

 d co 

feld bei den gegen die familie Colloredo Nannsfeld ergrif-

fenen Maßnalmen offenbar eine wichtige Rolle gespäilt hat,

iet es notwendig, sich vor allem nit dieser Person niher

zu befassen.

Josef Cobloredo Mannsfeld ist im Jahre l86é gebo-

ren. Nach Beendigung der Gémnasialstudien, der Acleirtung

des Freiwilligenßahrs beim österreichischen ll.Husa:ei-

Reginent und Abitgung der juridischen Staatsprüfun jen,

wandte er sivh den österreichusch/ungarischen Diphergti--

schen Dienst gu, verliess diesen jedoch bereits in dshre

1895 als er-von seinem Croßvater den ausgedehnten vöhei-

schen Grundbesitz geerbt hat, dessen Leitung ihn ganz la

Anspruch nahm. Er hat sich um die Hebung und Entwicklw:g

der ererbten Güter in land-und forstwirtschaftlicher
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Beziehung sowie in industrieller Beziehung sehr verdient

gemacht, war insbesondere zu einer Zeit als soziale Fra-

gen im allgemeinen noch stark im Hintergrund stenden, für

dae Wohl seiner zahlreichen Beasten und Angestellten vä-

terlich besorgt and hat für diese ein eigenes Pensiong-

institut gegrindet.

Im Veltkrieg meldete er sich sofort freivallig

zur österreichischen Azmee und war auch eine zeitlang

dem deutechen Corpe Gerok ale Verbindungsorfizier zuge-

teilt. Feben Österreichiechen Kriegeauszeichnungen besitzt

er das E.KoII-

Krait seines Standes war er erbliches Kitglied des

ehemalig Seterrelchischen Herrenhauses, ist aber poli--

tisch nienals hervorgetreten.

Die Errichtung des selbständigen tachechoslawaki-

schen Staates lag nicht in der Linie der politischen

Einstellung des Fürsten Celloredo; er fünlte sich in

seiner Heimat unter den geänderten poltischen Verhßltnis-

sen nicht mehr recht wohl wnd hielt sich nur mehr wenig

auf seinen böhmiechen Gütern auf. Den grössten Teil des

Jahres verbrachte er auf Feisen und auf den Besitzungen

seiner Zhegattin in Frankreich,, die gebürtige Pranzösin

ist.

Im Jahre lg24 übertrug er die Generalvollescht für

die Verwaltung seiner in Böhnen gelegenen Güter seinem

Bruder Hieronyaus Grafen Colloredo Hannsfeld.

Der gegenwärtige Krieg überraschte den Fürs en

Josef Colloredo Mannsield auf den Gutern seiner Ehegattin

in Frankreieh. Nach dem Einzug der deutschen Truppen in

Paris meldete er sich sofort bei der deutschen Botschaft

und beim Kommandeur der Stadt Paris, der insbesondere

alle Behördert aufforaerte, josef Colloredo Mannsfeld als

verdienten Otfizier der alten Österrelchischen Armee in

jeder Weise zu wnterstützen. Er suchte auch sofort um sei-

ne Einreisebewilligung nach Deutschland an. All dies kann

durch Belege nachgewieaen werden. Sein Ansuchen um Sin-

reisebeilligung wurde dem Reichsprotektor in Böhmen und
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Mähren vorgelegt, aber von dort niemals erledigt.

Das Bodenant nahm den srzwungenerweise fortge-

setzten Aufenthalt des Füreten Colloredo zum Anlaas, zu-

nächst über die Domäne Opotschno eine gegen das Nutz-

nießungsrecht des Fürsten gerichtete Zwangsverwaltung zu

verhängen, wozu insofern eine Vandhabe gegeben war, als

dieser damals noch als Nützniesser im Grundbuch eingetragen

war und sich ansser Landes befand.

Nach einiger Zeit verhängte dae Bodenemt auch über

die Domiaen Sbirow wnd Dobersehisch die Zwangsver-

waltung, wobei als Eigentuier First Josef Colloredo Manns-

feld angegeben vurde.

Obwohl das Bodenant aufmerksan gemacht worden ist,

dass sien die genannten Herrschaftn bereits seit vielen

Jahren nicht mehr im Eigentun des Fürsten Jesef Colloredo

befinden und dass er auch kein Nutzungerecht an ihnen be-

sitzt, wurde die Zwangeverwaltung von Bodenante denncch

eingefünrt. Die diesbszüglichen schriftlichen Voretellunger

der Bigentümer blieben un riedigt.

Indessen wurde mit Bescheid der Geheimen Staitspolize

Staatapolizeileistelle Prag B.Nr.572/41 vom l6.Februar

1942 das Vermögen des Fürsten Josef Colloredo Mannsfeld,

desse: Bruder des Grafen Hieronymus Colloredo Eannsfeld un

der SShne desselben, Dr.Josef Graf Colloredo Mannsfeld,

Hieronymus graf Colloredo Mannsfeld junior, Feikard

Gref Colloredo Mannafald und Fréèdrich Graf Collcredoe

Nannsfeld auf Grwnd das § l, Abe, 1 über die Einzie-

hung von Veraögen in Protektorat Böhaen und Mähren vom

4.0ktober 1939 ( RGBl.1 Seite 1998 ) eingezogen unter Be-

rufung dareuf, dass de  feichsminister des Innern durch

Erlsas von 9.Febrtsr 124. AB. S. IV D 1b, B.Nr.2o96/41-

g - 222 in Einv rnefhen mit den Reichsprotektor in Bühmen

und Kähren festgeetellt but, dass die Bestrebungen der obe

dengannten reichsfeindlich gewesen sind.

Diese Einzienungcverfügung erging ohne dass den Be-

teiligten das gegen & sie vorliegende Tatsachenmaterial
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vorgehalten worden würe, ohne dass sie Gelegenheit hatten,

zu den gegen sie vorgebrachten Anschuldigungen und etwa

vorliegenden belastetden Material Stellung zu nehmen ;

eine derart einschneidende Entscheidung, die die Betroßfe-

nen moralisch und wirtschaftlich vernichtet, wurde ge-

fallt,ohne dase sie überhaupt gehört worden wären.

Daher heben die batreffenen Mitglieder der Familie

Colloredo Mannafeld gegen die Einziehungsverfügung bei

der Geheimen Staatspolizei Vorstellungen erhoben und um

Überprüfung dar gegen sie erholenen Keßnahueu angesucht.

Die gleiche Bitte haben sie an den Herrn Reieheminister

des Innern gerichtet.

Wes nun die Perednliehkeiten der dbrigen von der

Rinziehung betroffenen litglieder der Familie Colloredo

Kannsfeld anbelangt, so hat sich lediglich Graf Weikard

Colloredo Manmefeld im jugendllehon Alter von etuasüber

20 Jahren en der sogenannton Benes-Deklaration des Böhmi-

schen Adkeels beteiligt. Er war dasele pelitiuch absolut

unerfahren, konnte Sinn und Tragweite in keiner Weise

erfassen und hat sich der Aktion abgeschiousen, da er

glaubte, sie ssi im Interesse des Großgrundhesitzes sweck

mäesig. Er handelte nur für seine Person, nicht ale Reprä-

sentant der Familie, obne Ziuvernehmen mit seines Vater

und ohne Kanatnis seiner Brlder.

Die Brüdor und dar Vater waren auch an der Benes-

Kundgebung in keiner Veise beteiligt. Sie haben sich auch

sonet pclitisch niemals betitigt, inabesondere nicht in

deutschfeindlichen oder ger reiehafeindlichen Sinne.

Der Veter Hieronyaus Colloredo Manmsfeld war durch

mehr als Zo Jahre Sstarreichischer Harine-Offitier und

wurde im Jahre l9ll sun Narine-Attachè bei der österrei-

chischen Botscheit in Berlin ernannt. Als solcher war er

Vertreter und Verbindungeoffizier dee österreichischen/

ungarischen liarinekommaados beim deutschen Reichsmarineamt

im Admiralsstab derz Rkeine zuu Zwecke engeter Zueammen-

arbeit zwischen den beiden vert ündeten Fiotten in den Jahr

ren vnmittelber Vor lodbruch des Weitirieges und faat währ

rend der ganzen Dauer desselben.Im März 19l8 erhielt er
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dann das Kommando des Öeterreichischen Schlachtschiffes

Zrinyi. Er besitztzahlreiche österreichische und deuteche abe

auch japanische und tirkische Auszeiehnungcn, insbesondere

hohe Kriegsauszeichnungen u.a. dae E.K. i und E.K.II.

Eine Zeit lang war er euch österreichischer Acker-

bauminister und hat in der Zeit, in der er die Generalvoll-

macht seines Bruders, des Firsten Josef Colloredog Mannsfeld

besaß, viel für die Hebung der Virtschaft und der Produktion

auf dessen böhmisehen Besitzungen getan.

Seine Sëhne, die nunmehcigen siagetümer der eingezogenen

böhmischen Herrachaften haben aich politisch niemals be-

tätigt. Juch die Teilnahme des jungen Jeikard Colloredo

Mannsfeld an der Benea-Adresse kunn als politische Betätigung

desselben nicht gewertet werden. Insbesonder entbehrt sie

auch jedes reichsfeindlichen Charekters ( s.die Ausführungen

unter III ).

Die gegen die Pamilie Collorede Kannsfeld ergriffenen

Maßnahmen dirften vor alleu auf dae Betrieben des ehemaligen

Domänen-Direktors Ing. Beck zurilcksufehren sein, der deut-

scher Staataangchöriger ist und von der Pamilie Colloredo

Mannsfeld trotz zablreicher Anfeindungen durch die tschechi-

sche Öffentlichkeit und Presse- diesbezügliche Zeitungsar-

tikel können beigebracht verden - auf seinen verantwortungs-

vollen und gut notierten Pisten durch viele Jahre, während

des ganzen tsebechoslbwakischen Reglnee gehalten wurde.

Im Herbat l938 urde das Dienstverhlltnis auf eigenen

Wunsch des Ing. Beck gelüst, wobei ar oine hohe Abferttgung

erhielt. Es war allerdings zu gewissen Dlfferenzen zwischen

Ing. Beck und den Vater Neronymus Colloredo Mamafeld gekom-

men. Diese dürften in eroter Linie den Grund dafür bilden,

daes die deutschen Reicheatellen von Ing- Beck über die Ein-

stellung der Familie Colloredo Mannefeld uncichtig infor-

miert worden sind, Beck bat es übrigens verstanden, seine

Ernennung zun Zwangeverwalt der Horrgchaften der Pamilie

Colloredo Mannefeld beim Bodenaat durchzusetzen.

Es aues noch bemerkt werden, daes sich die Mitglieder

der Pamilie Colloredo Mannefeld als Deuteche bekannt haben.
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dass sber ihr Antrag auf Anerkennung der deutschen Staatsw

angehörigkeit mit der Begründung abgewiesen worden ist,

dass sie die gesetzlichen Voravsseteungen nicht erfällen.

Aus all dee ergibt sieh, dass der Vorwurf relchsfeindlichen

Betätigung gegen die betroffenen Mitglieder der Pamilie

Colloredo Menneieid su Unrecht erhoben wird;

Dies wird die Überprüfung der ohne jeles Parteigehör getrof-

fenen Entscheidung einvanüfrei ergeben.

IIA

Ich stelle daher nemens der hetroffenen böhmisch-

mährischen sdligen Grofgrundbeeitset, deren Velleachten ich

besitze, den

die über deren Besitzungen verhängte Zwangever-

waltung und die auf Grund derselben getroffenen Mafnahmen

Verkauf der Czernin'achen Herrechaft Dymokur

an das Frotektorat, so ie die Einziahung des

Vermögens der Mitglieder der Familie Colloredo

Mannsf ld aufzuheben, sowie enzuordnen, dass bis zur

Entscheidung über diesen Antrag keinerleit Maßnahmen

und Verfügungen getroffen werden, welche eine Beein-

träehtigung dee Vermögene oder der Personen der

betroffenen Großgru dbesitzer darstellen.

Zur Information echliessen ich an :

l. Die Reg.Väg.87/l939, Slg.d.Ges.u.Vg. über die Ver-

d   c 

von 21.III.l939 und fiber die Aufsicht über dieselben,

2. eine Photokopie aus der Tagesseitschrift" Prager Tagblatt "

Über die sogeuannte Benes-Deklareticn. Aus die-

ser geht der Wortlaut der Erkllirung, sowie die Tatsache

hervor, duse auch die deutschen Rddcren eine ähnliche

Treueerklirung abgegeben haben..

1390
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3. cia Verseiehnie der von sir vertretenen Böhmisch.

alhrischen Adeligon.

Beriin, den 19.Mai 1942

Mrnars

Rechtsanwalt.



Treue-Erklärung32des böhmischen AdelsVerteidigung der Grenzen der alten Böhmischen KroneSrag. Kmtlich wird berlautbart:Brafident der Repuolif empling am 17. d. M.Der Lande Orbnung undKulturaufrechtGleichlautende Grklärungen haben die mei.eine Delegation der alten böhmischen Adeis.erhalten werden.stendeutfchenHochschullehcergesernGeidhehter. In deren Ramen gab FranzIn dem Glauben an eine bessereZuam Landesamt schriftlich abgegeben.Rinffy aus Aderkosteley solgende Grklärungkunft geben wir bie Wersicherung.dafab:wir uns unserer ererbten Bflichten zumArmee und Volk„Serr Präsident, in diesen Tagen gebenBaterlande und zum Staat bewuht sind,der die Geimstätte unserer Vorfahreneine Einheitalle Stäude und Klassen unjerer Mationeinträchtig ihren Willen kund, die Wer.war, und dessen alte Nechte wir immerlehung der alten Grengen unseres Staaberteidigen wollten und auch heutePrag. Die tschechische Nelation des Wienertes hintanguhalten. Deshalb hat auch eineberteibigen werben.Mundfunks brachte gestern eine Meldung. daßMeihe bon Angehörigen der alten Adels.Der Präsident der Republik verblieb mit denin der tschechoslomwakischen Armee zwei Richtun-geschlechter unjeres Vaterlandes uns daMitgliedern der Delegation in längerem freund.gen egistieren: eine sei für die Erfüllung dermit betraut, uns bei Jhnen, Serr Präsi.schastlichen Gespräch.Forderungen der SdP., die andere für dasent, mit einer diesbezüglichen Erklä.Gegenteil.a eingufinden.Die Erklärung wurdeim Namen folgenderdigung Machnit hat das Tschechosl Prehb, erDer Minister für Rationafvertet-Die IreueiumbühmifchenAbeliger abgegeben:Staat, den unsere Vorfahren schafsenFhenko Kadslab Rinsty (Chlumee).mächtigt. Folgendes gu erklären:und tausend Jahre hindurch erhalienFdento Rolow rat (Meichenau a. Rnétna),„Die der Berfasfung und ben Gesehenhalfen, ist für uns eine so selbftberständ.Leopold Sternberg(Castolobice),der Nepublif gehorsame Armee ist sichRarl Schwarzenberg (Delif),belust, dah sie als Schugwehr deliche Vilicht, dah wir crwogen haben, obwir dies ausdrüdlic betonen sollen.Barish.Senftenberg (Senfenberg).StaateöfichnidhtinbieBolttitWir sehen es als unsere Vilicht an, dasJohannes Lobfowies (Borin),cinmifchenbarf-undfichauchGrbe unjerer Väter zu erhalten. DieRudolf Czernin (Thmokut).nicht eiamifcht -, die Sache der Ne-LänderberBöhmifchenKronegeHeinrich Dobetenfty (Bottenstein).gierung und des Präsidenten ist, hinterhörten burchiouiel Jahrhun.Seikhard Colloredo Mandfelddenen die Armee fest und einmütig steht.derte zuiammen und haben so biel(3birob).Die Mation,dieMegierungunbStürme gemeinsam überstanden, daf sieKarl Belctedi (Lösch).dicArmeebildencinefofchbne— fo hoffen wir — auch dieie Zeiten derHugo Strachwit (Zbounek).die Feinde berdrieht und schmergt. Des-und mafellose Einheit, dah biesUnruhe und Gewalt überdauern werden.Unser Wunsch, Dah diealten Grengenrre chalb diese falschen Insinuationen undder Bühmiichen Krone unber.Lügen, Die tschechoslowakijche Nationleht bleiben, erflieht sicherlich auchRektorenkennt sie und lchnt se als lächerlich ad."aue ber Sorge für die Zukunft unsererNachkommen und aud dem Gefühl derPrag. (Gig. Ber.) Tie Refioren undAuch in der SlowakelVerantwortlichteit für die Freiheit undDefaneber Brager Zeutschen lni.das Woht der böhmischen Deutichen. Un.perfitàt und der Prager Deutschen Techui-WaffenablieferungSere Vorfahren bemühten sich immer umSchen Hochchule wurden in das Schulministe.ein freundschaftliches Werhältnis derrium geladen, wo thnen dir Fraac vorgelegtPre■burg. Der Landespräsibent für Diebeiden im Lande angesiedelten Mationenwurde, ob fie fih mit ber Prokamation Hen-Slowakei hat gleichfalls ein Waffenablieleund so sehnen auch wir uno darnach, dahleins identifizieren.Die Meftoren und Dekane erklärten, baß siezu erfüllen ift. Ge gilt aber nur für bier Besrungögebot erlasfen. daß binnen 24 Gtundenauch unsere Landsleutedeutfcher3unge mit uns die Liebe zur unteil.bie Runbgebung Denleing ableh.zirke, offenbar die. in denen Drganisationenbaren Heimat teilen fönnen. Wir habennen. Diese ihre Erflärung gaben fie schriftlichder Sdy. bestanden haben, Diese Bezirke sind:den sesten Gtauben, daß dies der Fall seinund erneuerten bel dieser Öelegenheit gleich.Drekburg-Slabt, Brehburg-Eanb,kann. Mamentlich aber holien wir, dahgeltigihre Ireuegum ichechoslolakischenMpderndie chriftlichen Grundsähe in diesemunb SchüttfommereinStant, zu feiner Berfaffung und feinen Gefchen.(Somoryn).
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Sammlungt
33. Stück.
Ausgegeben am 31. März 1939.
Preis: K 1.—.
Inhalt: (87 91.) 87. Verordnung über die Verwaltung von wirtschaftlichen Unternehmungen und Betrie-
ben und über die Aufsicht über dieselben. — 88. Verordnung, betreffend die Abänderung des Art.
V, Abs. 1, der Regierungsverordnung vom 25. Oktober 1938, S. d. G. u.V. Nr. 252, über die Hilfe
für den Motorismus in der Fassung der Regierungsverordnung vom 17. Dezember 1938, S. d. G.
u. V. Nr. 341. - 89. Verordnung, betreffend eine vorübergehende Herabsetzung der Zollsätze
für Fett. - 9o. Verordnung, betreffend Zollermäßigungen für die Einfuhr von Maschinen
und Apparaten. - 91. Verordnung, wontit.die Wirksamkeit des Gesetzes vom 21. Dezember 1937,
S. d. G. u. V. Nr. 253, betreffend Verfügungen gegen die Stillegung von Fabriksbetrieben
und gegen die Massenentlassung von Arbeitnehmern sowie betreffend die Regelung einiger
Kündigungsfristen bei den Arbeits(Dienst)verhältnissen der Arbeitnehmer in diesen Betrieben,
verlängert wird.
87.
(3) Das Ministerium, in dessen Wirkungs-
kreis die Unternehmung gehört, kann die
Regierungsverordnung
ihm unterstellten Behörden ermächtigen, die
vom 21. März 1939
im Absatz 1 angeführten Verfügungen zu
über die Verwaltung von wirtschaftlichen
treffen.
§ 2.
Unternehmungen und Betrieben und über
die Aufsieht über dieselben.
(1) Dem Vertrauensmann steht die Beauf-
sichtigung über die Tätigkeit der wirtschaft-
Die Regierung des Protektorates Böhmen
lichen Unternehmung vom Gesichtspunkte
und Mähren verordnet mit Zustimmung des
des öffentlichen Interesses zu und es unter-
Inhabers der vollziehenden Gewalt auf Grund
liegen seiner Genehmigung alle Verfügungen,
des Art. II des Verfassungs-Ermächtigungs-
auf die sich sein Wirkungskreis bezieht. Der
gesetzes vom 15. Dezember 1938, S. d. G. u. V.
Wirkungskreis des Vertrauensmannes wird
Nr. 330:
von der Behörde (§ 1, Abs. 1 und 3) fest-
§ 1.
gesetzt. Verfügungen, zu denen die Geneh-
migung des Vertrauensmannes notwendig ist
t  aee e te tt
und die von ihm nicht genehmigt wurden, sind
fordert, kann für eine landwirtschaftliche
ungültig.
Unternehmung von dem Ministerium, in
dessen Wirkungskreis die Unternehmung ge-
(2) Der Vertrauensmann ist verpflichtet,
bei der Ausübung seiner Tätigkeit die wirt-
hört, auf ihre Kosten ein Vertrauensmann,
oder wenn es sich um eine vom Gesichts-
schaftlichen Interessen der Unternehmung
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
punkte des öffentlichen Interesses besonders
wichtige oder von ihrem Besitzer verlassene
mannes (Landwirtes) zu beachten und ist für
Unternehmung handelt, ein Zwangsverwalter
den durch die Außerachtlassung der ihm auf-
bestellt werden.
erlegten Pflichten etwa entstandenen Schaden
verantwortlich.
() Eine verlassene Unternehmung im
Sinne des vorstehenden Absatzes ist insbeson-
§ 3.
ders eine Unternehmung, die der Besitzer
(1) Der Zwangsverwalter ist berechtigt und
verlassen hat, ohne einen für die Weiter-
verpflichtet, alle Verfügungen zu treffen, die
führung des Betriebes befähigten Vertreter
zum ordentlichen Betriebe der Unternehmung
bestellt oder hinreichende Geldmittel für ihren
notwendig sind. Auf ihn geht die Verwaltung
Betrieb sichergestellt zu haben,
der Unternehmung und alles damit Zusam-
wal
52
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menhängende über, insbesonders ist er be-
satze eines Ausfalles oder zur Verbesserug
rechtigt, anstatt des Besitzers der Unter-
der Betriebseinrichtungen verwendet wer-
nehmung sämtliche Erträgnisse und Ein-
den. Allfällige Überschüsse sind bei dem
nahmen aus der verwalteten Unternehmung
Geldinstitute, mit dem die Unternehmung in
einzuheben und überhaupt alle die Verwaltung
Geschäftsverbindung steht, oder gemäß der
der Unternehmung betreffenden Rechtshand-
Bestimmung der Behörde (§ 1, Abs. 1 und 3)
lungen vorzunehmen. Hierbei ist er ver-
auf ein Einlagebuch einzulegen. Über diese
pflichtet, mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Überschüsse kann der Zwangsverwalter nur
Kaufmannes (Landwirtes) zu handeln und ist
mit Genehmigung der Behörde (§ 1, Abs. 1
für den durch die Außerachtlassung der ihm
und 3) verfügen.
auferlegten Pflichten etwa entstandenen
(7) Von einer exekutiven Zwangsverwal-
Schaden verantwortlich.
tung kann bloß der Reinertrag nach dem vor-
(2) Der Zwangsverwalter vertritt die ihm
stehenden Absatze betroffen werden.
zur Verwaltung anvertraute Unternehmung
vor Gerichten und Behörden.
§ 4.
(3) Der Zwangsverwalter ist verpflichtet,
(1) Als Vertrauensmann oder Zwangsver-
über seine Wirtschaftsgebarung der Behörde
walter kann nur eine Person bestellt werden,
(§ 1, Abs. 1 und 3) in von der Behörde zu be-
die hierzu die praktischen und fachlichen
stimmenden Fristen Rechnung zu legen und
Kenntnisse besitzt. Bei der Auswahl der Per-
ihr jederzeit die notwendigen oder verlangten
son des Vertrauensmannes oder des Zwangs-
Auskünfte und Aufklärungen zu erteilen.
verwalters sind nach Möglichkeit vor allem
die Bediensteten der Unternehmung zu be-
(4) Der Zwangsverwalter bedarf zu Ver-
rücksichtigen. Die Behörde (§ 1, Abs 1 und 3)
fügungen, die nicht zur gewöhnlichen Wirt-
kann auch vom Besitzer der Unternehmung
schaftsführung gehören, sowie zu allen son-
und von den zuständigen Interessenorganisa-
stigen Maßnahmen von besonderer Wichtig-
tionen den Vorschlag einer geeigneten Person
keit, insbesonders zur Veräußerung, Pach-
einholen.
tung oder Verpachtung, zu Anleihen, zur
bücherlichen Belastung der Unternehmung
(2) Vor dem Antritt hat der Vertrauens-
u. dgl. der Zustimmung der Behörde (§ 1,
mann oder Zwangsverwalter bei der Behörde
Abs. 1 und 3). Zu Verfügungen, bei denen es
(§ 1, Abs. 1 und 3) ein Gelöbnis abzulegen.
sich um einen den Betrag von 200.000 K über-
(3) Der Vertrauensmann und der Zwangs-
steigenden Wert handelt, ist immer die Ge-
verwalter sind verpflichtet, sowohl während
nehmigung des Ministeriums erforderlich, in
der Dauer ihrer Tätigkeit als auch nach deren
dessen Wirkungskreis die Unternehmung ge-
Beendigung strenge Verschwiegenheit über
hört.
die Tatsachen zu wahren, zu deren Kenntnis
() Der Zwangsverwalter hat aus dem Er-
sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit gelangt
trägnisse der Zwangsverwaltung ihre Kosten
sind.
und alle mit dem ordentlichen Betriebe der
(4) Der Vertrauensmann und der Zwangs-
Unternehmung verbundenen Auslagen, ins-
verwalter sind verpflichtet, ihre Tätigkeit
besonders die öffentlichen Steuern und Ab-
persönlich und in einer Weise auszuüben, wie
gaben, die Löhne, die Sozialversicherungs-
es der ordentliche Betrieb der Unternehmung
beiträge, die Zinsen und Annuitäten aus
erfordert.
Hypothekarforderungen, die Versicherungs-
(6) Der Vertrauensmann und der Zwangs-
prämien usw. zu zahlen.
verwalter haben einen Anspruch auf Ersatz
(6) Der Reinertrag der Zwangsverwaltung
der Barauslagen und auf eine Entlohnung,
der Unternehmung wird nach der Abrechnung
deren Höhe von der Behörde (§ 1. Abs. 1
dem Besitzer der Unternehmung ausgefolgt.
und 3) zu bestimmen ist.
Dieser ist jedoch verpflichtet, gemäß der Ent-
(6) Die Behörde (§ 1, Abs. 1 und 3) kann
scheidung der Behörde (§ 1, Abs. 1 und 3) das
von Amts wegen oder auf begründetes An-
zum Betriebe der Unternehmung notwendige
suchen den Vertrauensmann oder Zwangsver-
Bargeld zu erlegen und dessen Ausfall unter
walter abberufen und an seine Stelle eine an-
Exekutionsfolgen zu ersetzen. Handelt es sich
dere Person (Absatz 1) bestellen.
um eine verlassene Unternehmung (§ 1,
Abs. 1 und 2), so kann der Reinertrag der
§ 5.
Zwangsverwaltung nach Genehmigung durch
Der Behörde (§ 1, Abs. 1 und 3) steht die
die Behörde (§ 1, Abs. 1 und 3) zum weiteren
Aufsicht über die Tätigkeit des Vertrauens-
Betriebe der Unternehmung oder zum Er-
mannes oder Zwangsverwalters zu und sie hat
07577
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von Amts wegen darauf zu dringen, daß all-
88.
fällige Mängel beseitigt werden.
Regierungsverordnung
§ 6.
vom 21. März 1939,
Rechtsmittel gegen Verfügungen der Be-
betreffend die Abänderung des Art. V, Abs. 1,
hörde (§ 1, Abs. 3) nach den §§ 1 bis 5 haben
der Regierungsverordnung vom 25. Oktober
keine aufschiebende Wirkung.
1938, S. d. G. u. V. Nr. 252, über die Hilfe
§ 7.
für den Motorismus in der Fassung der Re-
gierungsverordnung vom 17. Dezember 1938,
Wo in dieser Verordnung von einer land-
wirtschaftlichen Unternehmung die Rede ist,
S. d. G. u. V. Nr. 341.
sind darunter auch einzelne Betriebe einer
Die Regierung des Protektorates Böhmen
derartigen Unternehmung zu verstehen.
und Mähren verordnet mit Zustimmung des
§ 8.
Inhabers der vollziehenden Gewalt auf Grund
des Art. II des Verfassungs-Ermächtigungs-
(1) Die Einführung und Aufhebung der
gesetzes vom 15. Dezember 1938, S. d. G. u. V.
Zwangsverwaltung wird, wenn Liegenschaften
Nr. 330:
einen Bestandteil der Unternehmung bilden,
in das betreffende öffentliche Buch einge-
§ 1.
tragen; dies hat auf Antrag der Behörde (§ 1,
AT
Abs. 1 und 3) zu geschehen.
Nr. 252/1938 in der Fassung der Regierungs-
() Ist die Firma des Besitzers der Unter-
verordnung S. d. G. u. V. Nr. 341/1938 wird
dahin abgeändert, daß im ersten und vierten
nehmung im Handels(Genossenschafts)re-
Satze die Worte „1. April 1939" durch die
gister eingetragen, so ist die Bestellung des
Worte „1. Juni 1939" ersetzt werden.
Zwangsverwalters oder Vertrauensmannes
auf Antrag der Behörde (§ 1, Abs. 1 und 3) in
dieses Register einzutragen.
§2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
§ 9.
Kundmachung in Wirksamkeit; sie wird von
ooo  r
den Ministern für Industrie, Handel und Ge-
1938, S. d. G. u. V. Nr. 234, über die einst-
werbe, für öffentliche Arbeiten und des Ver-
weilige Verwaltung von verlassenen wirt-
kehrs im Einvernehmen mit den übrigen be-
schaftlichen Unternehmungen und Betrieben
teiligten Ministern durchgeführt.
wird aufgehoben.
Dr. Hácha m. p.
§ 10.
Beran m. p.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Kundmachung in Wirksamkeit; sie wird von
Dr. Chvalkovský m.p. Syrový m. p.
den Ministern für Industrie, Handel und Ge-
Dr. Fischer m. p.
Ing. Eliáš m. p.
werbe, für Landwirtschaft, des Innern, der
Dr. Kalfus m. p.
■ipera m. p.
Finanzen, für öffentliche Arbeiten und für
Dr. Kapras m. p.
Dr. Feierabend m. p.
soziale und Gesundheitsverwaltung im Ein-
Dr. Krej■í m. p.
Dr. Klumpar m. p.
vernehmen mit den beteiligten Ministern
Dr. Šádek m. p.
Dr. Havelka m. p.
durchgeführt.
Dr. Hácha m. p.
Beran m. p.
89.
Dr. Chvalkovský m.p. Syrový m. p.
Dr. Fischer m. p.
Ing. Eliáš m. p.
Regierungsverordnung
Dr. Kalfus m. p.
Cipera m. p.
vom 27. März 1939,
Dr. Kapras m. p.
Dr. Feierabend m. p.
betreffend eine vorübergehende Herabsetzung
Dr. Krej■í m. p.
Dr. Klumpar m. p.
der Zollsätze für Fett.
Dr. Šádek m. p.
Dr. Havelka m. p.
Die Regierung des Protektorates Böhmen
und Mähren verordnet mit Zustimmung des
52*
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Sammlung der Gesetze und Verordnungen, Nr. 90.
Inhabers der vollziehenden Gewalt aaf Grund
Tarifnummern 531, 532, 533, 534 a) und der
des Art. II des Verfassungs-Ermächtigungs-
Maschinen nach der Anmerkung zur Tarif-
gesetzes vom 15. Dezember 1938, S. d. G. u. V.
nummer 535 und der Anmerkung zur Tarif-
Nr. 330:
nummer 538], für Maschinen und Apparate
§ 1.
der Tarifnummer 539 (mit Ausnahme der
Motoren und Dynamos nach der Anmerkung
Die Zollsätze, die im Art. I. § 2, der Re-
zur Tarifnummer 539), für elektrische Appa-
gierungsverordnung vom 10. Juni 1933, S. d.
rate und elektrotechnische Vorrichtungen der
G. u. V. Nr. 96, betreffend die Regelung des
Tarifnummer 543 und für Traktoren und
Zolltarifs, für die Waren der Tar. Nr. 89
Motorpflüge der Tarifposition 553 d), die
(Schweinefett und Gänsefett, roh, auch ausge-
während der Wirksamkeit dieser Verordnung
schmolzen) festgesetzt sind, werden für die
eingeführt werden, kann eine Ermäßigung
Zeit bis einschließlich 31. März 1940 herab-
des Einfuhrzolles bewilligt werden, sofern sie
gesetzt, wie folgt:
im Inland nicht erzeugt werden und sofern
T pr Jette 
ihre Einfuhr notwendig ist, um irgend einen
roh, auch ausgeschmolzen:
Zweig der industriellen oder landwirtschaft-
für 100 kg
lichen Produktion einzuführen oder zu ver-
90- K,
vollkommnen.
b) ausgeschmolzen . . . . 120— K.
(2) Ebenso kann die Ermäßigung des Ein-
fuhrzolles für die wichtigsten und bedeut-
§ 2.
samen Ersatzbestandteile zu solchen aus dem
Ausland eingeführten Maschinen bewilligt
Diese Verordnung tritt am 1. April 1939 in
werden, die im Inland überhaupt nicht er-
Wirksamkeit; sie wird vom Finanzminister im
zeugt werden, wenn sie während der Wirk-
Einvernehmen mit den beteiligten Ministern
samkeit dieser Verordnung eingeführt werden
durchgeführt.
und ihre tatsächliche Zugehörigkeit zu diesen
Dr. Hácha m. p
Maschinen nachgewiesen wird.
Beran m. p.
§ 2.
Dr. Chvalkovským.p. Syrový m. p.
(1) Wird diese Ermäßigung bewilligt, so
Dr. Fischer m. p.
Ing. Eliáš m. p.
ist der ermäßigte Zoll in der den nachste-
Dr. Kalfus m. p.
Cipera m. p.
henden Prozenten des allgemeinen Zollsatzes
Dr. Kapras m. p.
Dr. Feierabend m. p.
gleichkommenden Höhe einzuheben:
Dr. Krej■í m. p.
Dr. Klumpar m. p.
bei den Tar. Nrn. (Pos.) 528, 529,
Dr. Šádek m. p.
Dr. Havelka m. p.
530 a). 530 c) Anmerkung. 538. 539
und 543 . . . . . . . . . . .
15%,
bei den Tar. Nrn. (Pos.) 527, 530 b),
50 ),534b),535,536 und53720%
90.
bei der Tar. Nr. 526 . . . . . . 25%.
Regierungsverordnung
(²) Für Traktoren und Motorpflüge der
vom 27. März 1939,
Tar. Pos. 553 d) wird eine Ermäßigung des
betreffend Zollermäßigungen für die Einfuhr
allgemeinen Zollsatzes um 40% zuerkannt.
von Maschinen und Apparaten.
§ 3.
Die Regierung des Protektorates Böhmen
Das Finanzministerium kann vor der Ent-
und Mähren verordnet mit Zustimmung des
scheidung über die Gesuche um Zollermäßi-
Inhabers der vollziehenden Gewalt auf Grund
gung nach dieser Verordnung das Gutachten
des Art. II des Verfassungs-Ermächtigungs-
des zu diesem Zwecke beim Finanzministe-
gesetzes vom 15. Dezember 1938, S. d. G. u. V.
rium errichteten Beirates einholen.
Nr. 330:
§ 1.
§ 4.
(1) Für Maschinen und Apparate der Tarif-
Diese Verordnung tritt am 1. April 1939
klasse XL [mit Ausnahme der Maschinen der in Wirksamkeit; sie wird vom Finanzminister
07576
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Sammlung der Gesetze und Verordnungen, Nr. 91.
335
im Einvernehmen mit den beteiligten Mini- | Inhabers der vollziehenden Gewalt auf Grund
stern durchgeführt.
des Art. II des Verfassungs-Ermächtigungs-
gesetzes vom 15. Dezember 1938, S. d. G. u. V.
Dr. Hácha m. p.
Nr. 330:
Beran m. p.
Art. I.
Dr. Chvalkovský m. p. Syrový m. p.
Die Wirksamkeit des Gesetzes S. d. G. u. V.
Dr. Fischer m. p.
Ing. Eliáš m. p.
Nr. 253/1937 wird bis zum 30. Juni 1939 ver-
Dr. Kalfus m. p.
■ipera m. p.
längert.
Dr. Kapras m. p.
Dr. Feierabend m. p.
Art. II.
Dr. Krej■í m. p.
Dr. Klumpar m. p.
Dr. Šádek m. p.
Dr. Havelka m. p.
Diese Verordnung tritt am 1. April 1939 in
Wirksamkeit; sie wird von den Ministern für
soziale und Gesundheitsverwaltung, für In-
dustrie, Handel und Gewerbe, für öffentliche
91.
Arbeiten, für Landwirtschaft, des Innern und
Regierungsverordnung
der Justiz im Einvernehmen mit den beteilig-
ten Ministern durchgeführt.
vom 27. März 1939,
womit die Wirksamkeit des Gesetzes von
Dr. Hácha m. p.
21. Dezember 1937, S. d. G. u. V. Nr. 253, be-
treffend Verfügungen gegen die Stillegung
Beran m. p.
von Fabriksbetrieben und gegen die Massen-
Dr. Chvalkovský m. p. Syrový m. p.
entlassung von Arbeitnehmern sowie betref-
Dr. Fischer m. p.
Ing. Eliáš m. p.
fend die Regelung einiger Kündigungsfristen
Dr. Kalfus m. p.
■ipera m. p.
bei den Arbeits(Dienst)verhältnissen der
Arbeitnehmer in diesen Betrieben, verlängert
Dr. Kapras m. p.
Dr. Feierabend m. p.
wird.
Dr. Krej■í m. p.
Dr. Klumpar m. p.
Dr. Sádek m. p.
Dr. Havelka m. p.
Die Regierung des Protektorates Böhmen
und Mähren verordnet mit Zustimmung des
Staatsdruckerel in Prag.
53



St.M. IV M - 169 j/42.

Prag, den 2. Juni 1944.

W

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn/ Ministerialdirektor Vollert.

In/ Sachen Treueerklärung des Böhmischen Adels für Dr

Plenesch übersende ich in Verfolg der mir am l.6.d.Je

übermittelten Bitte eine Abschrift des einschlägiger

Vorgangs zur gefälligen Entnahme.

2.) Zum Vorgang.
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Politisches Archiv

. Prag, den 2.Juni 1944.

Nr.Archiv 139/44.

Betr.: Treueerklärung des böhmischen Adels für Benesch.

Auf Veranlassung von SS-Hauptsturmführer Dr. Z u b e r über-

sende ich in der Anlage eine Abschrift der Treueerklärung deß böhmi-

schen Adels für Benesch aus Nr.220 des "Prager Tagblatty vom 18.Sept.

1938. Das "Prager Tagblatt" ist die einzige Zeitung, in der die Erklä-

rung in vollem Wortlaut veröffentlicht wurde. Alle anderen Zeitungen

brachten nur Auszüge, sofern sie die Erklärung überhaupt erwähnten.

Das Original der Erklärung befindet sich offenbar nicht mehr im Inland

P

Herrn

Min.-Rat Dr. G i e s

im Hause.

St.M.M-16



Sicherheitsdienst des Reichsführers-4
Prag-Bubentsch,
28. Juni 1943
SD-Leitabschnitt Prag
Sachsenweg
J
Fernsprecher 774-44
III B - SA 43
Düco des S aatsfekretärs
be a Fedh protektou
in Böhmon und mähren.
Eing.: -1. JULI 1943
1.) An den
Herrn Staatssekretär beim Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
4-Obergruppenführer K.H. F r a n k
Prag
2.) An das
Reichssicherheitshauptamt
- III B 1 -
z.Hd. i-Hauptsturmführer Dr. B ö h r s c h
Berlin
26
Betr.i Böhmisch-mährischer Adel.
Vorg.: Ohne
Nach unlängst getanen Äusserungen des Regierungsvor-
sitzenden Dr. Krej■í, ist man in Kreisen des böhmisch-mährischen
Adels der Ansicht, dass Prinz Max Lobkowitz in London den Ex-
präsidenten Benesch aus seiner jetzigen Position verdrängen
könnte. Nach Auffassung von Krej■i sef diese Meinung allerdings
unsinnig und nur aus der Verbitterung des Adels über die ver-
hängten Zwangsverwaltungen entstanden. Es könne sich in jeder
Hinsicht hierbei nur um Wünsche handeln, denn zu einer Aktion
sei der Adel, der mit einem baldigen Kriegsende rechnet, über-
haupt nicht fähig.
Auch der ehemalige NG-Leiter Nebeský äusserte kürzlich, dass
sich der Adel beachtlich zu regen beginne, wobei im Vordergrund
der Erörterungen der Prinz Lobkowitz in London stände. Besonders
aktiv zeige sich der Prinz Franz Schwarzenberg (ehemaliger NG-
Jugendleiter), der mit Hilfe seines Bruders Karl den-Klerus zu
gewinnen versucht. Zu diesem Zweck habe man auch nähere Be-
ziehungen zum Grafen Strachwitz aufgenommen, der sich aber in
nichts einlassen will auf Grund bestimnter Informationen, die
er von seinem Vetter, einem hohen deutschen Offizier,erhalten
hätte. (Ein Oberstleutnant Graf Strachwitz ist bekanntlich
Ritterkreuzträger.) Auch Graf Belcredi lehne es ab, sich an ir-
gendwelchen Aktionen zu beteiligen. Prinz Schwarzenberg habe
b.w.
th/269r=WM
141
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auch versucht, unter dem Vorwand, er interessiere sich für

die Tochter des Generaldirektors der Berg- und Hütten-AG.,

Kruliš-Randa, bestimmte Kreise der Industrie zu gewinnen.

Dieser Versuch sei jedoch misslungen, weil Kruliš-Randa er-

fahren habe, dass sich Schwarzenberg in Wirklichkeit über sei-

ne Tochter spöttisch geäussert hätte. Er habe deshalb Schwarzen-

berg in seinen Absichten durchschaut und verhalte sich zu ihm

ablehnend.

daval

4-Obersturmbannführer

&. 43.

1592

a

ao

uenottadote

apo ne Crq t gomC ecttexeheret
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Sicherheitsdienst des Reichsführers-44

Prag-Bubentsch,

den 19.2.43

39

Sachsenweg

SD-Leitabschnitt Prag

Fernsprechor 774-44

III B - SA 43

BeheiGeheim.

ch. 8.. M0443

1. An den

Herrn Staatssekretär

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

4-Gruppenführer K.H. F r a n k,

262

2. An den

Beauftragten des Reichskommissars für die

Festigung deutschen Volkstums,

4-Obersturmbannführer Dipl.Ing.

Fischer,

Prag.

J

23FEL1945

Betr.: Böhmisch-mährischer Adel.

Vorg.: Ohne.

Anl.: 1.

Anliegend wird Doppel eines Berichtes an das

Reichssicherheitshauptamt in Berlin zu Fragen, die sich

aus dem derzeitigen Verhalten des böhmisch-mährischen

Adels ergeben, mit der Bitte um Kenntnisnahme übersandt.

saest

A

in togang.

81

Ct..M-169 g/42q
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pere-b
den 19.2.43
40
Sicherheitsdienst des Reichsführers-1f
Sachsenweg
SD-Leitabschnitt Prag
Fernsprecher 774-44
ACApS
III B - SA 43
Referent: -Hauptsturmführer Kossek.
An das
Reichssicherheitshauptamt
- III B1 -
Berlin.
S
DTES
Betr.: Böhmisch-mährischer Adel.
Vorg.: Hier III B - SA 43 vom 12.6.42
Anl.: 2
Der Adel in Böhmen und Mähren steht nach wie vor unter
den Auswirkungen der gegen seine massgeblichsten Vertreter
seinerzeit veranlassten Massnahmen (Zwangsverwaltung bzw.
Vermögenseinziehung). Es hat sich im Laufe der letztver-
gangenen zwei Jahre immer wieder gezeigt, dass die Bemühungen
aus diesen Kreisen,unter Auswertung von Beziehungen zum Adel
im Reich, bzw. auch zu adeligen Kreisen im Ausland,bis zu den
höchsten deutschen Stellen geführt haben und in ihren Zu-
sammenhängen die nochmalige Herausstellung der unentwegten
Widerstandshaltung der adeligen Kreise in Böhmen und Mähren
als eines der wesentlichsten Hindernisse einer allgemeinen
Befriedung in diesem Raum erforderlich erscheinen lassen. Aus
historischen Schilderungen kann entnommen werden, dass die
deutschfeindliche Haltung des böhmisch-mährischen Adels in
ihren ursächlichsten Zusammenhängen schon weiter zurückliegt
Te
und bei verschiedensten Gelegenheiten immer wieder typisch
e zum Ausdruck gekommen ist. So ist z.B. der seiner reichsfeind
lichen Geschichtsauslegung wegen bekannte tschechische Histo-
 riker Palacky ein ausgesprochenes Protektonskind des böhmi-
icit schen Hochadels gewesen, der ihn großzügig gefördert und ihm
.na den Weg zum'Landeshistoriographen"geebnet hat. Auch bei Ur-
 kundenfälschungen, die den historischen Ländern den Anschein
leos dia der "tschechischen Urheimat" geben sollten, haben massgebliclf
setotobneListt dnobet aegt
ddote aonfesato mt l vetl.sptbana
141
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Vertreter des Adels Pate gestanden (Graf Auersperg, in dessen

Schloß Grüneberg die gefälschten Handschriften des Wenzel Han-

ka versteckt wurden und Graf Sternberg, den der Archivar Bot-

schek durch Einschmuggelung von 200 falschen Texten in mähri-

sche Urkundenbücher einen Vorfahren verschaffen wollte, der

in einer grossen Mongolenschlacht die ganze Christenheit vor

dem Untergang gerettet habe). Bezeichnend ist auch, dass gleich-

namige Vertreter des Adels, die heute als typische Vertreter der

Widerstandshaltung in Erscheinung treten, schon 1848 in einer

besonderen Adresse an den Kaiser vermehrte Rechte der tsche-

chischen Sprache verlangten. Aus einer Veröffentlichung der

"Wiener Zeitung" vom 10.April 1848 ist historisch bekannt, dass

diese Denkschrift von den Vertretern der Fanilien Schwarzenberg,

Lobkowitz, Auersperg, Paar, Czernin, Harrach, Lützow u.a. unter-

schrieben war. Wenn dabei auffällt, dass auch deutsche Adelige

beteiligt erscheinen, so hat sich an dieser durch gemeinsame

Standesinteressen bedingten Solidarität der deutschen und tsche-

chischen Adeligen auch heute noch in der Auffassung hinsichtlich

der gemeinsam zu wahrenden Linie. wenig geändert. Es wirft ein

bezeichnendes Licht auf die Gegnerhaltung auch der deutschen

Adeligen in Böhmen und Mähren, wenn anlässlich des Attentats auf

4-Obergruppenführer Heydrich ein Angehöriger der .fürstlichen Fa-

milie Schaumburg-Lippe, die in Östböhmen erheblichen Grundbesitz

hat, der Prinz Leopold zu Schaumburg-Lippe,am 4.7.1942 in Berlin

festgenormen werden musste yeil er gelegentlich der Veröffent-

lichung über den Anschlag aüf 4l -Obergruppenführer Heydrich ge-

äussert hatte: "Schade, dass sie das Schwein nicht gleich tot-

geschossen haben". Zu seiner Rechtfertigung hat Prinz Leopold an-

gegeben, er habe bei seinem Aufenthalt in Böhmen und aus den Brie-

fen seiner Eltern festgestellt, dass die von i-Obergruppenführer

Heydrich getroffenen Massnahmen ungerechtfertigt und dem Tsche-

chentum gegenüber zu hart seien. Bedeutungsvoll für die Wider-

standshaltung des Adels ist auch die Tatsache, dass gegen zwei

massgebliche Vertreter, den Grafen Humprecht Czernin aus Dimokur

und den Grafen Franz Kinsky aus Adlerkosteletz Strafverfahren we-

gen unbefugten Waffenbesitzes durchgeführt werden mussten. Graf

Czernin wurde bekanntlich anlässlich des Ausnahmezustandes im

Juni 1942 zom Standgericht zum Tode verurteilt, innerhalb zvei

Tagen jedoch auffallenderweise zu lebenslänglichem Zuchthaus be-

gnadigt. Hier ist im einzelnen nicht bekannt, welche Gründe für
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den Génadenakt massgeblich waren. Das Verfahren gegen den

Grafen Kinsky läuft noch und obwohl Staatssekretär Frank die

Gruppe Justiz beim Reichsprotektor angewiesen hat, für einen

schnellen, korrekten und scharfen Ablauf des Verfahrens zu

sorgen, besteht immerhin die Möglichkeit, dass aufgrund ir-

gendwelcher Interventionen auch Kinsky aus der Sache mit einem

blauen Auge davonkommt.

Wieweit aufgrund der Beziehungen der böhmisch-mihrische

Adelskreise zun Adel im Reich oder im Ausland sich Inter-

ventionen auswkrken können, haben bekanntlich sowohl die Ein-

schaltung des Berliner Rechtsanwaltes Dr. Wolfgang Zarnack

hinsichtlich der Aufhebung der Zwangsverwaltungen,als auch die

persönlich gelagerten Fälle des Grafen Zdenko Radslav Kinsky

aus Chlumetz, des Grafen Franz Kinsky aus Adlerkosteletz und

des Grafen Leopold Sternberg aus Tschastolowitz, über welche

in Einzelstellungnahmen an das RsHA berichtet wurde, gezeigt.

Aus einem bei dem Grafen Hyronimus Colloredo-Mansfeld in

Zbirow erfassten Entwurf eines Schreibens an den Verlagsdi-

rektor Arnold Mohr in Berlin-Zehlendorf (Anlage 1) geht auch

hervor, dass die Fäden in diesen Zusammenhängen wahrscheinlich

über Móhr gelaufen sind, zumal Mohr sogar von der Parteikanz-

lei mit Datum vom 14.8.1942 einen ablehnenden Bescheid hin-

OT

sichtlich seiner Interventionen für den böhmisch-mährischen

Hochadel erhalten hat (Anlage 2).

Aus Feststellungen ist auch bekannt, dass man in Adels-

kreisen bewusst darauf ausgeht, im Zuge einer geschickt ange-

legten Intervention eine Aufhebung bzw. Milderung der ver-

hängten Massnahmen zu erreichen. Geplant war nach Ausserungen

des jungen Grafen Friedrich Karl Kinsky eine gemeinsame Ein-

gabe massgeblicher tschechischer Adeliger unter Beiziehung

verdienter ehemaliger österreichischer Offiziere und be-

stimmter tschechischer Grossindustriellen, die über hohe deut-

sche Offiziere angeblich an den Führer herangetragen werden

sollte. Um mit deutschen Kreisen in Fühlung zu kommen, will

man aüch die Gelegenheit von Jagden bei denen Adeligen be-

nutzen, die noch nicht unter Zwangsverwaltung stehen. Über

Vertreter in der Geldwirtschaft glaubt man auch beim Minister

für Wirtschaft und Arbeit, ij-Oberführer Bertsch, in dieser

Hinsicht etwas erreichen zu können. Um sachliche Argumente,
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die für eine Aufhebung der Zwangsverwaltung ins Treffen ge-

führt werden könnten, zustande zu bringen, ist von den in-

teressierten Adeligen auch der ehemalige Zentraldirektor

der erzbischöflichen Verwaltung in Prag, Dr. Ing. Josef Šimek,

ein charakterlich äusserst übler und sehr chauvinistisch ein-

gestellter klerikaler Verbindungsmann zu Benesch, beauftragt

worden, fachmännische Gutachten hinsichtlich der Bewirt-

schaftung zu erstellen und historische Quellen bezüglich der

einzelnen Besitzverhältnisse zu erschliessen.

Durch Meldungen zum Deutschtum glauben einzelne der

böhmisch-mährischen Adeligen ebenfalls eine Aufhebung oder

Erleichterung hinsichtlich der verhängten Zwangsverwaltung er-

reichen zu können. Aufschlussreich ist in solchem Zusammenhang

ein Antrag des Grafen Christoph Kolovrat-Krakovkcy-Liebsteinsky

und seiner Mutter, einer geborenen Wurmbrand,(deutscher Ab-

stammung),aus Tschernikowitz bei Reichenau auf Zuerkennung der

deutschen Staatsangehörigkeit, da sich besonders der bei Ko-

lovrat angestellte deutsche Forstmeister, Ewald Czerny, in gänz-

licher Verkennung politischer Gegebenheiten darum bemüht, dem

sechzehnjährigen Grafen Christoph Kolovrat nicht nur zur deut-

schen Staatsangehörigkeit zu verhelfen, sondern ihn auch in einer

Nationalpolitischen Erziehungsanstalt unterzubringen, Hierzu be-

dient sich Czerny gleichfalls, seiner Beziehungen zu deutschen

Stellen und hat diese Angelegekeit u.a. auch gegenüber dem Lan-

desvizepräsidenten Naudé zur Sprache gebracht, als dieser im

Dezember 1942 Jagdgast auf den Kolovrat'schen Besitzungen war.

Von seiten der Familie Kolovrat rechnet man sogar mit Sicherheit,

durch dieses Bekenntnis zun Deutschtum die verhängte Zwangsver-

waltung loswerden zu können, und glaibt hierfür auch günstige

Voraussetzungen schaffen zu können, venn man gegebenenfalls das

Schloss in Reichenau für die Errichtung einer Nationalpolitischen

Erziehungsanstalt oder zu ähnlichen Zwecken zur Verfügung stellen

würde.ob

bedoid sedsallo

Dass auch internationale Verflechtungen des böhmisch-

mährischen Adels heute noch keinesfalls unbeachtliche Auswirkungen

zeigen, ergibt sich sowohl aus den Beziehungen des Adels zum Un-

garischen Generalkonsulat in Prag als auch zu massgeblichen Krei-

sen des hiesigen Klerus. U.a. hat sich dieser Tage erst dr schweize-

rische Generalkonsul bein Vertreter des Auswirtigen Amtes beim
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Reichsprotektor in Böhmen und Mähren dafür eingesetzt, dass

dem Grafen Zdenko Radslav Kinsky aus Chlumetz (Besitz steht

unter Zwangsverwaltung) die Reise ins Fürstentum Liechten-

stein gestattet wird, um an der Vermählung des regierenden

Fürsten Franz Josef II. teilnehmen zu können. Wenn man weiters

bedenkt, dass massgeblichste Vertreter des böhaisch-mährischen

Adels bis in die letzten Jahre vor Protektoratserrichtung auch

unmittelbare Beziehungen zu Otto von Habsburg unterhalten ha-

ben, so kann eine Bewertung dieser Kreise hinsichtlich ihrer

Widerstandshaltung, auch wenn sie heute verschiedentlich nicht

in besonders deutlichen Formen zun Ausdruck kommt, nicht ernst-

haft genug in Erwägung gezogen werden. So haben in Jahr 1936

der Prinz Franz Schwarzenberg und Graf Eduard Czernin Otto von

Habsburg persönlich in Sternokezeel besucht und derselbe Prinz

Schwarzenberg hat auch wiederholt versucht, sich im öffent-

lichen Leben in Böhmen und Mähren zur Geltung zu bringen. Er

war z.B. bekanntlich von Ende 1939 bis 1941 Leiter der Jugend-

organisation der "Nationalen Gemeinschaft",und wie gerücht-

weise in letzter Zeit bekannt wurde, soll auch beabsichtigt

sein, ihn als Nachfolger des vor kurzem festgenommenen Vlajka-

Hauptleiters Rys wieder auf die politische Bühne zu bringen.

Es steht auch fest, dass Prinz Schwarzenberg in einen be-

sonderen Vertrauensverhältnis zum Staatspräsidenten Hácha stelt,

bei dem er unlängst auf etwa 10 Tage in Schloss Lana zu Besuch

war, Die letztlichen Auswirkungen dieser Verflechtungen sind

derzeit noch nicht erkennbar, dürften aber sicher nicht ohne

Bedeutung bleiben und den deutschen Interessen in Böhnen und

Mähren nur schädlich sein.

Wenn die Bekämpfung dieses dem Deutschtum in Böhmen und

Mähren abträglichen Einflusses des böhmisch-mihrischen Adels

erfolgreich sein soll, wird es unbedingt erforderlich sein,

den böhmisch-mährischen Adel nicht nur nach der bekanntlich

vertretenen Linie in seinen Positionen einzuengen, sondern auch

jedwede Interventionsversuche dieser Kreise zu erfolgten Mass-

nahmen, auch wenn sie von massgeblichsten Persönlichkeiten des

deutschen öffentlichen Lebens erfolgen, zum Scheitern zu brin-

gen: Eine Nachgiebigkeit oder Rücksichtnalme in dieser Hin-

sicht würde den Adel nur in der Auffassung bestärken, mit



92a

-9-

seinen Protestaktionen moralisch im Recht zu sein und auch

die kleinsten diesbezüglichen Erfolge würden ihm die Mög-

lichkeit geben, den Ausland gegenüber den Schein einer un-

gerechten Verfolgung herausstellen zu können.
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von Abschrift

Herrn

Armo Mohr

Berlin-Zehlendorf

Klein Machnow

Henndallstrasse 33/35.

Nach Rücksprache mit den beteiligten Grassgrundbesitzern

teile ich Ihnen mit, dass diese bereit sind, im Falle, dass

die Zwangsverwaltung über ihre Besitzungen aufgehoben und

die Betroffenen ihr uneingeschränktes Dispositionsrecht

wieder erlangen, in demselben durch keine behördlichen Maß-

nahmen behindert werden, im ungestörten Eigentum und vollen

Nutzgenusse ihrer derzeitigen Liegenschaften und ihres

sonstigen Vermögens auch weiterhin bleiben, sowie im Falle,

dass die vollzogene Veräusserung der Liegenschaften des

Grafen Czernin und die durchgeführte Einziehung des Ver-

mögens des Fürsten und der Grafen Colloredo-Mannsfeld be-

dingungslos widerrufen und die beiden Familien in den vollen

Genuss ihres Vermögens wieder gelangen, für deutsche kul-

turelle Zwecke, insbesondere Theaterzwecke,den Betrag von

CooSatoCCCC

Selbstverständlich erfolgt die Auszahlung des eben ange-

führten Betrages nur in dem Falle, wenn hinsichtlich aller

derjenigen, welche in der Denkséhrift des Dr. Zarnack ge-

nannt sind, die eingangs angeführten Bedingungen restlos

erfüllt erscheinen. Die Flüssigmachung des Betrages von

600.000 RM ist weiters an die Bedingung geknüpft, dass die

bestehenden Verfügungsbeschränkungen und Zwangsverwaltungen

bis zum 1. Juli des heurigen Jahres aufgehoben werden.

B.do.d: Grinbug.
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Abschrift von Abschrift

Reichsleiter Marin Bormann

München 33, 14.8.1942

Der Persönliche Referent

Führerbau

Dr. Ha/Ad.

Herrn

Verlagsdirektor

Arnold Mohr,

Berlin-Zehlendorf-Machnow,

Heimdallstr. 33-35.

Sehr geehrter Herr Direktor Mohr!

Herr Reichsleiter Bormann hat Ihr Schreiben vom 10.August

1942 in der Angelegenheit der Zwangsverwaltung von Grund-

besitz einer Anzahl Angehöriger des tschechischen Hoch-

adels nebst den ihm beigefügten Anlagen, insbesondere den

verschiedenen Schreiben des Rechtsanwalts Dr. Zarnack aus

Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 76, erhalten.

Im Auftrage von Herrn Reichsleiter Bormann teile ich Ihnen

mit, dass Herr Reichsleiter Bormann sich keinesfalls in

der Lage sieht, sich für die Interessen von Angehörigen

des tschechischen Hochadels einzusetzen. Herr Reichsleiter

Bormann hält es darüber hinaus für wenig erfreulich, dass

der Altparteigenosse Dr. Zarnack für richtig befindet, als

Rechtsanwalt die Interessenvertretung von Angehörigen des

tschechischen Hochadels zu übernehmen. Ich darf Sie bitten,

den Ihr Schreiben mitunterzeichnenden Herrn Beckersacks

ebenfalls zu unterrichten.

Heil Hitler!

P.a.R.d.A.: rbnng

Ihr sehr ergebener



Zo.
Dr. Wolfgang Zarnack
Berlin-Halensee, den
23.Sept.1942
Rechtsanwalt und Notar
Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 76
(Lehniner Platz)
25. SEP: 42
Fahrstuhl
Mitgl. d. NSRB
Fernruf 96 27 58
Ant.
Postscheckkonto: Berlin 138863
Herrn
Rpr.34001 earo
Bank-Konto: Commerzbank, Dep.-Kasse K. L.
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,
Kurfürstendamm 130
Bürozeit: 9-174, Sonnabends 9—14 Uhr
P ra g IV,
Sprechstunde
Burg.
nur nach vorheriger fernmündlicher Vereinbarung
- Mittwoch und Sonnabend keine Sprechstunde
Ce a
oegew
3
Cerrridoois
In Waimer  Mer.
Lugono
Betrifft: Böhmisch-mährische Adels-
Elng a25. IX.1942
angelegenheit.
fini.
3
2
Bezug:
Dort.Schreiben vom 13.9.42,
kefaeschäftsz.: 2718/42
Budes
73
bel
n.eatoc
In B.
ähren
Elg
30. SEP. 1942
erbindl
Sehr verehrter Oberstgruppenführer!
Telefongespräche sind unv
 Ich bestätige den am 21.9.42 erfolgten Eingang des
Schreibens vom 13.9.42. Zu den darin enthaltenen Vorwürfen muss
ich folgendes feststellen :
* Vor Übernahme der Vertretung der Adeligen habe ich
gewissenhaft geprüft,ob schwerwiegende Bedenken gegen eine Ver-
tretung der Adeligen bestehen.Da ich weder aus der Person der
Einzelnen,noch aus der Sache selbst solche Bedenken glaubte nicht
ohne weiteres herleiten zu sollen,andererseits aber der Auf-
fassung sein durfte,dass derVertreter besondere Garantien in sich
tragen muss,habe ich mich entschlossen,die Vertretung zu über-
nehmen.Um ganz sicher zu gehen,dass mir aus der Sache heraus
keine Schwierigkeiten erwachsen können und um mich auch über den
amtlichen Standpunkt zu unterrichten,habe ich gleich zu Beginn
den kommissarischen Leiter des Bodenamtes Fischer aufgesucht,
um mich ihm zunächst bekanntzumachen und von ihm eine amtliche
verbindliche Darstellung mit Ratschlägen zu erhalten. Herr
Fischer hat mich nicht empfangen.Ich habe dann nach Ihrem Dienst-
sntritt,sehr verehrter Oberstgruppenführer, alles unternommen,
um Sie persönlich zu sprechen und von Ihnen Ratschläge und Hin-
weise zu erhalten,damit nicht etwas gemacht wird,was gegen die
-2-
6.am 20.8.42 0m
St..WM-1694
B
C(0757.
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Belange im böhmisch-mährischen Raum verstösst.Leider ist es zu

dieser Unterredung nicht gekommen.Bereits in anderem Zusammenhang

hatte ich zum Ausdruck gebracht,dass meine Tätigkeit selbstver-

ständlich dann einzustellen ist,wenn politische Belange massgeb-

lich für die Regelung waren.

Ich bitte daraus zu ersehen,dass ich keineswegs gewillt

war,mieh mit den politischen Maßnahmen in irgendeiner Form zu be-

fassen.

Im übrigen erkläre ich abschliessend,dass bei meiner

XES

Tätigkëit in erster Linie die Belange des Reiches den Ausschlag

gaben und nicht die persönlichen Wünsche meiner Auftraggeber.Dafür

bürgte eben meine Ihnen sehr wohl bekannte Person.

Nachdem nunmehr der aufklärende Bescheid vom 13.9.

meinen Besitz gelangt ist,betrachte ich meine Aufgabe als erledigt.

Ich hoffe aber auch feststellen zu können,dass alle Unklarheiten

und Mißverständnisse ausgeräumt sind.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergeberner

ir

zeececr

Rechtsanwalt.

deuoiftemen:

10L

Wlk 17.10.42.
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GG

13. September 1942

M.d.F.d.G.b.

2748. /42

Herrn

Dr. Wolfgang Z a r n a c k,

Rechtsanwalt und Notar,

Berlin - Halensee

Kurfürstendamm 76

Betr.: Böhmisch-mährische Adelsangelegenheit.

Bezug: Dort. Schreiben vom 17.7.42.

--

Ihr obiges Schreiben und Ihre Denkschrift

bauen sowohl in ihren Voraussetzungen wie in den

Schlußfolgerungen auf einer falschen Sicht der poli-

ub:18.9.42

40

tischen Verhältnisse des böhmisch-mährischen Raumes

auf und sind in ihren kritischen Ausführungen in keiner

Weise angebracht. Eine Kritik an politischen Führungs-

maßnahmen steht Ihnen nicht an. Es ist darüber hinaus

wenig erfreulich, wenn Bie als deutscher Rechtswahrer

die Interessenvertretung von Angehörigen des tschechi-

schen Hochadels übernehmen.

Ich erachte es als überflüssig, auf Ihre

einzelnen Darlegungen einzugehen und bitte Sie nur,

künftig von derertigen Eingaben abzusehen.

Heil Hitler!

-Oberst-Gruppenführer uhd

Generaloberst der Polizei.



RARLOTY
Go31a0
20a00
chAl
uy dana m
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Wald und Heide
Waldund Geide
Jelcey
19
bu
Herrn
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,
Prag IV,
=.=,=.=.=.=.=.=.=
Deeg.
mitgl. des NSNB
ouane Buvbjoma
Rechtsanwalt und Notar
Jetzt:
Berlin-Schöneberg
Junsbrucer Stroße 7
Berlin-Halensee
(Rm Boyerifdhen Dlon)
Kurfürstendamm 76
Fernrut: 96 2768



Zo.
gistond
Bisow /ooden
Dr. Wolfgang Zarnack
Berlin-Halensee, den 11.Sept.1942
Rechtsanwalt und Notar
Der
Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 76
dlor
(Lehniner Platz)
Fahrstuhl
Mitgl. d. NSRB
Persönlich!
24.SEP. 42 
Fernruf: 962758
Ant.
Postscheckkonto: Berlin 1388 63
Herrn
Bank-Konto: Commerz- und Privat-Bank
3081
Depositen-Kasse K. L, Kurfürstendamm 130
Generaloberst SS-Oberstgruppenführer
Bor
Bürozeit: 9-17s, Sonnabends 9-14 Uhr
Sprechstunde
Kurt D a l u e g e ,
nur nach vorheriger fernmündlicher Vereinbarung
Mittwoch und Sonnabend keine Sprechstunde
Prag2
Burg.
Betrifft: böhmisch-mährischer Adel.
unverbindlich
Sehr verehrter Oberstgruppenführer!
Nachdem ich auf meine wiederholten Eingaben und
persönlichen Schreiben keinerlei Antwort erhalten habe,gestatte ich
Telefongespräche
mir erneut,eine Besprechung zwischen Ihnen und mir anzuregen.Sollten
Sie nicht den Wunsch nach einer solchen Besprechung haben,bitte ich
Herrn Staatssekretär Frank zu veranlassen,dass er mich zu einer Be-
aa 
Heil Hitler!
WMenien
Rechtsanwalt.
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Der Chef der Sicherheitspolizei

Beelin SW 68, den

1942

und des SD

19

Wilhelmstraße 102

III B 1 Hmt./N.

Geheime Reichssache

Bitte in der Antwort vorftehendes Gefchäftsjelchen u. Datum anjugeben

B.R. 1413/42 g.Ns.

Geheime Reichssache !

5 Ausfertigungen

2.Ausfertigung

An H-Oberst-Gruppenführer und

ly  vig

Generaloberst der Polizei D a l u e g e

Prag

Betr.: Adel im Protektorat - Beschlagnahme einzelner

Großgrundbesitze.

Vom Reichssicherheitshauptamt wurde dem Reichsführer-4

ein Bericht über den Adel im Protektorat und die z.Zt.

durch das Bodenamt durchgeführte Beschlagnahme einzel-

ner Großgrundbesitze zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Reichsführer-i hat auf diesen Bericht unter Befehl,

Sie Oberst-Gruppenführer zu unterrichten, folgenden Ver-

merk gefertigt:

"Wer von diesen irgendwie enteignet werden

kann, ist zu enteignen. Dieser Adel muß

entwurzelt werden".

O. gt. mil I dage

In Vertretung:

den De Leidabebide Cing

Mmm

Orae

xop

fir Eereutieio ines diberdirg siker.

Hn  B 3, tan, yonomm 

Pardd.

m. l. 240,

s

20y 9.42.

44=0/lag

St. S.vM-169



P r asg, 28. August 1942.

K.H.

a

aa siet 2ucs

4-Obersturmbannführer Dr. G ie dat

hoen.

Ein

2 9. AUG. 1942

Prag.

In der Anlage lege ich einen Entwurf des anbefohlenen

Schreibens für den Oberst-Gruppenführer vor.

Heil Hitler!

H-Jershrpoannführer.

th/p69r1
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Der Reichsprotekter in Böhmen und Mähren

m.d.F.d.C.b.

Pr a g, 20.8.1942.

Herrn

.R

94.9.42

Dr. Wolfgang Z a r n a c k,

of

Rechtsanwalt und Notar,

Be r l i n - Halensee,

98. IX. 1942

Kurfürstendamm 76.

Betr.:

Böhmisch-mährische Adelsangelegenheit.

Bezug: Dort.Sehrb. vom 17.7.42.

Ihr obiges Schreiben und Ihre Denkschrift bauen sowohl

in ihren Voraussetzungen wie in den Schlußfolgerungen

auf einer falschen Sicht der politischen Verhältnisse

des böhmisch-mährischen Raumes auf und sind in ihren

kritischen Ausführungen in keiner Weise angebracht.

Eine Kritik an politischen Führungsmaßnahmen steht

Ihnen nicht zu. Es ist darüber hinaus wenig erfreulich,

wenn Sie als deutscher Rechtswahrer die Interessenver-

tretung von Angehörigen des tschechischen Hochadels

übernehmen.

Ich erschte es als überflüssig, auf Ihre einzelnen Dar-

legungen einzugehen und bitte Sie nur, künftig von der-

artigen Eingaben abzusehen.

Heil Hitler!

4-Oberst-Gruppenführer und

0 huh y

Generaloberst der Polizei

1/02f

St. C.M-169a14



REICHSLEITER MARTIN BORMANN

MUNCHEN 33, DEN

14.August 1942.

DER PERSONLICHE REFERENT

FOHRERBAU

Dr.Ha/Ad.

Düco des Caa selcetärs

br Feo a.ktoc

in Buhm-n uao Mahcen.

Herrn

Eing.: 19.AUG.1942

Staatssekretär

Karl Hermann F r a n k ,

Prag IV,

Czerninpalais(60141)

2/6y

Sehr geehrter Parteigenosse Frank!

Im Auftrage von Herrn Reichsleiter Bormann übermittle ich

Ihnen in der Anlage Durchschlag eines Schreibens, das ich

heute an Herrn Verlagsdirektor Mohr gerichtet habe.

Heil Hitler!

HHnv

Ihr

Anlage

Wunyog n2tul, 21y, wn Bole g2.

St. C TM-169/42 geh.



Durchschlag.

REICHSLEITER MARTIN BORMANN

MoncHeN 33, DeN 14. AUgUSt 1942

DER PERSONLICHE REFERENT

FOHRERBAU

Dr.Ha/Ad.

Herrn

Verlagsdirektor

Arnold Moh r,

Berlin-Zehlendorf-Machnow,

Heimdallstr. 33-35.

Sehr geehrter Herr Direktor Mohr!

Herr Reichsleiter Bormann hat Ihr Schreiben vom 10. August

1942 in der Angelegenheit der Zwangsverwaltung von Grund=

besitz einer Anzahl Angehöriger des tschechischen Hochadels

nebst den ihm beigefügten Anlagen, insbesondere den ver=

schiedenen Schreiben des Rechtsanwalts Dr. Zarnack aus

Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 76, erhalten.

Im Auftrage von Herrn Reichsleiter Bormann teile ich Ihnen

mit, daß Herr Reichsleiter Bormann sich keinesfalls in der

Lage sieht, sich für die Interessen von Angehörigen des

tschechischen Hochadels einzusetzen. Herr Reichsleiter

Bormann hält es darüber hinaus für wenig erfreulich, daß de

Altparteigenosse Dr. Zarnack für richtig befindet, als

Rechtsanwalt die Interessenvertretung von Angehörigen des

tschechischen Hochadels zu übernehmen.

Ich darf Sie bitten, den Ihr Schreiben mitunterzeichnenden

Herrn Beckersacks ebenfalls zu unterrichten.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener



Der Chef der Sicherheitspolizei

14.Aug. 1942

Beelin SW 68, den

19

und des SD

Wilhelmftraße 102

III B 1 Hmt./N.

Geheime Reichssache

Bitte in der Rntwort vorftehendes Gefchäftsjelchen u. Datum anjugeben

Geheime Reichssache !

B. Rr 1413/42 g. Ns.

5 Ausfertigungen

Í.Ausfertigung

An

4-Gruppenführer K.H. F r a n k

Büco des Staatsfekretärs

Prag

bn Feichsprotektoe

in Üühman nd Mähren.

Czernin-Palais.

Eing.: 17.AUG. 1942

Betr.:

Adel im Protektorat - Beschlagnahme einzelner

Großgrundbesitze.

Vom Reichssicherheitshauptamt wurde dem Reichsführer-i

ein Bericht über den Adel im Protektorat und die z.Zt.

durch das Bodenamt durchgeführte Beschlagnahme einzelner

Großgrundbesitze zur Kenntnisnahme vorgelegt. Reichsführerw

hat auf diesen Bericht unter Befehl, Sie Gruppenführer

zu unterrichten, folgenden Vermerk gefertigt: 

"Wer von diesen irgendwie enteignet werden kann,

ist zu enteignen. Dieser Adel muß. entwurzelt

werden".

Coleff

In Vertretung

Myu

Nud

fuay 1

4-Brigadeführer.

CS.NM-169b/42gRs
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Maßnahmen gegen den böhmisch-mährischen Adel.

qay 4a
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corerr coo
Pers, Pakreariat
Sicherheitsdienst RF4
11. AUG. 420
Prag=Bubentich, den 5.August l942.
SD-Leitabschnitt Prag
Sachlenweg
Anl.
Ferniprecher 77444
III A
SA 43
RPr719 Boarb.
1
Geheim!
Büco des G an sekcttües
.83641/2
b tFeo. p.o.ch.oc
in Buhmen uno Mahzen.
Eing.: -7. AUG. 1942
An den
Herrn Staatssekretär
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,
4-Gruppenführer K. H. F r a n k,
Prag
Czernin-Palais.
Betr.: Maßnahmen gegen den böhmisch-mährischen Adel.
Vorg.: Befehl zur Stellungnahme vom 20.7.l942.
Anlg.: 7.
In der Anlage wird die befohlene Stellungnahme
zu dem Schreiben des Rechtsamwaltes Zarnack vom l7.7.
Stda
tärs
1942 sowie die Stellungnahme von 4-Obersturmbann-
Reichsp
führer Fischer zu der Denkschrift Zarnacks mit der
nen unoen.
Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt. Es wird angeregt
J
12. AUG. 1942
zu erwägen,ob es nicht zweckmäßig erscheint,Rechts-
anwalt Z.nicht die von hier ausgearbeitete Stellung-
nahme zukommen zu lassen, sondern ihn nur in eindeu-
tiger Form darauf hinzuweisen,daß seine unkompetente
M
Kritik an politischen Führungsakten,deren Verständnis
bei einem deutschen Rechtswahrer vorausgesetzt werden
müßte,zurückgewiesen wird, und der politisch äußerst
HU Oy
bedenkliche Einsatz für politisch vorbelastete Tsche-
0
chen merkwürdig berührt.
twol,
86y
St.S.TM-169a/42
yob
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Der Höhere f- und Polizeiführer

beim Reichsprotektor

Prag, den

.August 1942.

in Böhmen und Mähren

XIX., Unter den Kastanien 19

B. Nr. B. d. S.

III

(Bitte in Ihrer Antwort anzufübren!)

An den

Stellvertretenden Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren,

4-Oberst-Gruppenführer und Generaloberst

der Polizei D a l u e g e,

Prag

Burg.

Betr.: Maßnahmen gegen den böhmisch-mährischen

Adel.

Vorg.: Schreiben des Rechtsanwalts Dr.Zarnack

vom 17.7.42.

Anlg.: l.

Das Schreiben von Rechtsanwalt Zarnack

beruht sowohl in seinen Voraussetzungen wie in

den Schlußfolgerungen auf einer falschen Sicht

der politischen Verhältnisse dieses Raumes und

muß in seinen kritischen Ausführungen als nicht

angebracht bezeichnet werden:

Der böhmisch-mährische Adel hat sich vor

wie nach Protektoratserrichtung zum überwiegenden

Teil nicht nur ablehnend zum Reich verhalten und

tschechisch-nationale, z.T. mit überstaatlich-

legitimistischen Gedanken gekoppelte Tendenzen

vertreten, sondern ist, wie aus umfangreichen Beo-

bachtungen eindeutig hervorgeht, auch in aktiv-

reichsfeindlichem Sinn tätig geworden, Die im

September 1938 von ihm an Benesch abgegebene

Treueerklärung ist deshalb als typischer Ausdruck

b.w.
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der Mentalität dieser Kreise anzusehen, die eindeutig

gegen das Reich gerichtet war. Wenn Dr.Zarnack zur

Entschuldigung der an der Treueerklärung beteiligten

Adeligen das frühere Verhalten des Ministers Moravec

Nuiglinilf

anführt, so ist dies wieder nur ein Zeichen für die

falschen Voraussetzungen,von denen er bei der Wertung

Vo/mmypmy

der politischen Gegebenheiten ausgeht. Daß nach Pro-

QMAOMAT

tektoratserrichtung einzelne Angehörige des böhmisch-

Mm

mährischen Adels sich nach außenhin loyal zu geben

MA

versuchten oder zu einem allerdings sehr späten Zeit-

punkt um die deutsche Staatsangehörigkeit bemühten,

Milltuy  bl

ist keinesfalls als Zeichen einer immer schon bestehen-

den deutschfreundlichen Einstellung oder Gesinnungs-

änderung zu werten, sondern ausschließlich auf Zweck-

mäßigkeitserwägungen zurlckzuführen.

Wenn Rechtsanwalt Zarnaek weiter die politische

Notwendigkeit der durchgeführten Maßnahmen und damit

die Bodenpolitik in diesem Raume in Frage stellt, so

muß diese unkompetente Kritik an politischen Führungs-

akten zurückgewiesen werden,und es erscheint unter

Berücksichtigung der Tatsache, daß Dr.Zarnack als

deutscher Rechtswahrer sich in dieser Form für poli-

tisch vorbelastete Tschechen einsetzt,erforderlich,.

ihn nachdrücklichst auf dieses politisch bedenkliche

Verhalten hinzuweisen. Die in Frage stehenden Maßnahmen

entsprangen nicht nur politischen,sondern auch wirt-

schaftlichen Notwendigkeiten, da die Wirtschaftsführung

der Betroffenfen erhebliche Mängel aufwies, u.zw.nicht

nur in den landwirtschaftlichen Betrieben,sondemauch

bei den in einzelnen Grundbesitzen recht beträchtlichen

Forstwirtschaften.

S

Die Abwegigkeit der politischen Wertung

b.w.
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der von den Veräußerungen betroffenen Adeligen er-

gibt sich aus folgendem:

1.) Die Familie Colloredo-Mannsfeld bekannte

sich in der ehemaligen Tschechoslowakei,obwohl sie

während der österr.-ung.Monarchie habsburgisch-legi-

timistisch gesinnt war, voll und ganz zum Tschechentum,

trotzden ihre Angehörigen nach Schulbildung und häus-

licher Umgangssprache gesehen deutsch erzogen waren.

Die einzelnen Familienmitglieder haben im Gegenteil

die Tschechisierungsbestrebungen durch Unterstützung

des Sokol und anderer Vereine gefördert. Weiter billig-

ten sie den Dollfuss- und Schuschnigg-Kurs im ehema-

ligen Österreich.Hieronymus Graf Colloredo-Mannsfeld@

hat noch im Sommer l939 das an ihn gestellte Ansinnen

zurückgewiesen,sich mit seinen Söhnen zum Deutschtum

zu melden. Noch im Winter 1939/40 hat er es abgelehnt,

für das Kriegs-WHw zu spenden, hingegen unterstützte

er die"Tschechische Nationale Hilfe". Josef Graf Collo-

redo-Mannsfeld, der älteste Sohn des GrafenHieronymus,

trug zur Tschechisierung deutschen Siedlungsgebietes

durch Einstellen tschechischer Arbeitskräfte bei.Wenn

dann seit Herbst l940 sich einzelne Familienmitglieder

um die deutsche Staatsangehörigkeit bemühten,so lag

der Beweggrund dafür vor allem in den damals drohenden

- und inzwischen verwirklichten - vermögensrechtlichen

Maßnahmen,und keineswegs war eine Gesinnungsänderung

dafür der Anlaß. Den Anträgen konnte deshalb auch nicht

stattgegeben werden.

2.) Rudolf Graf Czernin ist ebenfalls ein

ausgesprochen national eingestellter Tscheche.Weiter

sympathisierte auch er mit dem beseitigten Regime im

ehemaligen Österreich. In seinem Gutsbetrieb waren

b.w.
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an leitenden Stellen ausgesprochene Deutschenhasser

tätig. Die deutsche Sprache war bei ihm verpönt,und

deutscherseits ergangene Anordnungen,die auf eine

Besserung der sozialen Lage der Landarbeiter bzw. auf

die Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion ab-

zielten,wurden von ihm sabotiert. Anläßlich der tsche-

chischen Mobilisierung im Herbst l938 meldete er sich

als Freiwilliger, wurde aber nicht einberufen. Sein

Bruder, Humprecht Graf Czernin,wurde am 9.6.1942 wegen

unbefugten Waffenbesitzes festgenommen.

3.) Graf Kinsky (Chlumetz) vertrat bereits z.

Zt. der österr-ung.Monarchie bewußt nur tschechische

Belange. Auf Grund seiner chauvinistischen Einstellung

kam er in der ehemaligen Tschechoslowakei zu maßgeb-

lichem politischen Einfluß. Heute bemüht sich Graf

Kinsky,den Eindruck eines loyalen Tschechen zu erwecken,

und versucht, dazu seine angeblich guten Beziehungen

zu Staatspräsident Dr.Hácha wie sonstigen einflußrei-

chen Persönlichkeiten auszuspielen. Es spricht wieder

für sich, wenn Dr.Zarnack zu Gunsten des Grafen Kinsky

anführt, dessen Sohn sei ein Patenkind des Staatsprä-

sidenten Dr.Hácha.

luvomp



Der Leiter des Bodenamtes

P r a g, l. August 1942.

l. V e r m e r k.

Zu den Schreiben des Rechtsanwalts Zarnack an Oberstgruppen-

führer Daluege ist zunächst zu bemerken, daß es ein weiteres

Glied in der Kette der Gerüchtemacherei über die angeblichen

Pläne des Bodenamtes mit dem in Zwangsverwaltung genommenen

Besitz der Adeligen ist. Ich stelle eindeutig fest, daß

generelle Pläne über die Veräusserung des Besitzes nicht

bestanden haben. Mir scheint es jedoch gerade im Zusammen-

hang mit diesem Kesseltreiben als notwendig, in ein oder

zwei Fällen eine Veräusserung des Besitzes durchzuführen,

damit den Herren Rechtsanwälten vom Schlage Zarnack und

von der Goltz deutlich vor Augen geführt wird, daß ihre Ver-

tretung von Tschechen für uns absolut uninteressant ist. Es

ist zweifellos so, daß die Rechtsanwälte wahrscheinlich

enorme Geldsummen für diese Vertretungen kassieren und des-

halb sich auch bereit finden, politisch notwendige Maßnahmen

durch entsprechend konstruierte Denkschriften zu hinter-

treiben.

Zu der Denkschrift selbst ist zu sagen, daß sie einige Wider

sprüche beinhaltet, die darauf hinweisen, daß sie eben ohne

konkrete Unterlagen konstruiert wurde. So schreibt Zarnack

beispielsweise, daß die Benschadresse der Adeligen vor allem

den Zweck verfolgte, Benesch in letzter Stunde zur Einsicht

und zu einem Ausgleich mit den Deutschen zu bewegen. Wie

unrichtig die Feststellung ist, daß die Beteiligten bei Ab-

fassung ihrer Beneschadresse den Ausgleich mit den Deut-

schen auf der Grundlage des Karlsbader Programms gewollt

haben, ist hinlänglich bekannt. Der Wortlaut der Benesch-

adresse steht dieser Auffasung ja eindeutig entgegen. Wider-

legt wird diese Auffassung durch die Tatsache, daß die

Adresse am l7.September abgegeben wurde, am l6. aber be-

reits die Einstellung der Tätigkeit der Sudetendeutschen

Partei durch die Regierung erfolgte und am l7., also am

Tage der Beneschadresse,Konrad Henlein bereits den Auftruf

zur Bildung des Sudetendeutschen Freikorps erlassen hat.

Von einem Ausgleich, wie er in der Denkschrift dargelegt

wird, konnte also zu diesem Zeitpunkt keine Rede mehr sein.

-2-
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Die Verhängung der Zwangsverwaltung war in erster Linie

politisch bedingt. Durch längere Zeit hindurch war be-

reits bekannt, daß gewisse Kreise des tschechischen Adels

immer noch legitimistisch eingestellt waren und sich zum

Teil als radikale Deutschtumshasser verhielten. Die dies-

bezüglichen Berichte des Sicherheitsdienstes zeigten, daß

die Einleitung entsprechender Maßnahmen notwendig wurde

gerade unter Berücksichtigung des Umstandes, daß ein Teil

dieses Adels deutsch versippt ist und trotz dieser Tat-

sache keine Anstalten trifft, um sich zumindest einer

Reichsfreundlichkeit zu bemühen. Wenn darauf hingewiesen

wird, daß die Familien deutsch versippt sind, so ist es

umsomehr verwunderlich, daß den Kindern der Betroffenen

eine ausschließlich tschechische Erziehung gewährt wird.

Maßgebend für die Ergreifung der Maßnahmen war nicht die

seinerzeitige Beneschdeklaration als solche, sondern die

seit dem damaligen Zeitpunkt praktisch unveränderte poli-

tische Haltung der Betroffenen. Die Auslassungen über

die Beweggründe für die Abgabe der Beneschdeklaration sind

deshalb in diesem Zusammenhang uninteressant. Sie wollen

ja auch nur Verständnis für die damalige Haltung des

tschechischen Adels erwecken. Es erübrigt sich im einzel-

nen darauf einzugehen, weil ja - wie schon dargelegt -

nicht die Deklaration an sich maßgebend war für die Er-

greifung der Maßnahmen, sondern die unveränderte politi-

sche Einstellung der Betroffenen. Ganz abgesehen davon,

daß die Darlegung über die politischen Beweggründe für

die Abgabe der Erklärung nicht stichhaltig ist.-

Die rechtliche Seite der Denkschrift über die Befugnisse

des Zwangsverwalters erstreekt sich im wesentlichen auf

3 Punkte,

a) das Veräusserungsrecht des Zwangsverwalters,

b) das Recht,die Zwangsverwaltung auch auf Neben-

betriebe zu verhängen,

c) die Beschwerde gegen einzelne Maßnahmen der Zwangs-

verwaltung.

zu a)

 C d  T d d 

-3-



verwaltung befindlichen Objekte befugt ist, ergibt sich

aus dem Wortlaut der zuständigen Regierungsverordnung.

Die Auffassung des Bodenamtes ist auch durch eine Ent-

scheidung des Obersten Gerichtes in Brünn vom lo. März

1942 - Aktenzeichen RI 66/42 - bestätigt. Selbstverständ-

lich kann der Zwangsverwalter allein die Veräusserung

nicht vornehmen, er kann sie jedoch vornehmen mit Zu-

stimmung oder über Auftrag seiner Aufsichtsbehörde. Auf-

sichtsbehörde ist das Bodenamt.

Der Hinweis, daß Protektoratsgerichte unter deutschem

Einfluss Entscheidungen fällen, die nicht im Einklang

mit dem Gesetz stehen, kann wohl ohne nähere Stellung-

nahme abgetan werden.

zu b)

In der Regierungsverordnung über die Zwangsverwaltungen

ist auch eindeutig angeführt, daß die Zwangsverwaltung

auch für Unternehmungen, die im Handels- oder Genossen-

schaftsregister eingetragen sind, bestellt werden kann.

Soweit es sich dabei um landwirtschaftliche Unternehmun-

gen handelt, d.h. um Unternehmungen, die die unmittelbare

Verwertung von Produkten der Land- und Forstwirtschaft

wahrnehmen, ist ohne jeden Zweifel das Bodenamt für die

Bestellung der Zwangsverwalter zuständig. Ist in besondere

Fällen ein anderes Ministerium zuständig, so wird durch

eine einfache Delegation der Berechtigung zur Verhängung

der Zwangsverwaltung dxrek das Bodenant für zuständig

erklärt, Solehe Fälle sind mit dem Ministerium für Wirt-

schaft und Arbeit bereits durchgeführt worden.

zu c)

Die Anzweifelung der Berechtigung des Zwangsverwalters,

den Eigentümer von seinem Besitz zu entfernen, die Höhe

der Apanagen herabzusetzen, ist nicht stichhaltig. Wenn

durch die Anwesenheit des Eignntümers die ordentliche

Betriebsführung leidet, was in einzelnen Fällen bereits

dadurch eingetreten ist, daß die Gefolgschaft des Betrie-

bes durch den Eigentümer aufgehetzt wird, und dadurch

eine normale Abwicklung der Arbeiten erschwert, dann ist

-4-



-4-

die Berechtigung zur Entfernung ausser jedem Zweifel.

Das gleiche bezieht sich auf die Festsetzung der Apa-

nagen usw. Es ist Pflicht des Zwangsverwalters, die

Betriebsführung so zu gesalten, daß sie den Grunlsätzen

einer ordnungsgemässen Bewirtschaftung entspricht.

Alle Maßnahmen, die nicht im Rahmen einer ordentlichen

Bewirtschaftung liegen, kann der Zwangsverwalter mit Zu-

stimmung oder über Auftrag siner Aufsichtsbehörde durch-

führen.

Auf den Fall Colloredo-Mannsfeld näher einzugehen er-

übrigt sich, da der Fall als endgültig erledigt anzu-

sehen ist. Wegen der unter Punkt 6 dargelegten Auffassun-

gen schlage ich vor, dieDenkschrift der Geheimen Staats-

polizei zur Stellungnahme zu überreichen, da ich annehme,

daß sie die einzelnen Punkte nicht ohne weiteres einfach

zur Kenntnis nehmen wird.

Nach Verhängung der Zwangsverwaltungen zeigte sich, daß

die Mehrzahl der adeligen Betriebe keineswegs so bewirt-

schaftet wird, wie es unter Berücksichtigung der Kriegs-

notwendigkeiten von einem Großbetrieb erwartet werden

muss. Es zeigte sich, daß die Wirtschaftsführung erheb-

liche Mängel aufwies und damit auch vom rein wirtschaft-

lichen Standpunkt aus die Verhängung der Zwangsverwal-

tung als berechtigt angesehen werden musste. Diese Män-

gel erstreckten sich nicht nur auf die Landwirtschaft,

sondern auch auf die in einzelnen Betrieben recht be-

trächtliche Forstwirtschaft.

Ich habe veranlaßt, daß für jeden einzelnen der infrage-

stehenden Betriebe ein ausführlicher Bericht über die

vorgefundene Wirtschaftslage erstattet wird, damit an-

hand dieser Berichte dann vom rein wirtschaftlichen

Standpunkt objektiv nachgewiesen werden kann, in welcher

Weise die Betroffenen ihre Wirtschaften geführt haben,

damit dann weiters beurteilt werden kann, ob die Wirt-

schaftsführung den politischen und kriegswirtschaft-

lichen Erfordernissen entsprochen hat.

Rein politisch gesehen ist noch darauf hinzuweisen, daß

man zurzeit der Tschecho-Slowakischen Republik durch

die tschechische Bodenreform praktisch den gesamten

deutschen Großgrundbesitz im Protektorat in rücksichts-

-

-5-
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losester Weise beseitigt hat. Es ist unter diesem

Gesichtspunkt nicht einzusehen, warum dem an sich nicht

reichsfreundlich eingestellten tschechischen Adel unter

durchaus geänderten Verhältnissen der unverhältnismässig

grosse Besitz an Grund und Boden zur uneingeschränkten

Verfügung belassen werden soll. In diesem Zusammenhang

ist darauf hinzuweisen, daß die Zwangsverwaltung keines-

wegs eine Enteignung bedeutet, sondern lediglich eine

Beschränkung der Verfügungsberechtigüng. Wenn in dem

einen oder anderen Falle der Besitz für reichsweichtige

Zwecke benötigt wird, wirvd dem Eigentümer der Wert des

Objektes ersetzt. Zurzeit der tschechischen Bodenreform

ist dem deutschen Großgrundbesitz maximal etwa l/5 des

Wertes des enteigneten Besitzes erstattet worden.

Es ist m.E. notwendig, den Rechtsanwalt Zarnack in ge-

eigneter Form darauf hinzuweisen, daß sein Einschreiten

zu Gunsten der Tschechen die politische Linie in diesem

Raum stört. Sein in diesem Fall scheinbar reeht ausser-

ordentlich ausgeprägtes "objektives" Rechtsempfinden

läßt die Annahme zu, daß ihm jedes politische Finger-

spitzengefühl mangelt.

2. -Gruppenführer K.H. F r a nk

befehlsgemäß vorgelegt.

W-0bersturmbannführer.
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Dr. Wolfgang Zarnack
Berlin-Halensee, den 1.August 1942.
Rechtsanwalt und Notar
Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 76
(Lehniner Platz)
Eilt sehr ! Sofort vorlegen
Fahrstuhl
Mitgl. d. NSRB
Gefahr im Verzuge!
Fernruf 96 27 58
Postscheckkonto: Berlin 138863
Herrn
Bank-Konto: Commerzbank, Dep.-Kasse K. L.
ss-Oberstgruppenführer Generaloberst
Kurfürstendamm 130
Bürozeit: 9— 174s, Sonnabends —14 Uhr
Kurt D a l u e g e ,
Sprechstunde
nur nach vorberiger fernmündlicher Vereinbarung
Prag,
Mittwoch und Sonnabend keine Sprechstunde
Burg.
Betrifft:
Adelsangelegenheit.
:
4
ar d c
:.
Telefongespräche sind unverbindlich
Graf Dr.Joseph Collerode Mansfeld in Opo■no hat
die Mitteilung des Bodenamtes erhalten,dass eine Überlassung von
Einrichtungsgegenständen einschliesslich Wäsche,Geschirr und son-
stigen Hausrates an ihn nicht in Frage komme,sondern dass man
höchstens bereit sei,ihm das zum Leben Notwendigste gegen jeder-
zeitigen Widerruf längstens auf ein Jahr leihweise und unter voller
Haftung für Abnutzung usw. zu überlassen.Es ist weiter als ausge-
schlossen bezeichnet worden,dass er sich eine Wohnung in irgendeiner
Gemeinde im Bereich des Einzugsvermögens suche.Er hat also nicht
nur sein Heim verloren,sondern schlechthin seine Heimat. Bei den
Anweisungen ist in keiner Weise Rücksicht darauf genommen, dass
die Ehefrau des Grafen,eine Tirolerin,seit 19 Monaten schwer lei-
dend und unfähig ist,sich zu bewegen.Es handelt sich um eine chroni-
sche Streptococceninfektion,welche ihr Herz schwer geschädigt hat.
ale
Die mit einer Übersiedlung verbundene Anstrengung ist/lebensgefähr-
lich zu bezeichnen.Die behandelnden Ärzte können dies jederzeit
bestätigen.
Ich unterbreite diesen Sachverhalt nicht'nur zur
Kenntnisnahme,sondern zur Veranlassung von Maßnahmen.Ich muss dies
unterbreiten,damit nichts unterlassen worden ist,was der recht-
lichen Behandlung der Angelegenheit dient.
Heil Hitler!
en
Rechtsanwalt.
C/0757.
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Wolfgang Zarnack

Berlin-Halensee, den 31.Juli 1942.

Rechtsanwalt und Notar

Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 76

(Lehniner Platz)

Fahrstuhl

Mitgl. d. NSRB

Fernruf 96 27 58

Postscheckkonto: Berlin 138863

Herrn

Bank-Konto: Commerzbank, Dep.-Kasse K. L.

Sstd Poddarrcens

Kurfürstendamm 130

Bürozeit: 9-174s, Sonnabends 9—14 Uhr

Kurt D a l ue g e ,

Sprechstunde

nur nach vorheriger fernmündlicher Vereinbarung

Pr ag

Mittwoch und Sonnabend keine Sprechstunde

Burg.

Betrifft:Adelsangelegenheit.

Sehr verehrter Oberstgruppenführer!

Ich schätze Sie im Besitz meines Telegramms vom

Telefongespräche sind unverbindlich

16.7.42 und meines Schreibens vom 17.7.42.Inzwischen sind die Ent-

eignungsmaßnahmen fortgesetzt worden.Als nächster wird Graf

Zdenko Radoslav K i n s k y,Chlumetz a.d.

Zidlina ,

betroffen werden.Ich habe bereits zu der Person des Grafen Kinsky,

Chlunetz,Angaben gemacht .

Ich bitte wiederholt dafür Sorge zu tragen ,

dass jedenfalls gegenüber dem Grafen K i n-s k y ,Chlumetz,von

weiteren Zwangsmaßnahmen einstweilen abgesehen wird bis der ganze

Fragenkomplex seine Regelung gefunden hat.

Heil Hitler!

Mlrcos

Rechtsanwalt.

C10757.
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.S. IV M - 169/42.

Prag, den 21. Juli 1942.

Sofort auf den Tisch!

G.R. mit 2 Anlagen

-Standartenführer Böhme,

Prag,

unter Besugnahme auf den Jnhalt der Anlagen zur Kenntnis

übersendt.

y-Gruppenführer Frank schlügt vor, dhre Stellungnahme, die

besonders prügnant eusfallen solle, auf dem Briefpapier des

Höheren H- und Polizeiführers niederzulegen. Er beabeichtige

das fragliche lchreiben gelbst zu unterzeichnen, es H-Oberst

Gruppenführer Daluege zuzuloiten wnd diesen zu bestimmen,

einen Brief an Rechtsanwalt Dr. Zarnack des Jnhaltes zu

riehten, dase er desgen Anguchon auf Grund der im Original

beigesehloesenen, vom Höheren (L- und Polizeiführer bezoge-

nen Stellungnahme nicht enteprechen könne. Jch wäre dankbar,

wenn Sie Gruppenführer Frank Jhre Stellungnahme in der ge-

wünschten Form alsbald zuleiten wirden.

Heil

eTTH

gez. G i e s.

4-Obersturmbannführer.
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Dr. Wolfgang Zarnack
Berlin-Halensee, den
17.Juli 1942.
Rechtsanwalt und Notar
Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 76
(Lehniner Platz)
Fahrstuhl
Mitgl. d. NSRB
Fernruf 96 27 58
Persönlich!
Postscheckkonto: Berlin 138863
Bank-Konto: Commerzbank, Dep.-Kasse K. L.
Oberstgruppenführer
Kurfürstendamm 130
Bürozeit: 9—17vs, Sonnabends 9-14 Uhr
Daluege,
Sprechstunde
nur nach vorheriger fernmündlicher Vereinbarung
Prag1
Mittwoch und Sonnabend keine Sprechstunde
Burg.
Der
Vhe,tow
20.JUU 42 &
Aril.
718000.I-2
Ca
In der böhmisch-mährischen Adelsangelegenheit be-
Telefongesprache sind unverbindlich
stätige ich zunächst mein Telegramm mit folgendem Wortlaut:
„Adelsenteignungerfordert sofortige Maßnahmen zur
Verhinderung weiterer Veräusserungen durch Zwangs-
verwalter -stop -Verhindert grösseren Schaden-stop
Schreiben folgt,aber nicht abwarten -stop - "
Ich habe versucht,Sie anlässlich meiner Anwesenheit in Prag am
14.und l5.7. persönlich zu sprechen,was leider nicht möglich war.
a   d  
Inzwischen sind die Zwangsverwalter auf Weisung
des Bodenantes dazu übergegangen,den Grundbesitz,der der Zwangs-
verwaltung unterstellt worden ist,zu veräussern.Dies ist bereits
in den Fällen der Grafen Colloredo Mannsfeld,des Grafen Czernin
und des Grafen Kinsky,Chlumetz, geschehen.Damit ist der Rahmen der
Zwangsverwaltung gesprengt worden.Welche Erwägungen hierfür mass-
gebend waren,ist unbekannt.
Es wird nochmals betont,dass von einer reichs-
feindlichen Einstellung der betroffenen Adeligen keine Rede sein
kann.
So ist z.B.bezüglich des Grafen Hieronymus
Colloredo Mannsfeld sen. darauf hinzuweisen,dass dieser in der
-2-
C10757.
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K.K.Marine Linienschiffskapitän zur See und 4 Jahre lang

Marine-Attaché in Berlin war.Er hat an Auszeichnungen u.a.

erhalten:

das Eiserne Kreuz II.und I.Klasse,

den Kronenorden II.Klasse,

das Hanseaten-Kreuz I.Klasse.

Über deh Rahmen der damaligen österreichisch/Ungarischen

Monarchie hinaus ist er in deutschen Wehrmachtskreisen

durch seine hervorragende militärische und deutsche Haltung

bekanntgeworden u.a. dem jetzigen Großadmiral Dr.R ä d e r

und dem Reichsverweser von Ungarn,H o r t h y .

Politisch hat er sich niemals gegen das Deu che

Reich erklärt oder betätigt.Er hat im Gegenteil als über-

zeugter Anhänger des Deutschtums auf Begnadigung eines wegen

nationalsozialistischer Betätigung von der Dollfußjustiz

zum Tode verurteilten,in Oeblarm/Steiermark ansässigen Bür-

gers hingewirkt und die Abwandlung des Todesurteils in eine

Zuchthausstrafe erreicht.Während der tschechoslowakischen

Republik hat der Graf seine volksdeutschen Arbeiter und An-

gestellten trotz heftigster Anefeindungen von Regierungsseite

in seinen Diensten behalten.

Sein Sohn Dr.Graf Josef Colloredo Mannsfeld ist

 einer Tirolerin verheiratet,deren Bruder aktiver SS-Mann

Pn

Weitere Einzelheiten über die Persönlichkeiten

der Familie Colloredo Mannsfeld können jederzeit vorgetragen

werden;sie sind auch bereits in Eingaben an das Geheime

Staatspolizeiamt vorgetragen worden.

Der Sohn des Grafen Kinsky,Chlumetz,ist ein

Patenkind des Staatspräsidenten Dr.Hacha.

Diese nur beispielshalber angeführten beiden

Fälle sollen verdeutlichen,dass die Zwangsmassnahmen nicht

gerechtfertigt erscheinen.

-3 -
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Ob politische Notwendigkeiten diese Massnahmen

für erforderlich gemacht haben,konnte bisher nicht festge-

stellt und auch nicht erkannt werden,zumal ja die tatsächlich

in Vollzug befindliche Enteignung auf dem Vege über die

Regierungs-Verordnung vom 21.3.1939 über die Verwaltung von

wirtschaftlichen Unternehmungen und Betrieben und über die

Aufsicht über dieselben und nicht auf Grund einer Enteignungs-

verordnung durchgeführt wird.

Dass die Deklaration gegenüber Benes nicht zum

Anlass für diese Enteignung genommen werden kann,mag auch

daraus ersichtlich sein,dass z.B. der jetzige Propaganda-

minister im Protektorat,M o r a v e c ,vor Errichtung des

Protektorates sich in nachhaltigster Weise gegen das Deutsche

Reich betätigt hat und dass ferner der Urheber einer Loyali-

tätserklärung an Benes seitens der tschechoslowakischen

Richterschaft jetzt eine hervorragende Stellung innerhalb

der Justiz inne hat.Damit ist zum Ausdruck gebracht ,dass

für das damalige Verhalten der damaligen tschechoslowakischen

Staatsangehörigen seitens des Deutschen Reiches volles Vèr-

ständnis gezeigt worden ist und dass diese Erklärungen so

gewertet worden sind,wie sie allein gewertet werden konnten,

nämlich als aus der Not und Zwangslage heraus geborene

Äusserungen,die mit reichsfeindlicher Gesinnung nichts zu

tun haben.

Ich bitte Sie nochmals dringendst, a n z u -

o r d n e n , dass weitere Maßnahmen zunächst unterbleiben,

damit in eine Erörterung der Angelegenheit eingetreten werden

kann.

Ich bitte ferner zu erwägen;auch die betroffenen

Adeligen vorzuladen,um von ihrer Person Kenntnis nehmen zu

können.Auch dies erscheint für die Beurteilung der Angelegen-

heit wichtig.

Heil Hitler!

Rechtsanwalt.
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Telefongespräche sind unverbindlich
Nachdem Sie die Führung der Geschäfte des ermordeten
Reichsprotektors Pg.Heiderich übernommen haben,gestatte ich mir ,
Ihnen nachfolgende Angelegenheit zu unterbreiten mit der Bitte um
freundliche Kenntnisnahme und weitere Veranlassung.
Die in der Anlage beigefügte Denkschrift war für
Reichsprotektor Heiderich bestimmt,konnte ihm aber infolge des Mord-
anschlages nicht mehr zugängig gemacht werden.
Es handelt sich,um die Verhängung der Zwangsverwal-
tung über böhmisch-mährisch adelige Großgrurdbesitzer,deren Namen
in der anliegend beigefügten Denkschrft im einzelnen aufgeführt worden
sind. Der Sachverhalt ergibt sich aus der Denkschrift.
Die Angelegenheit ist besonders eilbedürftig, da
das Bodenamt in Prag vom l.Juli 1942 ab weitere Maßnahmen gegen die
Adeligen in Aussicht genommen hat. Es ist zu befürchten, dass der ge-
samte der Zwangsverwaltung unterworfene Grundbesitz zur Veräusserung
gebracht wird. Ich habe in der Denkschrift darzulegen versucht, dass
mir eine Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der Zwangsverwalter über
den Rahmen der reinen Verwaltung hinaus nicht ersichtlich ist. Dies
mag auf Unkenntnis der örtlichen Bestimmungen beruhen.Immerhin ist
2
-2-
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aber die Zwangsverwaltung auf Grund der Regierungsverordnung vom

21.3.1939 (Sammlung der Gesetze und Verordnungen Jahrgang 1939, Nr.87,

S.33l ) verhängt worden. Aus dieser Verordnung ergibt sich aber nichts

für Veräusserungsberechtigungen.

Da die Rechtslage demnach noch nicht genügend geklärt

erscheint,andererseits von mir versucht,worden ist nachzuweisen, dass

die Anwendung der genannten Regierungsverordnung und weiterer schärferer

Maßnahmen gegen die adeligen Großgrundbesitzer keine Ursache in der

Haltung gegenüber dem Deutschen Reich haben kann,bitte ich zunächst

zu veranlassen, dass von weiteren Maßnahmen als sie bisher getroffan

worden sind,zunächst Abstand genommen wird.

Bezüglich der Fälle Graf C z e r n i n und Graf

Colloredo Mannsfeld bitte ich weiterhin zu veranlassen, dass die Ver-

äusserungs-und Räumungsmaßnahmen,die bereits im Gange sind, einstweilen

eingestellt werden.

Es muss möglich sein,auf Grundlage meiner Denkschrift

in eine Erörterung der Angelegenheit einzutreten mit dem Ziel der Auf-

klärung und Rechtfertigung der Betroffenen.

Die gleiche Denkschrift habe ich dem Herrn Reichs-

minister des Innern überreicht,da ich über die Zuständigkeiten für die

Behandlung der Angelegenheit nicht genau unterrichtet bin,im übrigen

aber nichts unterlassen wollte,was der Bereinigung und Förderung der

Angelegenheit dient.

Ich stehe Ihnen jederzeit und an jedem Ort zu eir

Besprechung zur Verfügung.

Für einen kurzen Zwischenbescheid wäre ich Ihnen sehr

dankbar.

t

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

euims

15887

Rechtsanwalt.
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Gruppe II/2

Prag, den . September 1942

Ernährung und Landwirtschaft

II/2 - 3939 -  /42.

BON

Ca1

An das

in ..

nuso mahten.

Büro des Herrn Staatssekretärs

E-7.SEP.1942

im Hause

Betr.: Übernahme der Prämienaktion des Reiches auf das Protektorat.

Vorg.: St.S. IV M - 17o e/42 von 29. August 1942.

Die mit obigem Schreiben gegen Rückgabe übermittelte Vorlage an SS-Oberst-

gruppenführer D a l u e g e gebe ich beigeschlossen zurück.

Auf Grund der handschriftlichen Notiz von SS-Oberstgruppenführer Daluege

vom 8. August 1942 werde ich nunmehr die Bearbeitung der Prämienaktion auf

Grund meines Vermerkes vom 29.7.1942 - G.Z. II/2 - 3939 - 1/42, veran-

lassen.

6t

Anlage:

mer St.S. IV M - 172 - 42

von 29. Juli 1942.

p

shor

@t.M-170/42



Gruppe 1I/2.

Prag, den

1942.

S

G.Z-1I∠2=3939=.∠42

,

Besrilga sleas

Teio, p oo

An Herrn

In Dehm-nuad mahcen.

ORR.Dr.G i e s

Eing.: -3.SEP 1942

im Hause.

Zu dem Schreiben vom 26.8.42 meiner

Gruppe-G.Z.: II/2-3939-l/42 - über die Vorlage

a.) Übernahme der Prämienaktion des Reiches auf

das Protektorat - G.Z.: II/2-3939-1/42 -

vom 27.7.1942

b.) Verteilung des auf Grund der Kundmachung Nr.19

des Böhmisch-Mährischen Verbandes für Geflügel,

Eier und Honig erfassten Schlachtgeflügels -

G.Z.: II/2-3700-3/42 - v0m 24.0.1942

teile ich mit, dass die Vorlage zu Ziff.b.) am

28.8.l942 mit dem Einverständnisvermerk des Herrn

Abteilungsleiters II vom 28.7.1942 und des Herrn

Staatssekretärs vom 25.8.42 und dem Handzeichen

des Oberstgruppenführers vom 27.8.42 bei dem zu-

ständigen Sachbearbeiter meiner Gruppe am 28rO.42

eingegangen ist.

Mithin ist nur noch notwendig,die Zu-

stimmung des Herrn Staatssekretärs zu der Vorlage

zu Ziff. a.) herbeizuführen. Da Sie mir vor

meiner Abreise nach Berlin am 24.8.42 mitteilten,

dass diese Vorlage nicht aufzufinden sei, wurde

mit dem oben schon angeführten Schreiben vom

26.8.42 eine Abschrift der Vorlage an Sie angesandt.

(4

St.S.1M-170 0/42
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St.S. IV M - 170 e/42.

Prag, den 29. August 1942.

tt tade t ea te 

Herrn Sohmidt.

In Sachen Übernahme des Prämiensystems bei der Ab-

lieferung bestimmter landwirtschgftlicher Produkte

hat die gegen Rückgabe angeschlossene Vorlage

-Oberst-Gruppenführer Daluege vorgelegen. Auf die

handschriftliche Notiz von Oberst-Gruppenführer

Daluege von 8. d.Mts. nehme ich Bezug. Die Bearbei-

tung des Vorganges kann nunmehr auf der Grundlage

des dort. Vermerkes vom 29. v.Mts. - Zeichen G.Z.

II/2-3939-1/42. erfolgen. Für die entsprechende wei-

 d  d  d 

2E802

2.) Wv. am l0.9.1942 bei dem Unterzeichner.



Prag, den 26. August 1942

Gruppe II/2

Ernährung und Landwirtschaft

Ena Der da e

Frdrp.o.

An

LCAg

SS-Obersturmbannführer Dr.G i esEg. 26.AUG.1942

im H a u s e_.

Betrifft: Prämienaktion und Schlachtgeflügelverteilung.

Im Auftrage des in Berlin zu Besprechungen

im RMfEuL. weilenden Gruppenleiters Dr.S c h m i d t

übersende ich als Anlage Abschriften der in Verstoss

geratenen Vorgänge, mit der Bitte, die Entscheidung

des Herrn Staatssekretärs baldmöglichst herbeizuführen.

Nach fernmindlicher Auskunft durch die

Adjutantur ( SS-Hauptsturmführer Kluckhohn) des Oberst-

gruppenführers gingen die Vorgänge nit Genehmigungs-

vermerk etwa um den 17.8.l942 an Ihr Büro zurück.

Anlagen:

Absehrift meines Vermerkes

M.

II/2-3700/3-42 v,24..42

an d.Hermn Abteilungsleiter II

Whipli

Abschr.meines Vermerkes

1I/2-3939-1/42 v. 29.7-42

an den Herrn Staatssekretär.

St.S.\M-170e
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Gruppe II/2.

Prag, den 29.VII.1942.

Ernährung und Landwirtechaft.

G21I∠2-3939-1∠42

Vermer k

für den Herrn Staatssekretär.

Betrifft:

Übernahme der Prämienaktion des Reiches auf das

Protektorat.

Bezug:

Ihre Berichtsaufforderung vom 2l.Juli l942

ST S.- IV M - 170/42.

Anlage:

l.) Aufstellung über bereits auf einzelnen Markt-

gebieten geregelte Ablieferungsprämien.

2.) RNVBl. Nr. 50/42.

Die Anlage l enthält eine Aufstellung, aus der

die im Protektorat bereits geregelten Ablieferungsprämien

auf den einzelnen Marktgebieten ersichtlich sind.

Die Anlage 2 ( RNVBl.Nr.50/42) bringt die Ver-

öffentlichung der im Reich angeordneten Prämien auf dem

Gebiete der Geflügel-, Eier- und Honigwirtschaft und die

Milch- und Fettwirtschaft. Für über die vorgeschriebene

Mindestmenge hinaus abgeliefertelEier wurde im Protektorat

bereits im Jahre l94l eine Prämie gewährt. Die Milchprämie

wer schon mehrfach Gegenstand von Vorträgen und Berichten,

sowohl Ihnen gegenüber als auch bei Staatssekretär Backe

und den Herrn seines Ministeriums.

Unter Bezugnahme auf Ihre obige Berichtsauf-

forderung bitte ich um die Ermächtigung, die Prämienaktion

des Reiches auf das Protektorat auszudehnen. Die im Reich

verfügte Regelung ist aus dem als Anlage beigerügten Ver-

kündungsblatt des Reichsnährstandes Nr. 50/42 zu ersehen.

Zu den verschiedenen Prämien habe ich im einzelnen

zu bemerken:

1.) Lieferunggprämien für Hühner- und Enteneier.

Bereits für das Jahr l94l hat das landwirtschafts-

ministerium und der Böhmisch-Mährische Verband für

Geflügel, Eier und Honig im Einvernehmen mit der OPB

auf meine Veranlassung eine Prämie für die Biermehr-

ablieferung eingeführt. Diese Prümie dient dazu, einmal

die Erzeugerpreisdifferenz zwischen dem Protektorat
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und dem übrigen Reichsgebiet zu überbrücken. Anderer-

seits wurde durch sie der Anreiz gegeben, dass der

Erzeuger die Eier bevorzugt unter Verlagerung seines

Eigenverbrauches in der Zeit zur Ablieferung brachte,

zu der der Böhmisch-Mährische Verband mit Rücksicht

auf das Einlegen im Haushalt und den Bedarf der Kühl-

häuser und Kalkeinleger grössere Mengen benötigte.

Ebenso war die Prämie preislich und zeitlich so ge-

staffelt, dass die Betriebe eine Anerkennung fanden,

die durch entsprechende Junghennenhaltung im Spätherbst

und im Winter Eier auf den Markt brachten.

Ich schlage vor, die Reichsregelung mit

4.- Rpf. je Ei, das über die Ablieferungsmenge von

60 Stück je Henne oder Ente und Jahr abgeliefert wird,

auszubezahlen. Bei Beibehaltung der aus den Mitteln

des Verbandes für das Jahr l94l ausgezahlten Prämie

(preislich und zeitlich gestaffelt ) auch für das

Jahr l942 sind die Verhältnisse im Reich und im Protek-

torat annähernd gleich gelagert, sodass die jetzige

Reichsregelung unbedenklich übernommen werden kann.

Im Protektorat ist eine Mindestablieferungs-

menge von 65 Eiern vorgeschrieben. Da jedoch entgegen

der Keichsregelung im Protektorat keine Freigrenze von

ablieferungsfreien Hennen beim Erzeuger vorgesehen ist,

halte ich es für richtig, unter Beibehaltung dd

Nindest

menge von 65 Eiern bereits ab 6l abgelieferten Eiem

die Prämie auszubezahlen.

56855

Der Gesamtgeldbedarf für die Aktion vay

Jahres l942 stellt sich nach meiner Rechnung euf etwa

15 Mill.Kronen.

2.)

Ablieferungsprämie für Schlachtgeflügel.

Der Aufkauf und die Verteilung von Schlscht-

geflügel ist vom Böhmisch-Mährischen Verband für

Geflügel, Eier und Honig mit seiner Kundmachung Nr.l9/42

in ähnlicher Weise geregelt, wie es die Anordnung Nr.7/42

der Hauptvereinigung der deutschen Eierwirtschaft vor-

sieht. Demnach ist sowohl im Frotektorat wie im Reich

der unmittelbare Erzeuger-Verbraucher-Verkehr untersagt.

Das gesamte Schlachtgeflügel darf nur von zugelassenen

Aufkäufern zu den amtlich festgesetzten Preisen aufge-

kauft werden.
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Ich habe, nachden die Kundmachung über den

Aufkauf und die Verteilung von Schlachtgeflügel im

Protektovat erlassen ist, bei dem Hermn Abteilungs-

leiter Il darum nachgesucht, die Verteilung an Ver-

braucher in derselben Weise zu regeln, wie die Ab-

gabe von frischen Seefischen und Pischmarinaden. Das

Schlachtgeflügel wäre nach meinem Antrag auf den

bereits in manchen Städten eingeführten Verbraucher-

ausweis auszugeben, der auf rd. 23 Städte des

Protektorates ausgedehnt werden müsste. In diesen

Städten, in denen bereits Süßwaren kartenpflichtig

erklärt werden sind, werden rd. 2 Mill.Verbraucher

erfasst. Die Verbrauchergruppen sind insbesondere

die Werktätigen in Rüstungs- und Industriebetrieben,

die zufolge ihres Wohnsitzes in einer Stadt weder Selbst-

bezw. Teilselbstversorger sind und daher nicht die

Möglichkeit haben, durch einen Garten oder Klein-

viehhaltung zusätzlich Gemüse und Geflügel für den

eigenen Bedarf zu erzeugen. Ferner ist zu bedenken, dass

die Prämie für Schlachtgeflügel sich nur dann positiv

auswirken kann, wenn bei dem untersagten Erzeuger-Ver-

braucher-Verkehr durch laufende Zuteilungen an die

städtische Bevölkerung der Anreiz zum Schleich- und

Schwarzhandel weitgehend ausgeschaltet wird.

Der Geldbedarf für die Prämienaktion im

Jahre 1942/43 wird geschätzt auf 150 Mill.Kronen.

3.)

Ablieferungsprämie für Honig.

Die Ablieferung für Honig ist im Protektorat

wie im Reich durch zugelassene Aufkäuier geregelt. Es

besteht somit ebenfalls eine Ablieferungspflicht. Eben-

so wie im Reich habe ich 2 kg je Bienenvolk als Mindest-

ablieferungsmenge vorgesehen, um den Bedarf der Lazarett

Apotheken, Krankenhäuser usw. sicherzustellen.

Diese Prämie von 2.- RM je kg über die vor-

geschriebene Mindestmenge abgelieferten Honig kann

daher vorgesehen werden.

Der Gesamtbedarf wird auf 6 Mill.Kronen

geschätzt.
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4.)

Prämie zur Steigerung der Milchmarktleistung der landwirt-

schaftlichen Betriebe.

Die Reichsregelung kann sinngemäss für das

Protektorat übernommen werden. Mit Rücksicht auf die Ab-

lieferungsreserven, die ich insbesondere in den bäuerlichen

Betrieben noch für gegeben halte, ist jedoch eine Abwandlung

erforderlich.

Hier ich vor allen Dingen Ihre Anordnung zu

erwähnen, wonach an Gemeinden, in denen der Ablieferungs-

durchschnitt je Kuh und Tag unter eine bestimmte Menge

sinkt, eine Butterrücklieferung der Molkerei an Selbstver-

sorger nicht mehr erfolgen soll. Weiterhin habe ich bereits

durch Kundmschung des Böhmisch-Mährischen Verbandes für

Milch und Fette veranlasst, dass die Butterrücklieferung

an Selbstversorger nach dem Fettgehalt der angelieferte

Milch gestaffelt wird. So. erhält nur der Erzeuger seine

volle Butterrücklieferung von 7o g, der Milch mit mindestens

3,5 % Fett zur Ablieferung bringt. Bei einem Fettgehalt von

3,0 % - 3,49 % erhält der Erzeuger nur 50 g, bei einem

Fettgehalt von 2,7% - 2,99 % erhült er nur 30 g und bei

einem Fettgehalt von unter 2,70 % wird die Butterrücklieferung

ganz eingestellt. Beide Einschränkungen, sowohl nach der

Milchmenge, als auch nach dem Fettgehalt müssen in die

Protektoratsanordnungen über die Milehprämie eingebaut

werden.

Um ein Ausweichen des Bauern nach der Schltes

viehseite zu verhindern, muss vorgesehen werden, dass

derjenige in den Genuss einer Schlachtviehprämie Letren

kann, der seine Mindestablieferungspflicht bei gilch bezw.

Landbutter erfullt hat.

56854

Die Milchablieferung für den einzelnen Betrieb

wird nach der durchschnittlichen Milchanlieferung je ha

landwirtschaftlicher Nutzfläche in dem betreffenden

Molkereieinzugsgebiet vorgeschrieben. Unter Milch im Sinne

der Prämienaktion wird Milch mit 3,5% Fettgehalt verstanden,

d.h.also die Prämie wird nach dem Fettgehalt ausbezahlt.

Da mit Rücksicht auf die schlechteren Futter-

verhältnisse im Protektorat und der damit schon Ende l941

sich bemerkbar machenden absinkenden Tendenz der Milchan-

lieferung hier schon weitaus schärfere Ablieferungsvor-

schriften als im Reich zur Anwendung gebracht worden sind,
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halte ich es auch für zweckmässig, die Prämiierung ebenso

wie im Reich zwar ab 80% der Mindestleistung vorzusehen,

sie aber erst auszuzahlen, wenn die Ablieferungspflicht

mit mindestens l00 % erfullt ist.

Der Gesamtgeldbedarf für die Prämienaktion bei

Milch und Landbutter ( 1.1.42 - 31.12.42 ) wird auf rd.

150 Mill. K geschätzt.

Der Gesamtprämienbedarf beläuft sich demnach auf

Eierprämie . . . . . . .Mill.K 15

Schlachtgeflügelprämie Mill.k 150

Honigprämie . . . . . . Mill.K

9

Milch- u.Landbutterprämie " K _150

Summe . . . . . . Mill.K 321

SEEEESEESSSEE

Dieser Betrag müsste wie im Reich aus öffentlichen

Mitteln zur Verfügung gestellt werden, da die Verbände

keine oder nur geringe eigene Mittel für diesen Zweck

zur Verfügung haben.

gez. Dr. S c h mi d t.
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Aufstellung über bereits auf einzelnen Marktgebieten

geregelte Ablieferungsprämien.

S6ESAEEEeE9EGE2SSEEE

°I

Getreide- und Futtermittelwirtschaft.

a.) Sonderzuschlag für vorzeitige Ablieferung des Getreides( Drusch-

prämie ) bei Roggen K loo.- die Tonne in den Monaten Juli, August,

September und in gleicher Höhe bei Weizen in den lonaten August,

September und Oktober. ( Bei Gerste noch nicht genehmigt.)

b.) Naturalprämie in Höhe eines Gerstenrückbehaltungsanspruches von

50.- kg je Schwein bei Ablieferung eines Schweines mit einem

Mindestschlachtgewicht von l25.- kg.

II.

Zuckerwirtschaft.

Für Rübenmehrlieferung werden gestaffelt nach der Mehrlieferung

bis höchstens 50 kg Reinzucker als Prämie, ohne Anrechnung auf

die Selbstversorgerration dem Rübenanbauer gewährt.

III.

Viehwirtschaft.

a.) Für Mehrlieferung an Schlachtvieh über das vorgeschriebene

Kontingent wird eine Prämie von K 300.- je 50 kg Mehrlieferung

gezahlt.

b.) Im Rehmen der Prispolaktion wird bei Erfüllung der besonderen Be-

dingungen ( zeitgerechte Lieferung zu einem bestimmten Mindest-

i@ht ) eine Prämie von K 200.- je vertragsmässig abgeliefertes

Schwein gewährt.

IV.

und Fettwirtschaft.

a.) Die Betriebe mit Bestleistungen wurden bislang in der Weise

präniiert, dass aus Mitteln des Verbandes eine jeweils im

Einzelnen errechnete Prämie mit Anerkennungsurkunde gewährt wurde.

b.) Ülfruchtanbau. Nach der abgelieferten Menge von Ülsaaten erhalten

die Anbauer von Ölfrüchten eine Prümie in Margarine von l.- bis

50.- kg, gestaffelt nach der Ablieferungsmenge von Ölfrilehten.

V.

Eierwirtschaft.

Auf dem Gebiete der Bierwirtschaft wurden bisher bei Mehrab-

lieferungen von Eier über die festgesetzte Stückzahl von

60 Eiern K 0,70 bis 1,70 gestaffelt Leistungeprämien gezahlt.
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St.S. IV M - 170 a/42.

Prag, den 8. August 1942.

4-Hauptsturmführer Kluckhohn.

Den angeschlossenen Vorgang übersende ich zur Kennt-

nis und Vorlage bei -Oberst-Gruppenführer Daluege.

X

4-Obersturmbannführer.
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St.S. IV M - 170 a/42.

Prag, den 8. August 1942.

O0

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

8. VIII. 1942

-Hauptsturmführer Kluckhohn.

Den angeschlossenen Vorgang übersende ich zur Kennt-

nis und Vorlage bei l-Oberst-Gruppenführer Daluege.

4Obersturmbannführer.

2.) Z.d.A.
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St.S. IV M - 170/42.

Prag, den 29. Juli 1942.

4

-

Eung. 11. AUG.1942

4-Oberst-Gruppenführer Daluege.

Jn Sachen Übernahme des Prämiensystems bei der Ablieferung

bestimmter landwirtschaftlicher Produkte war vor der Bekannt-

gabe der Reichsregelung im Protektorat bereits die nach-

stehende Regelung getroffen worden: Bei der Getreide- und

//

Zuckermittelwirtschaft wurde ein Sonderzuschlag für die

vorzeitige Ablieferung von Getreide als Druschprämie gege-

ben. Weiterhin wurde eine Naturalprämie in Höhe eines Ger-

stenrückbehaltungsanspruches von 50 kg je Schwein bei der

Ablieferung eines Schweines mit einem Mindestschlachtge-

wicht von 125 kg gewährt. Jn der Zuckerwirtschaft wurden

den Rübenanbauern - gestaffelt nach der Mehrlieferung - bis

höchstens 50 kg Reinzucker als Prämie ohne die Anrechnung

auf die Selbstversorgerration gewährt. Jn der Viehwirtschaft

wurde für die Mehrlieferung von Schlachtvieh über das vorge-

schriebene Kontingent, das im Reiche nicht besteht, eine

Prämie von 300 K je 50 kg Mehrlieferung bezahlt. Jn der

Milch- und Fettwirtschaft wurden die Betriebe mit Bestlei-

stungen bislang aus den Mitteln des zuständigen Verbandes

durch einen jeweils im Einzelnen errechneten Geldbetrag

prämiert. Bei dem Ölfrüchteanbau erhielten die Anbauer von

Ölfrüchten eine Prämie in Margarine von 1 kg bis 50 kg -

gestaffelt nach der Ablieferungsmenge von Ölfrüchten. Auf

den Gebiet der Eierwirtschaft wurden bei der Mehrablieferung

von Eiern über die festgesetzte Stückzahl von 60 Eiern eine

von 0,70 bis 1,70 K gestaffelte Leistungsprämie gezahlt.

Erstmalig in diesem Jahr wurden für den vermehrten Anbau von

Brotgetreide sowie von sonstigen Hauptbedarfserzeugnissen

Kunstdüngerprämien in Natura gegen Bezahlung an die Erzeuger

ausgegeben. Die Reichsregelung soll nun im Protektorat un-

ter Berücksichtigung der bereits eingeleiteten Massnahmen

und der besonderen Gegebenheiten dieses Raumes übernommen

TM-190t
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werden. Die analoge Übernahme der Reichsregelung würde

im Protektorat folgenden Gesamtprämienbedarf auslösen:

Eierprämie

15 Millionen K

Schlachtgeflügelprämie

150

"1

11

Honigprämie

6

"1

n

Milch- und Landbutterprämie 150

"1

11

Summe

321 Millionen K.

Der Leiter der Gruppe Ernährung und Landwirtschaft,

Dr. Schmidt, wird über die Einführung der Reichsregelung

im Protektorat einen Sonderbericht vorlegen, den ich an

Sie sofort weiterleiten werde.

gramm
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St.S. IV M - 170/42.
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Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

-Oberst-Gruppenführer Daluege.

Jn Sachen Übernahme des Prämiensystems bei der Ablieferung

bestimmter landwirtechaftlicher Produkte war vor der Bekannt-

gabe der Reichsregelung im Protektorat bereits die nach-

stehende Regelung getroffen worden: Bei der Getreide- und

Zuckermittelwirtschaft wurde ein Sonderzuschlag für die

vorzeitige Ablieferung von Getreide als Druschprämie gege-

ben. Weiterhin wurde eine Naturalprämie in Höhe eines Ger-

stenrückbehaltungsanspruches von 50 kg je Schwein bei der

Ablieferung eines Schweines mit einem llindestschlachtge-

wicht von ie5 kg gewährt. Jn der Zuckerwirtschaft wurden

den Rübenanbauern - gestaffelt nach der Mehrlieferung - bis

höchstens 50 kg Reinzucker als Prämie ohne die Anrechnung

auf die Selbstversorgerration gewährt. Jn der Viehwirtschaft

wurde für die Mehrlieferung von Schlachtvieh über das vorge-

schriebene Kontingent, das im Reiche nicht besteht, eine

Prämie von 300 K je 50 kg Mehrlieferung bezahlt. Jn der

Milch- und Fettwirtschaft wurden die Betriebe mit Bestlei-

stungen bislang aus den Mitteln des zuständigen Verbandes

durch einen jeweils im Einzelnen errechneten Geldbetrag

prämiert. Bei dem Ölfrüchteanbau erhielten die Anbauer von

Ölfrüchten eine Prämie in Margarine von 1 kg bis 50 kg -

gestaffelt nach der Ablieferungsmenge von Ölfrüchten. Auf

dem Gebiet der Eierwirtschaft wurden bei der Mehrablieferung

von Eiern über die festgesetzte Stückzahl von 60 Eiern eine

von 0,70 bis 1,70 K gestaffelte Leistungsprämie gezahlt.

Erstmalig in diesen Jahr wurden für den vermehrten Anbau von

Brotgetreide sowie von sonstigen Hauptbedarfserzeugnissen

Kunstdüngerprämien in Natura gegen Bezahlung an die Erzeuger

ausgegeben. Die Reichsregelung soll nun im Protektorat un-

ter Berücksichtigung der bereits eingeleit ten Massnahmen

e d  d etae dedd d 
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werden. Die analoge Übernahme der Reichsregelung würde

im Protektorat folgenden Gesamtprämienbedarf auslösen:

Eierprämie

15 Millionen K

Schlachtgeflügelprämie

150

"

"

Honigprämie

6

11

11

Milch- und Landbutterprämie 150

11

"1

Summe

321 Millionen K.

Der Leiter der Gruppe Ernährung und Landwirtschaft,

Dr. Schmidt, wird über die Einführung der Reichsregelung

im Protektorat einen Sonderbericht vorlegen, den ich an

Sie sofort weiterleiten werde.

2) Wv. am 31.7.1942 bei mir.

Webecnoegolegt am 31.7.42

22827



406,
Gruppe II/2.
Prag, den 2@. WiI. 142
1942
Ernährung und Landwirtschaft.
G.21_II∠2∠42.
Über
den Herrn Abteilungsleiter II,
Bico des Stantsfekcetdes
belm Reid pelehtor
den Herm Staatssekretär.
In 80hm
 mühten.
CmpY-1.A0G.1942
Betrifft: Übernahme der Prämienaktion des Reiches auf das
Protektorat.
Bezugi
Ihre Berichtsaufforderung vom 2l.Juli l942
ST S.- IV M - 170/42.
Anlage:
1.) Aufstellung über bereits auf einzelnen Markt-
gebieten geregelte Ablieferungsprämien.
2.) RNVBl. Nr. 50/42.
3. Borictanfodg w 24.  1942
Die Anlage l enthält eine Aufstellung,aus der die im
Protektorat bereits geregelten Ablieferungsprämien auf den
einzelnen Marktgebieten ersichtlich sind.
Die Anlage 2 ( RlVBl.Nr.50/42 ) bringt die Ver-
öffentlichung der im Reich angeordneten Prämien auf dem Gebiete
der Geflügel-, Eierr, und Honigwirtschaft und die Milch- und
Fettwirtschaft. Pür über die vorgeschriebene Mindestmenge hinaus
abgelieferten Eier wurde in Protektorat bereits im Jahre l941
eine Prämie gewährt. Die Milchprämie war sehon mehrfach Gegen-
stand von Vorträgen und Beriehten, sowohl Ihnen gegenüber, als
auch bei Steatssekretär Backe und den Herren seines Ministeriums.
Unter Bezugnahme auf Ihre obige Berichtsaufforderung
bitte ich um die Ermächtigung, die Prämienaktion des Reiches auf
das Protektorat auszudehnen. Die im Reich verfügte Regelung ist
eus dem als Anlage beigefügten Verkündungsblatt des Reichs-
nährstandes Nr.50/42 zu ersehen.
Zu den verschiedenen Prämien habe ich im einzelnen
zu bemerken:
1.) Lieferungsprämien für Hühner- und Enteneier.
Bereits für das Jahr l94l hat das Landwirtschaftsministerium
und der Böhmisch-Mährische Verband für Geflügel, Eier und
Honig im Einvernehmen mit der OPB auf meine Veranlassung
eine Prämie für die Eiermehrablieferung eingeführt. Diese
Prämie diente dazu, einmal die Erzeugerpreisdifferenz
/
thtv-WA
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zwischen dem Protektorat und dem übrigen Reichsgebiet zu über-

briicken. Andererseits wurde durch sie der Anreiz gegeben, dass

der Erzeuger die Eier bevorzugs unter Verlagerung seines Eigen-

verbrauches in der Zeit der Ablieferung brachte, zu der der

Böhmisch-Mährische Verband mit Rücksicht auf das Einlegen

im Haushalt und den Bedarf der Kühlhäuser und Kalkeinleger

grössere Mengen benötigte. Ebenso war die Prämie preislich und

zeitlich so gestaffelt, dass die Betriebe eine Anerkennung

fanden, die durch entsprechende Junghennenhaltung im Spätherbst

und im Winter Eier auf den Markt brachten.

Ich schlage vor, die Rechsregelung mit 4.- Rpf. je

Ei, das über die Ablieferungsmenge von 60 Stück je Hemme oder

Ente und Jahr abgeliefert wird, auszubezahlen. Bei Be behaltung

der aus den Mitteln des Verbandes für das Jahr l94l ausge

zahlten Prämie( preislich und zeitlich gestaffelt) auch für

das Jahr l942 sind die Verhältnisse im Reich und im Protektarat

annähernd gleich gelagert, sodass die jetzige Reichsregelung

unbedenklich übernommen werden kann.

Im Protektorat ist eine Mindestablieferungsmenge von

65 Eiern vorgeschrieben. Da jedoch entgegen der Reichsregelung

im Protektorat keine Freigrenze von ablieferungsfreien Hemen

beim Erzeuger vorgesehen ist, halte ich es für richtig, unter

Beibehaltung der Mindestmenge von 65 Eiern bereits ab 6l abge-

lieferten Eierdie Prämie auszubezahlen.

DerlGesamtgeldbedarf für die Aktion des Jahres l942

stellt sich näoh meiner Rechnung auf etwa l5 Mill.Kronen.

2.)

Abliefertegenrämie für Schlachtgeflügel.

Der Aufkauf und die Verteilung von Schlachtgeflügel

ist vom Böhmisch-Mährischen Verband für Geflügel, Eier und

56846 Honig mit seiner Kundmachung Nr. 19/42 in ähnlicher Welse

geregelt, wie es die Anordnung Nr. '7/42 der Hauptvereinigung

der deutschen Eierwirtschaft vorsieht. Demnach ist gowohl im

Protektorat wie im Reich der unmittelbare Erzeuger-Verbraucher-

Vérkehr untersagt. Das gesamte Schlachtgeflügel darf nur von

zugelassenen Aufkäufern zu den amtlich festgesetzten Preisen

aufgekauft werden.

Ich habe, nachdem die Kundmachung über den Aufkauf

und die Verteilung von Schlachtgeflügel im Protektorat erlassen

ist, bei dem Herrn Abteilungsleiter II darum nachgesucht, die
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Verteilung an Verbraucher in derselben Veise zu regeln, wie

_die Abgabe von frischen Seefischen und Fischmarinaden. Das

Schlachtgeflügel wäre nach meinem Antrag auf den bereits

in manchen Städten eingeführten Verbraucherausweis auszugeben,

der auf rd. 23 Städte des Protektorates ausgedehnt werden

müsste. In diesen Städten, in denen bereits Süßwaren kartenpflichti

tig erklärt worden sind, werden rd, 2 Mill.Verbraucher erfasst.

Diese Verbrauchergruppen sind insbesondere die Werktätigen in

Rüstungs- und Industriebetrieben, die zufolge ihres Wohnsitzes

in einer Stadt weder Selbst- bezw. Teilselbstversorger sind

und daher nicht die Möglichkeit haben, durch einen Garten oder

Kleinviehhaltung zusätzlich Gemüse und Geflügel für den eigenen

Bedarf zu erzeugen. Ferner ist zu bedenken, dass die Prämie

für Schlachtgeflügel sich nur dann positiv auswirken kann, wenn

bei dem untersagten Erzeuger-Verbraucher-Verkehr durch laufende

Zuteilungen an die städtischen Bevökerung der Anreiz zum Schleich-

und Schwarzhandel weitgehend ausgeschaltet wird.

Der Geldbedarf für die Prämienaktion im Jahre l942/43

wird geschätzt auf 150 Mill.K.

3.)

Abliefemngsprämie für Honig.

Die Ablieferung für Honig ist im Protektorat wie im

Reich durch zugelassene Aufkäufer geregelt. Es besteht somit

ebenfalls eine Ablieferungspflicht. Epenso wie im Reich habe

ich 2 kg je Bienenvolk als Mindestablieferungsmenge vorgesehen,

um den Bedarf der Lazarette, Apotheken, Krankenhäuser usw.

sicherzustellen.

Diese Prämie von 2.-RM je kg über aie vorgeschriebene

Mindestmenge abgelieferten Honigskann daher vörgesehen werden.

Der Gesamtbedarf wird auf 6 Mill.Kronen geschätzt.

Prämie zur Steigerung der Milchmarktleistung der landwirt-

schaftlichen Betriebe.

Die Reichsregelung kann sinngemäß für das Protektorat

überommen werden. Mit Rücksicht auf die Ablieferungsreserven,

die ich insbesondere in den bäuerlichen Betrieben noch für

gegeben halte, ist jedoch eine Abwandlung erforderlich.

. Hier ist vor allen Dingen Ihre Anordnung zu erwähnen,

wonach an Gemeinden, in denen der Ablieferungsdurchschnitt je

Kuh und Tag unter eine bestimmte Menge sinkt, eine Butterrück-
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lieferung der Molkerei an Selbstversorger nicht mehr erfolgen soll.

Weiterhin habe ich bereits durch Kundmachung des Böhmisch-Mährischen

Verbandes für Milch und Fette veranlasst, dass die Butterrück-

lieferung an Selbstversorger nach den Fettgehalt der angelieferten

Milch gestaffelt wird. So erhält nur der Erzeuger seine volle

Butterrücklieferung von 70 g, der Milch mit mindestens 3,5% Fett

zur Ablieferung bringt. Bei einem Fettgehalt von 3,0 % - 3,49 %

% T-  d  t    d de d 

erhält er nur 30 g und bei einen Fettgehalt von unter 2,79 % wird

die Butterrücklieferung ganz eingestellt. Beide Einschränkungen,

sowohl nach der Milchmenge als auch nach dem Fettgehalt müssen in

die Protektoratsanordnungen über die Milchprämie eingebaut werden.

Um ein Ausweichen des Bauern nach der Schlachtviehseite

zu verhindern, muss vorgesehen werden, dass nur derjenige   den

Genuss einer Schlachtviehprämie kommen kann, der seine Mindestab

lieferungspflicht bei Milch bezw. Landbutter erfüllt hat.

Die Milchablieferung für den einzelnen Betrieb wird nach

der durchschnittlichen Milchanlieferung je ha landwirtschaftlicher

Nutzfläche in dem betreffenden Molkereieinzugsgebiet vorgeschrieben.

Unter Milch im Sinne der Prämienaktion wird Milch mit 3,5 % Fettgehalt

verstanden, d.h. also die Prämie wird nach dem Fettgehalt ausbezahlt.

Da mit Rücksicht auf die schlechteren Putterverhältnisse

im Protektorat und der damit schon Ende l94l sich bemerkbar machenden

absinkenden Tendenz der Milchanlieferung hier schon weitaus schärfere

Ablieferungsvorschriften als im Reich zur Anwendung gebracht worden

sind, halte ich es auch für zweckmässig, die Prämiirung ebenso wie

"im Reich zwar ab 8O% der Mindestleistung vorzusehen, sie aber ers

auszuzahlen, wenn die Ablieferungspflicht mit mindestens loo %

erfüllt ist.

Der Gesamtgeldbedarf für die Prämienaktion bei Milch end

T    

Der Gesamtprämienbedarf beläuft sich demnach auf

S M d

Schlschtgeflügelprämie . . . . .Mill.K 150

Honigprämie . . . . . . · .

Mill.K

6

Milch- u.Landbutterprämie . . . Mill.K 150

56845

Summe .. . .. . .

Mill.K 321

IEERERSEEA
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Dieser Betrag müsste wie im Reich aus öffentlichen

Mitteln zur Verfügung gestellt werden, da die Verbände keine

oder nur geringe eigene Mittel für diesen Zweck zur Verfügung

haben.

( l
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Aufstellung über bereits auf einzelnen Marktgebieten

geregelte Ablieferungsprämien.

EEEEEEEEE

SEEESEEEEEEEE

I.

Getreide- und Futtermittelwirtschaft.

a) Sonderzuschlag für vorzeitige Ablieferung des Getreides (Drusch-

prämie) bei Roggen umaxewwtexja loo.- K die Tonne in den Monaten

Juli, August, September und in gleicher Höhe bei Weizen in den

Monaten August, September und Oktober.(Bei Gerste noch nicht ge-

144

b) Naturalprämie in Höhe eines Gerstenrückbehaifungsanspruches

nehmigt.)

von 50,- kg je Schwein bei Ablieferung eines Schweines mit einem

Mindestschlachtgewicht von l25.- kg (oßegedangoinodnabewedtmg)

II.

Zuckerwirtschaft.

Für Rübenmehrlieferung werden gestaffelt nach der liehrlieferung

bis höchstens 50 kg Reinzucker als Prämie, ohne Anrechnung auf

die Selbstversorgerration dem Rübenanbauer gewährt.

III.

Viehwirtschaft.

a) Für Mehrlieferungen an Schlachtvieh über das vorgeschriebene

Kontingent wird eine Prämie von K 3-. - je 50,-kg Mehrlieferung

gezahlt.

b) Im Rahmen der Prispolaktion wird bei Erfüllung der besonderen

Bedingungen ( zeitgerechte Lieferung zu einem bestimmten Mindest-

gewicht) eine Prämie von K 200.- je vertrarsmässig abgeliefertes

Schwein gewährt.

IV.

Miich- und Fettwirtschaft.

a) Die Betriebe mit Bestleistungen wurden bislang in der Weise

 a      

Einzelnen errechnete Prämie mit Anerkennungsurkunde gewährt wurde

b) Ölfruchtanbau.

Nach der abgelieferten Menge von Ölsaaten erhälten die Anbauer von

Öldrüchten eine Prämie in Margarine von l.- bis 50.- kg, ge-

staffelt nach der Ablieferungsmenge von Ölfrüchten.

V.

Eierwirtschaft.

Auf dem Gebiete der Eierwirtschaft wurden bisher bei Mehrab-

lieferungen von Eiern über die festgesetzte Stückzahl

50 Eier
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Ba822Verkündungsblait des Reichsnährsiandes 1942, Nr. 50, ausgegeben am 18. 7. 1942§6§ 3Die Geflügelhalter haben alle erforderlichen AngabenAn gewerbliche Geflügelmästereien wird für abgelieferteswahrheitsgemäß zu machen.Schlachtgeflügel keine Prämie gezahlt, wenn sie selbst zumAufkauf von Schlachtgeflügel zugelassen sind.§ 7(1) Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden§4nach den geltenden Bestimmungen bestraft.Prämien, die zur Auszahlung gelangt sind, ohne daß die(2) Hennen oder Enten, deren Vorhandensein von demVoraussetzungen für ihre Gewährung erfüllt waren, sind vonGeflügelhalter wissentlich verschwiegen worden ist, gelten alsdem Empfänger zurückzuzahlen. Diese Beträge können auffür die Hauptvereinigung, Geschäftsabteilung (Reichsstelle fürErsuchen der Hauptvereinigung der deutschen EierwirtschaftEier), verfallen, sofern der Gefügelhalter dadurch Vorteilevon den Finanzämtern nach den Vorschriften der Reichs-bei der Gewährung einer Prämie erlangt hat.abgabenordnung und den zu ihrer Durchführung erlassenenoder noch ergehenden Bestimmungen beigetrieben werden.§8Die Hauptvereinigung kann Ausnahmen von den Vor-§5schriften dieser Anordnung zulassen.Die Hauptvereinigung der deutschen Eierwirtschaft kannAusnahmen von den Vorschriften dieser Anordnung zulassen.§9Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1941§ 6in Kraft.Verstöße gegen diese Anordnung werden nach den gelten-den Bestimmungen bestraft.Berlin, den 17. Juli 1942.Der Vorsitzende§ 7der Hauptvereinigung der deutschen EierwirischaftDiese Anordnung tritt am 1. August 1942 in Kraft.StinshoffBerlin, den 17. Juli 1942.T Der Vorsitzendeder Hauptvereinigung der deutschen Eierwirtschaftder Hauptvereinigung der deutschen ElerwirischaftStinshoffBetr.: Ablieierungsprämie für Schlacht-geflügelAnordnung Nr. 6/42Vom 17. Juli 1942der Hauptvereinigung der deutschen Eierwirtschaftuf Grund des § 4 der Verordnung über den Zusammen-schli 3 der deutschen Eierwirtschaft vom 22. November 1935Betr.: Ablieferungsprämie für Honig(RCBl. I S. 1355) in Verbindung mit § 8 der Satzung derHa ptvereinigung der deutschen Eierwirtschaft vom 20. De-Vom 17.Juli 1942zember 1935 (RNVbl. 1936 S. 9) ordne ich mit ZustimmungAuf Grund des § 4 der Verordnung über den Zusammen-des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft undschluß der deutschen Eierwirtschaft vom 22. November 1935des Reichskommissars für die Preisbildung folgendes an:(RGBl. I S. 1355) in Verbindung mit § 8 der Satzung der Haupt-§ 1vereinigung der deutschen Eierwirtschaft vom 20. Dezember1935 (RNVbl. 1936 S. 9) ordne ich mit Zustimmung des Reichs-(1) Bei der Abgabe von Schlachtgeflügel vom Geflügel-ministers für Ernährung und Landwirtschaft und des Reichs-halter an die vom Eierwirtschaftsverband ugelassenen Erfas-kommissars für die Preisbildung folgendes an:sungsstellen (Aufkäufer, Sammler, Sammelstellen) wird nebendem jeweils gültigen Erzeugerpreis eine Prämie gezahlt. Diese§ 1bträgt:(1) Zur Förderung der Ablieferung von Honig werdena) für jede abgelieferte schlachtreife ans8 RM.Prämien an Imker gewährt.b) für jede abgelieferte Magergans .4 RM,(2) Die Prämie wird denjenigen Imkern gezahlt, die nach-c) für jede abgelieferte Pute .8 RM,weisen, daß sie im Rahmen der Sonderaktion der Reichsgruppe Imker mehr als 2 kg Honig je Bienenvolk an dd) für jede abgelieferte Ente3 RM,fassungsbetriebe abgeliefert haben.e) für jedes abgelieferte Huhn einschließlich Hähneund Perlhühner3 RM,§ 2f) für jedes abgelieferte Hähnchen oder Zwerg-Die Prämie beträgt 2 RM je Kilogramm, das über die fürhuhn 1 RM.die Sonderaktion vorgeschriebene Mindestmenge von 2 kg je(2) Die Prämie wird von den zugelassenen Eríassungs-eingewintertes Bienenvolk abgeliefert wird.stellen nur gezahlt für schlachtreife, gesunde Tiere, deren§ 3Mindestlebendgewicht je Stück betragen soll:bei schlachtreifen Gänsen412 kg,Die Auszahlung der Prämien erfolgt ndch-näherer Weisungbei Magergänsen31/z kg.der Hauptvereinigung durch die Ortsfachgruppen Imker.bei Puten .21/= kg,bei Enten .11/z kg.§ 4bei Hühnern und Perlhühnern11/2 kg.(1) Der Erfassungsbetrieb hat dem Imker eine Empfangs-bei Hähnchen und Zwerghühnern400 g.bescheinigung über die abgelieferte Honigmenge auszustellen.(3) Die Erfassungsstellen können auch geschlachtete TiereFührt die Ortsfachgruppe Imker die Sammlung für den Er-abnehmen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 2fassungsbetrieb durch, so stellt sie die Empfangsbescheinigungsind auch für geschlachtete Tiere Prämien zu zahlen.aus.(4) Bei der Abgabe ist auf der Durchschrift einer von der(2) Den Empfang der Prämie hat der Imker auf der vonHauptvereinigung vorgeschriebenen Ablieferungsbescheinigungder Hauptvereinigung vorgeschriebenen Ablieferungsliste zuvom Geflügelhalter zu bestätigen, daß die als abgeliefert an-bestätigen. Die auszahlende Stelle hat die vorgelegten Ab-gegebenen Stückzahlen zutreffend sind und daß die ent-lieferungsbescheinigungen durch Anbringung eines Vermerkssprechende Prämie gezahlt worden ist.„Abgerechnet" unter Angabe des Tages und des Namens undBeidruck des Stempels zu entwerten.§2Die zum Aufkauf von Schlachtgeflügel zugelassenen Be-§ 5triebe rechnen die ausgezahlten Prämien unter Beifügung derZu Unrecht erhaltene Prämien sind von dem Imker zu-vom Geflügelhalter unterschriebenen Durchschrift der Ab-rückzuzahlen. Diese Beträge werden auf Ersuchen der Haupt-lieferungsbescheinigung nach einem vorgeschriebenen Form-vereinigung von den Finanzämtern nach den Vorschriften derblatt mit den Eierwirtschaftsverbänden oder den von diesenReichsäbgabenordnung und den zu ihrer Durchführung erlas-beauftragten Stellen ab.senen oder noch ergehenden Bestimmungen beigetrieben.
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9 §
verkauf ist nur mit Genehmigung des Eierwirtschaftsverbandes
Die Hauptvereinigung kann Ausnahmen von den Vor-
zulässig, in dessen Gebiet der Aufkauf erfolgen soll. Die
schriften dieser Anordnung zulassen.
Genehmigung wird schriftlich erteilt.
(2) Bereits durch die Eierwirtschaftsverbände erteilte Auf-
§ 7
kaufsgenehmiqungen gelten als aufgehoben.
Die Imker haben alle erforderlichen Angaben wahrheits-
gemäß zu machen.
§ 2
§8
Der Aufkauf von Schlachtgeflügel darf nur gegen Aus-
Zuwiderhandlungen werden nach den geltenden Bestim-
händigung einer von der Hauptvereinigung der deutschen
mungen bestraft.
Eierwirtschaft vorgeschriebenen Ablieferungsbescheinigung er-
6§
fflgen.
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 1942
8 3
in Kraft.
Die Abgabe und die Verteilung des Schlachtgeflügels, das
Berlin, den 17. Juli 1942.
von den zugelassenen Betrieben aufgekauft oder in gewerb-
lichen Mästereien erzeugt oder aus dem Ausland eingeführt
Der Vorsitzende
wird, darf nur nach Weisungen der Hauptvereinigung der
der Hauptvereinigung der deutschen Eierwirtschaft
deutschen Eierwirtschaft oder des für den Betriebssitz zustän-
Stinshoff
digen Eierwirtschaftsverbandes erfolgen.
Anordnung Nr. 7/42
§4
der Hauptvereinigung der deutschen Eierwirtschaft
Die Hauptvereinigung der deutschen Eierwirtschaft kann
Betre Aufkauf und Verteilung von
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Anordnung zulassen.
Schlachtgeflügel
65
Vom 17. Juli 1942
Verstöße gegen diese Anordnung werden nach den gel-
Auf Grund des § 4 der Verordnung über den Zusammen-
tenden Bestimmungen bestraft.
schluß der deutschen Eierwirtschaft vom 22. November 1935
(RGBl. I S. 1355) in Verbindung mit § 8 der Satzung der Haupt-
86
vereinigung der deutschen Eierwirtschaft vom 20. Dezember
Diese Anordnung tritt am 1. August 1942 in Kraft.
1935 (RNVbl. 1936 S. 9) ordne ich mit Zustimmung des Reichs-
ministers für Ernährung und Landwirtschaft folgendes an:
Berlin, den 17. Juli 1942.
§1
(1) Der Aufkauf von lebendem Geflügel (Hühner aller
Der Vorsitzende
Arten, Gänse, Enten, Puten) zu Mast- oder Schlachtzwecken
der Hauptvereinigung der deutschen Eierwirischaft
und von geschlachtetem Gefügel beim Erzeuger zum Wieder-
Stinshoff
Milch- und Fettwirtschaft
Anordnung Nr. 71
(4 Pr iiert wird die über 80 vH der Durchschnittsleistung
des landwirtschaftlichen Betriebes (Abs. 3) abgelieferte Menge.
der Hauptvereinigung der deutschen Milch-
und Fettwirtschaft
§ 3
Betr.: Prämie zur Steigerung der Milch-
Die Prünie beträgt bei einer Ablieferung
marktleistung der landwirtschaft-
von ü b e 80 vH bis 100 vH 2 Rpf. je kg/Ltr. Milch
lichen Betriebe
oder 0,6 Rpf. je Fetteinheit
von ü b e r 100 vH bis 120 vH 5 Rpf. je kg/Ltr. Milch
Vom 17. Juli 1942
oder 1,5 Rpf. je Fetteinheit
Auf Grund der Verordnung über den Zusammenschluß der
von ü b er 120 vH 8 Rpf. je kg/Ltr. Milch
oder 2,4 Rpf. je Fetteinheit.
deutschen Milch- und Fettwirtschaft vom 29. Juli 1938 (RGBl. I
S. 957) und der Satzung der Hauptvereinigung der deutschen
Milch- und Fettwirtschaft vom 20. August 1938 (RNVbl. S. 423)
§ 4
wird mit Zustimmung des Reichsministers für Ernährung und
Bei Landbutter beträgt die Prämie 1,20 RM je Kilogramm
Landwirtschaft und des Reichskommissars für die Preisbildung
der über das vom Milch- und Fettwirtschaftsverband fest-
angeordnet:
gesetzte Ablieferungssoll hinaus abgelieferten Menge.
§ 1
§5
Zur Steigerung der Milchmarktleistung der landwirtschaft-
Die Prämien werden nach Ablauf des Kalenderjahres für
lichen Betriebe wird eine Prämie für Milch und Landbutter, die
1 Jahr berechnet und ausgezahlt.
über eine bestimmte Menge abgeliefert werden, gewährt.
§6
§ 2
Die Hauptvereinigung erläßt die zur Durchführung dieser
(1) Für die Errechnung der zu prämiierenden Milchmengen
Anordnung erforderlichen Richtlinien und Weisungen.
ist von einer durchschnittlichen Milchmarktleistung des Ein-
zugsgebietes und des einzelnen landwirtschaftlichen Betriebes
§7
je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche auszugehen.
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1942
(2) Die Durchschnittsleistung des Einzugsgebietes ergibt
in Kraft.
sich aus der Jahresanlieferung je Hektar landwirtschaftlich ge-
nutzter Fläche aller Lieferanten.
Berlin, den 17. Juli 1942.
(3) Die Durchschnittsleistung des landwirtschaftlichen Be-
triebes errechnet sich aus der nach Abs. 2 ermittelten Durch-
Der Vorsitzende
schnittsleistung des Einzugsgebietes mal Hektar landwirtschaft-
der Hauplvereinigung der deutschen Milch- und Fettwirtschaft
lich genutzter Fläche des landwirtschaftlichen Betriebes.
Dr. Zweigler
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Durchführungsanweisung
b) die Nutzfläche des Lieferanten in Hektar,
zur Anordnung Nr. 71 der Hauptvereinigung der
c) die Jahresliefermenge des Lieferanten in Fetteinheit bzw.
in Kilogramm oder Liter,
deutschen Milch- und Fettwirtschaft
d) die 80-, 100- und 120prozentige Durchschnittsleistung des
Betr.: Prämie zur Steigerung der Milch-
Lieferanten,
marktleistung der landwirtschaft-
e) die zu prämiierenden Mengen,
lichen Betriebe
f) Prämiensatz je Fetteinheit bzw. Kiloqramm oder Liter,
Vom 17. Juli 1942
g) Prämienbeträge und deren Summe.
§1
§ 5
(1) Zur Ermittlung der in § 2 der Anordnung genannten
(1) Nach Durchführung der Prämienauszahlung haben die
Durchschnittsleistung eines Einzugsgebietes sind die Kilo-
Molkereien endgültig mit dem Milch- und Fettwirtschaftsver-
band über die erhaltenen Prämiengelder abzurechnen und dazu
grammenge oder die Fetteinheiten der Milch- und Rahmanliefe-
schriftlich zu erklären, daß der Betrag entsprechend den für
rung (ohne Zukauf) einschließlich des Ortsverkaufs der vor-
geschalteten Sammelstellen und der mit Genehmigung des
die Prämienzahlung erlassenen Vorschriften verausgabt wurde
und die buchmäßigen Nachweise dafür vorhanden sind.
Milch- und Fettwirtschaftsverbandes vom Erzeuger ab Hof und
an Verteiler verkauften Vollmilchmengen beim Jahresende für
(2) In den Abrechnungen der Molkereien mit dem Milch-
das abgelaufene Kalenderjahr durch die Summe der landwirt-
und Fettwirtschaftsverband müssen die Endsummen der im
schaftlich genutzten Flächen der Lieferanten einschließlich der
§ 4 vorgeschriebenen Angaben enthalten sein.
zum Verkauf ab Hof und an Verteiler zugelassenen Betriebe
§6
zu teilen.
(2) Es ist der Prämiensatz je Fetteinheit zu zahlen, wenn
Der Nachweis über die ausgezahlten Prämien ist fn dem
die Abrechnung der Milch nach Fettgehalt erfolgt.
an den Milch- und Fettwirtschaftsverband einzureichenden
Jahresgeschäftsbericht desjenigen Jahres, für das die Prämien
§2
gezahlt worden sind, aufzunehmen.
Der örtliche Vollmilchabsatz der vorgeschalteten Sammel-
§7
stellen und der genehmigte Vollmilchverkauf der Erzeuger ab
Hof und an Verteiler ist durch die Verkäufer monatlich der
(1) Die Prämie für Landbutter ist von den gleichen Stellen
Molkerel zu melden und nachzuweisen.
auszuzahlen, die die Reichsstützung für Landbutter durch-
führen.
§ 3
(2) Für die Auszahlung der Landbutterprämie gelten die
(1) Die landwirtschaftlich genutzte Fläche (hierzu gehören
Bestimmungen der §5 4 und 5, nur mit der Abweichung, daß
nicht z. B. Wald, Wasser, Odland, Wege und Hofraum) eines
in den Abrechnungen lediglich die Jahresliefermengen, die Soll-
jeden Milchlieferanten haben sich die Molkereien von der
mengen, die zu prämiierenden Mengen, die Pramie je Kilo-
zuständigen Kreisbauernschaft aus den Hofkarten des Reichs-
gramm und der Prämienbetrag aufzuführen sind.
nährstandes jährlich zum 1. Oktober angeben und deren Rich-
(3) Empfänger von Landbutterprämien erhalten für ihre ab
tigkeit von den Lieferanten bestätigen zu lassen.
Hof verkaufte Vollmilch keine Prämie.
(2) Für Deputanten und Altenteiler ist die landwirtschaft-
§8
lich genutzte Fläche in der Größe einzusetzen, die sich im
Einzugsgebiet einer Molkerei als Durchschnitt (Gesamtnutz-
Die Milch- und Fettwirtschaftsverbände können mit Zu-
Jäche durch Kuhzahl aller Lieferanten) je Kuh ergibt.
stimmung der Hauptvereinigung bei Vorliegen besonderer Ver-
(3) Die Nutzflächen sind für jeden Erzeuger auf ganze
hältnisse ergänzende Bestimmungen über die Errechnung der
Hektar abzurunden, und zwar bis 0,49 ha nach unten, von
Durchschnittsleistungen treffen.
0,5 ha an nach oben.
§9
§4
Als Molkerei im Sinne dieser Anordnung gelten alle Milch-
(1) Die Molkereien haben spätestens bis zum 20. Januar
be- und -verarbeitungsbetriebe.
eines jeden Jahres ihre Geldanforderung für die Prämien-
zahlung beim Milch- und Fettwirtschaftsverband einzureichen.
§ 10
(2) Die Auszahlung der Prämie an die Lieferanten einschl.
Verstöße gegen diese Vorschritten werden nach den gel-
der vorgeschalteten Sammelstellen und der Abhofverkäufer hat
tenden Bestimmungen bestraft.
von den Molkereien spätestens eine Woche nach Erhalt der
Geldmittel zu erfolgen.
Berlin, den 17. Juli 1942.
(3) Die Lieferanten erhalten mit der Auszahlung die Er-
rechnung ihrer Prämie, aus der ersichtlich sein muß:
Der Vorsitzende
a) die Durchschnittsleistung je Hektar des Einzugsgebietes
der Hauptvereinigung der deulschen Milch- und Fettwirtsehatt
bei 80, 100 und 120 vH,
Dr. Zweigler
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St.S. IV M - 170/42.

Prag, den 21. Juli 1942.

Sofort auf den Tisch!

Herrn Schmidt.

Jm Hinblick auf den Erlass des Führers über die Einführung

des Prämiensystems bei der Ablieferung bestimmter landwirt-

schaftlicher Produkte wünscht der Herr Staatssekretär die

sofortige Vorlage einer Übersicht, was im Protektorat auf

dem einschlägigen Gebiet bereits veranlasst wurde und wel-

che weiteren Massnahmen in Aussicht genommen sind. Für die

'entsprechende weitere Veranlassung bin ich zu Dank verbun-

den.

\}

/i
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Prag, den 21. Juli 1942.

1042

1)

Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Sofort auf den Tiach!

Herrn Sehmidt,

Jm Hinblick auf den Brlass des Pührers über die Einführung

des Prämienayatema bei dex Ablieferung bestimmter landwirt-

schaftlioher Produkte winscht ler Herr Staatssekretär die

sofortige Vorlage einer Ühareioht, wes im Protektorat auf

dem einschlägigen Cobiet beveits veranlavgt wurde und wel-

che weiteren Massnahmen ix dassioht ganomsen ind. Für die

entsprschonde weitere Veranlesmaag lis lch zu Da k verbun-

den.

2) Z.d.A.

M
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